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Leitfaden für die interdisziplinäre  
Begutachtung in Fragen der 
 Berufskunde und Tätigkeitsanalyse
„Leitfaden Berufskunde und Tätigkeitsanalyse“

Vorwort

Die Begutachtung im Bereich Berufskunde und Tätigkeitsanalyse ermöglicht es, physiologische Daten und medizinische Diagnosen 
systematisch mit beruflichen Profilen abzugleichen.

Sie stellt allerdings hohe interdisziplinäre Anforderungen an die Gutachterinnen und Gutachter; sie müssen Informationen aus 
verschiedenen Fachgebieten interpretieren und zusammenführen können.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat bereits zentrale Merkmale dieses Handlungsfeldes definiert und auch die 
fachlichen Voraussetzungen für die Bestellung von Gutachterinnen und Gutachtern beschrieben (DIHK 2016).

Eine Handreichung zum Thema Berufskunde und Tätigkeitsanalyse, die explizit auch Erkenntnisse aus den verschiedenen betrof-
fenen Wissenschaften berücksichtigt, fehlt aber bislang.

Für den vorliegenden Leitfaden haben sich daher Expertinnen und Experten um das Thema „berufskundliche Begutachtung“ 
versammelt und relevante Wissensbestände aus ihren Fachdisziplinen zusammengetragen.

Wir wünschen den Leserinnen und Lesern dieser Handreichung eine gewinnbringende Lektüre sowie Hilfestellung für die Begut-
achtungspraxis und freuen uns über Rückmeldungen und weitere Anregungen.

Bamberg im Herbst 2022
Teja Wolfgang Grömer
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1  Das Sachgebiet Berufskunde 
und Tätigkeitsanalyse

1.1  Das Sachgebiet und seine  
Bedeutung

Der Deutsche Industrie- und Handelskam-
mertag (DIHK) hat Merkmale des Hand-
lungsfeldes Berufskunde definiert und fach-
liche Voraussetzungen für die Bestellung von 
Gutachterinnen und Gutachtern beschrieben 
(DIHK 2016). Die DIHK-Definition des Sach-
gebiets unterscheidet zwar explizit Berufs-
kunde und Tätigkeitsanalyse1, geht aber von 
miteinander verwobenen Teilaspekten eines 
Sachgebiets aus. Die Ausführungen des DIHK 
sollen wegen ihrer Bedeutung gerade für das 
Bestellungsverfahren öffentlicher und ver-
eidigter Sachverständiger zunächst wieder-
gegeben werden (DIHK 2016, S. 2):

„Die Berufskunde als ‚Lehre vom Beruf‘ befasst 
sich mit der Sammlung, Dokumentation und 
Interpretation aller mit spezifischen Berufen 
zusammenhängenden Fakten sowie der Ablei-
tung von Folgerungen auf konkrete Einzelfra-
gen oder künftige Entwicklungen. Wesentli-
che Teilaspekte der Berufskunde sind u. a. die 
Entstehung und Veränderungen von Berufen, 
Fragen der Berufsanforderungen, -eignung,  
Aus- und Weiterbildung und der Berufsvergleich.

Nicht umfasst sind die unmittelbare [me-
dizinische, Anm. d. Verf.] Untersuchung von 
Menschen oder Feststellung subjektiver Leis-
tungsmöglichkeiten oder -einschränkungen. 
Aus diesen Anknüpfungstatsachen sind viel-
mehr die berufskundlichen Folgerungen abzu-
leiten.

Berufskundliche Gutachten werden zu be-
rufskundlichen Fragestellungen in sozialrecht-
lichen, arbeitsrechtlichen, privatrechtlichen und 
versicherungsrechtlichen Streitigkeiten erstellt, 
um Gerichten und Behörden Entscheidungen 
auch zu schwierigen beruflichen Sachverhalten 
zu ermöglichen. Im Rahmen von rentenrecht-
lichen Streitigkeiten wird insbesondere unter-
sucht, auf welche Tätigkeiten der Betroffene mit 
dem festgestellten Restleistungsvermögen noch 
verwiesen werden kann.

Der berufskundliche Gutachter2 muss sich 
sowohl zu der sozialen als auch der medizini-
schen Zumutbarkeit der benannten Verwei-
sungstätigkeiten äußern. Zunehmend werden 
Anfragen/Aufträge von Gerichten zu sozialver-
sicherungsrechtlichen Streitigkeiten erteilt.

Im versicherungsrechtlichen Umfeld geht 
es um die Beurteilung von individuellen be-
ruflichen Tätigkeiten und ihrer weiteren Aus-
führbarkeit. Diese ebenfalls auf der Grundlage 
eines von medizinischer Seite definierten Rest-
leistungsvermögens.

In diesem Umfeld muss sich der berufskund-
liche Gutachter zur sozialen und medizinischen 
Zumutbarkeit, insbesondere zu Fragen der fi-
nanziellen Vergleichbarkeit und tarif lichen 
Eingruppierung sowie im Einzelfall auch zu 
weiteren Fragen der Berufsanforderungen äu-
ßern und Berufsvergleiche anstellen.

Mit Hilfe der Tätigkeitsanalyse erfolgt die 
unmittelbare Untersuchung und Beschrei-
bung konkreter, menschenbezogener Vorgänge 
und Gegebenheiten, wie z. B. von Berufen, 
Arbeitsfeldern und Arbeitsplätzen, Berufszie-
len, beruflichen Aufgaben, Arbeitsabläufen 
und Arbeitsverrichtungen, des Umfeldes von 
Arbeitsplätzen oder soziologischen (organisa-
tionssoziologische) Bedingungen.

Nicht umfasst sind z. B. Betriebsablaufun-
tersuchungen aus rein technologischer Sicht  
oder die Bewertung von Betriebsunterbre-
chungsstörungen oder die Bewertung von 
Verdienstausfallschäden.“

Berufskunde und Tätigkeitsanalyse nehmen 
somit eine entscheidende Rolle bei der Beur-
teilung von berufsbezogenen Sachverhalten 
ein.

Mit den Inhalten der Berufskunde beschäf-
tigen sich viele Institutionen (z. B. Arbeitsver-
waltung, Berufsverbände, Sozialpartnerinnen 
und Sozialpartner, Gerichte); sie sind kein 
typischerweise in medizinischen Gutachten 
mit Ausnahme von teils arbeitsmedizinischen 
Gutachten ausreichend geklärtes Gebiet. Die 
Berufskunde umfasst den gesamten Bereich 
des beruflichen Lebens wie Vor-, Aus- und 

 1  Nachstehend ist im Text, falls nicht anders beschrieben oder aus dem Kontext eindeutig hervorgehend, mit „Berufskunde” 
beides gemeint: Berufskunde und Tätigkeitsanalyse.

 2  In wörtlich übernommenen Textstellen wird die Schreibweise der Personenbezeichnungen im Original wiedergegeben.

3.4  Praktisches Vorgehen zur erstellung von Professio 
grammen

3.5  anforderungsanalytik in berufskundlichen gutachten
3.5.1 Psychische anforderungen
3.5.2 Physische anforderungen
3.6 Zumutbarkeit
3.7 eignung für einen Beruf

4 Tätigkeitsanalyse
4.1  Methoden und durchführung von tätigkeitsanalysen
4.2 gutachterliche tätigkeitsanalyse
4.3  aufbau einer gutachterlichen tätigkeitsanalyse
4.3.1  einleitung der gutachterlichen tätigkeitsanalyse
4.3.2  tätigkeitsanalytische rahmenangaben zum arbeits 

system
4.3.3 arbeitsorganisatorische angaben
4.3.4 Ökonomische rahmenbedingungen
4.3.5 erarbeitete Liste der tätigkeiten
4.3.6  Weiterführende Bewertungen aus der tätigkeitsanalyse

5  Spezielle berufskundliche und tätigkeitsanalytische  
Fragestellungen

5.1 sozialrecht
5.1.1  arbeitsunfähigkeit nach § 92 sgB V durch die richtlinie 

des gemeinsamen Bundesausschusses
5.1.2  rente wegen erwerbsminderung nach § 43 sgB Vi,  

erwerbsminderung nach § 8 sgB ii
5.1.3  rente wegen Berufsunfähigkeit nach § 240 sgB Vi
5.1.4  Besonderes berufliches Betroffensein nach § 56 sgB Vii
5.1.5  Medizinische rehabilitation (§ 42 sgB Xi), Leitungen zur  

teilhabe am arbeitsleben (§ 49 sgB Xi) und Medizinisch 
beruflich orientierte rehabilitation (MBOr)

5.2 Zivilrecht
5.2.1 frage der privaten Berufsunfähigkeit
5.2.2  frage der erwerbsfähigkeit in unterhaltsverfahren
5.3  typische fragestellungen an die gutachterin und den gut

achter für Berufskunde und tätigkeitsanalyse
5.3.1  erarbeiten eines tätigkeitsprofils als grundlage für die 

medi zinische Begutachtung
5.3.2  Beurteilung der Möglichkeit der tätigkeit mittels der infor

mationen aus medizinischen Begutachtungen
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Weiterbildung, Aufgaben und Tätigkeitsberei-
che, Qualifikation, Personal- und Sozialstruk-
turen, Arbeitsrecht usw. Handelt es sich um 
medizinische Probleme im Zusammenhang 
mit der beruflichen Tätigkeit, so spricht man 
von einer arbeitsmedizinischen Berufskunde. 
Dabei liegt der Schwerpunkt auf körperli-
chen und psychischen Voraussetzungen, auf 
Belastungen, Beanspruchungen und Gefähr-
dungen, auf gesundheitlicher Prävention und 
Rehabilitation.

Die Einholung medizinischer Daten ge-
schieht dabei nicht durch die berufskund-
lichen Gutachterinnen und Gutachter, die 
Beurteilung muss sich aber grundsätzlich auf 
medizinische Daten stützen. Das bedeutet, 
dass berufskundliche Gutachterinnen und 
Gutachter entsprechende Daten interpre-
tieren können müssen.

1.2  Fachliche Bestellungsvoraus
setzungen

Beauftragte Gutachterinnen und Gutachter 
sollten für die Beantwortung von Fragen ge-
eignet qualifiziert sein. Mit Gutachterin oder 
Gutachter wird dabei die ein Gutachten er-
stellende Person bezeichnet. Gutachterinnen 
und Gutachter sind auch im Bereich Berufs-
kunde oft ausgewiesene Sachverständige. 
Beide Begriffe werden daher oft synonym 
gebraucht. Wenngleich der Begriff der oder 
des Sachverständigen nicht rechtlich definiert 
wird, werden zur Qualitätssicherung durch 
Verbände und Einrichtungen Qualifikationen 
nicht selten durch ein Prüfverfahren (Zerti-
fizierung oder öffentliche Bestellung) bestä-
tigt, um Auftraggebenden eine Orientierung 
zu erleichtern. Öffentlich bestellte Sachver-
ständige für gewisse Arten von Gutachten 
werden rechtlich klar vorrangig gehört (§ 404 
ZPO), haben jedoch auch eine vorrangige 
Verpflichtung zur Erstellung von Gutachten 
(§ 407 ZPO). Sachverständige müssen über 
eine für die Fragestellung zutreffende beson-
dere fachliche Qualifikation und Erfahrung 
verfügen, wie in den Sachverständigenord-
nungen für eine Bestellung herausgestellt 
wird (etwa: Sachverständigenordnung der 
IHK für Oberfranken Bayreuth, 24.07.2017, 
§ 2 (1)). Sie müssen selbst prüfen, ob sie für 
die Beantwortung von Fragen kompetent sind 
(§ 407a ZPO). Auch an der Gutachtenerstel-
lung beteiligte Expertinnen und Experten aus 
benachbarten Fachgebieten müssen sich bei 
interdisziplinären Fragen für die betreffende 
Fragestellung als fachkundig erklären.

Im Falle eines Fehlens der für eine kon-
krete Fragestellung erforderlichen Kenntnisse 
oder im Falle eines Interessenskonfliktes wie 
einer Befangenheit müssen Sachverständige 
die Auftraggebenden unverzüglich darüber 
verständigen (§ 407a ZPO).

Die fachlichen Bestellungsvoraussetzun-
gen für das Fachgebiet Berufskunde und Tä-
tigkeitsanalyse werden vom DIHK unter den 
Überschriften „Vorbildung“ und „Kennt-
nisse“ ausführlich beschrieben (DIHK 2016, 
S. 3 f.).

1.2.1 Vorbildung und Zugänge
Das Sachgebiet beinhaltet umfangreiche u. a. 
betriebs- und volkswirtschaftliche, soziolo-
gische, historische, arbeits- und berufspsy-
chologische sowie pädagogische aber auch 
arbeitsmedizinische, sozialversicherungs-
rechtliche, privatversicherungsrechtliche und 
arbeitsrechtliche Aspekte. Insofern die spä-
tere fachliche Orientierung den Anforderun-
gen des Sachgebiets genügt, ist es daher mit 
einer Vielzahl von Ausbildungen zugänglich. 
Die weitere Konkretisierung der Zugangsvo-
raussetzungen wird im Folgenden ebenfalls 
im Wortlaut wiedergegeben:

„Zu fordern ist wenigstens:
• Abgeschlossenes Fach- oder Hochschulstu-

dium, möglichst mit naturwissenschaftli-
cher, sozialer, medizinischer oder einschlä-
giger rechtlicher Ausrichtung.

• Nachweis einer daran anschließenden min-
destens fünfjährigen praktischen Erfahrung 
im personalberatenden oder vermittelnden 
Bereich, der Aus- und Weiterbildung, als 
Personalleiter, Betriebspsychologe oder in  
einer anderen für eine im Bereich Berufs-
kunde und Tätigkeitsanalyse für eine Gut-
achtertätigkeit förderliche Stellung wie z. B. 
auch arbeits- und sozialrechtliche Ausrich-
tungen.

• Nachweise für umfangreiche gutachterliche 
Tätigkeit und Erfahrungen bei der selbstän-
digen Erstellung von Gutachten.“

Auch eine arbeitswissenschaftliche Ausrich-
tung in Studium und Tätigkeit ist aus Voraus-
setzung geeignet.

Der DIHK betont als Voraussetzung für 
eine Gutachterinnen- und Gutachtertätig-
keit, dass das Sachgebiet, da es Arbeitsin-
halte aus vielen verschiedenen Disziplinen 
beinhaltet, mit unterschiedlichen Vorbildun-
gen ausgeübt werden kann.

Als notwendiges formales Zugangskrite-
rium zählt zum einen ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium. Dies ist insofern be-
deutsam, da damit die Fähigkeit gesichert 
wird, sich mit Hilfe wissenschaftlicher Er-
kenntnisse und Methoden mit dem Thema 
Berufskunde auseinanderzusetzen.

Ergänzend hierzu wird zum anderen 
eine mindestens fünfjährige praktische Er-
fahrung gefordert, die in der Schnittmenge 
von psychologischen, pädagogischen, öko-
nomischen und juristischen Tätigkeitsfeldern 
erworben werden kann.

Die Autorinnen und Autoren stützen diese 
These der Zugänglichkeit aus verschiedenen 
Fachgebieten, wobei die berufskundliche 
Qualifikation den Umgang mit berufskund-
licher Information voraussetzt, der spezifisch 
nachgewiesen werden muss. Dabei passt 
der notwendige Nachweis eines Fach- oder 
Hochschulstudiums zu der notwendigen wis-
senschaftlichen Auseinandersetzung mit dem 
Thema Berufskunde in der Begutachtung, da 
Hochschulen auf Tätigkeiten vorbereiten, die 
die Anwendung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse und Methoden erfordern (§ 2 (1) HRG).

1.2.2 Notwendige Kenntnisse
Die zum Nachweis der besonderen Sach-
kunde nach § 36 GewO erforderlichen Kennt-
nisse müssen in jeweils unterschiedlicher 
Tiefe vorliegen. Zu deren Ausdifferenzierung 
wird folgende Taxonomie verwendet (DIHK  
2016, S. 3 f.):

• Grundkenntnisse [1],
• vertiefte Kenntnisse [2],
• Detailkenntnisse [3].

Auf der Grundlage dieser taxonomischen 
Unterscheidung werden generelle Aufgaben 
und notwendige Kenntnisse in den einzel-
nen Teilgebieten präzisiert:

„Der Sachverständige muss auf dem Gebiet der 
Berufskunde und Tätigkeitsanalyse vertiefte 
Kenntnisse besitzen. Er muss Gerichten und 
Behörden Entscheidungen auch zu schwieri-
gen beruflichen Sachverhalten ermöglichen. 
Da er oft nicht auf Fachliteratur zurückgreifen 
kann, ist auf das eigenständige Ermitteln und 
Bewerten beruflicher Fakten besonderen Wert 
zu legen.

Der Sachverständige muss in der Lage sein, 
ärztliche Befundberichte und sozialmedizini-
sche Gutachten aus den verschiedenen fach-
ärztlichen Bereichen zu verwerten. Hierzu be-
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nötigt er Kenntnisse der arbeitsmedizinischen 
Fachsprache.

Er muss die körperlichen Arbeitsbedingun-
gen (Belastungsprofil) des jeweiligen Berufs-
bildes herausarbeiten und feststellen können, 
ob und/oder inwieweit der Betroffene diese mit 
dem festgestellten Restleistungsvermögen aus-
üben kann.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Anforde-
rungen an den fachlichen Kenntnisstand:

• Sachverständigenwesen und Informations-
management
 – Quellen zur Gewinnung von berufs-
kundlichen Informationen [3]

 – Kriterien für die Verarbeitung von 
berufskundlichen Informationen [3]

 – Berufskundliche Arbeitsmittel [3]
• Teilgebiet Berufskunde

 – Das Entstehen, der Wandel und der 
Untergang von Berufen [2]

 – Aus- und Weiterbildung, Ausbildungs- 
und Schulformen, duale Ausbildung 
[2]

 – Der Berufswechsel bei Ausbildungs- 
und Weiterbildungsberufen [2]

 – Kenntnisse der einzelnen Berufsberei-
che (z. B. Elektro-, Metall-, kaufmän-
nisch) [1]

 – Kenntnisse zu berufstypischen Krank-
heitsbildern [2]

 – fachbezogene, medizinische Grund-
kenntnisse [1]

 – Kenntnisse der berufskundlich relevan-
ten, medizinischen Terminologie und 
Gutachtentechnik [2]

• Teilgebiete Tätigkeitsanalyse
 – Methoden und Durchführung von 
Tätigkeitsanalysen [2]

 – Erfassen von Berufszielen über die 
Tätigkeitsanalyse [2]

 – Erkunden von beruflichen Aufgaben 
mit Hilfe der Tätigkeitsanalyse [2]

 – Erkennen von Arbeitsabläufen oder 
Arbeitsverrichtungen [2]

 – Organisationssoziologische Bedingun-
gen von Tätigkeiten und Berufen [2]

• allgemeine rechtliche Kenntnisse
 – Kenntnisse im Verfahrensrecht (SGG, 
ZPO) [1]

 – Kenntnisse im Arbeits- und Tarifrecht [2]
 – Kenntnisse der relevanten Regelungen 
zur gesetzlichen Rentenversicherung 
(SGB VI) [2]

 – Kenntnisse der relevanten Regelungen 
zur gesetzlichen Unfallversicherung, 

insbesondere zu Arbeitsunfall, Berufs-
krankheit und Haftungsprivileg (§§ 7 ff. 
und §§ 104 ff. SGB VII) [2]

 – Kenntnisse im Versicherungsrecht 
(insb. § 172 VVG) [2]

 – Kenntnisse im Zivilrecht [1]
• Allgemeine Rechtskenntnisse Sachverstän-

digentätigkeit
Die „Allgemeinen Rechtskenntnisse Sach-
verständigentätigkeit“ sind Bestandteil 
dieser Bestellungsvoraussetzungen.

• Sachgebietsspezifische Rechtskenntnisse
 – Berufsbildungsrecht (z. B. BBiG, Aus-
bildungsordnungen) [3]

 – Grundzüge und aktuelle Entwicklun-
gen der Rechtsprechung der Sozialge-
richte, insbesondere zur Thematik der 
Verweisungstätigkeiten [3]

 – Grundzüge und aktuelle Entwicklun-
gen der Rechtsprechung der ordentli-
chen Gerichte zu Fragen der privaten 
Berufsunfähigkeitsversicherung [3]

 – Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin im für 
das Sachgebiet relevanten Bereich [3.]“

Günstig sind auch Kenntnisse zu Anerken-
nungsbegründungen für internationale Be-
rufszertifikate sowie für Barrieren einer sol-
chen Anerkennung. Bedarf besteht überall 
dort, wo Mitarbeitende mit Migrationshin-
tergrund in Deutschland an Arbeitsstellen 
verunfallen oder geschädigt werden beim 
Beurteilen der Restfähigkeiten und der Su-
che nach Ersatz-Einsatz-Berufsfeldern bzw. 
Arbeitsstellen, die den Restfähigkeiten genü-
gen oder umgekehrt.

1.2.3 Nachweise
Die notwendigen Kenntnisse werden durch 
Vorlage folgender Dokumente nachgewie-
sen:

• Nachweis des Studienabschlusses (Hoch-
schule für angewandte Wissenschaft oder 
Universität)

• Beschreibung der 5-jährigen Berufserfah-
rung im Sinne der Förderlichkeit für die 
Berufskunde

• Nachweis über eine umfangreiche gutach-
terliche Tätigkeit und Erfahrungen in der 
selbständigen Erstellung von Gutachten. 
In der Regel wird dies durch die Vorlage 
einer Liste mit Gutachten mit Fragestel-
lung und Auftraggebern in anonymisier-
ter Form erreicht.

• Einreichen von drei berufskundlichen und 
einem tätigkeitsanalytischen Gutachten als 

Arbeitsproben, die eine Bewertung auch 
der fachlichen Qualifikation erlauben.

In der Bewertung der Qualifikation ist we-
sentlich, dass berufskundliche Fragestel-
lungen fachlich qualifiziert beantwortet 
werden können. Der Einsatz der Kennt-
nisse muss in den Arbeitsproben deutlich 
werden.

1.3  Öffentliche Bestellung und  
Vereidigung

Die für die jeweilige Region zuständige In-
dustrie- und Handelskammer (IHK) ist die 
nach Landesrecht von der Landesregierung 
bestimmte zuständige Stelle für die Bestel-
lung von Sachverständigen für Berufskunde 
nach § 36 Gewerbeordnung (GewO). Dabei 
sieht die GewO vor, dass Sachverständige 
Personen mit besonderer Eignung sind (vgl. 
oben aufgeführte Nachweise), die in der 
Lage sind, Tatsachen festzustellen.

Die Sachverständigen sollten zudem un-
abhängig und weisungsfrei sein und ihre 
Leistungen persönlich, gewissenhaft und 
unparteiisch erbringen. Auch sieht die Ge-
werbeordnung vor, dass Mindestanforde-
rungen an Gutachten formuliert sowie Fort-
bildung und Erfahrungsaustausch gefördert 
werden sollen.

Nach Antrag erfolgt die Überprüfung nach  
Regelungen der jeweiligen IHK. Die Über-
prüfung der Eignung wird beispielsweise 
durch Bewertung der Arbeitsproben durch 
Fachgutachterinnen und Fachgutachter 
und ein Gespräch zur Überprüfung (Fach-
gespräch) vor einem Sachverständigenaus-
schuss erreicht. Es kann auch notwendig 
sein, Referenzpersonen zu benennen. Anfal-
lende Kosten der Überprüfung haben dabei 
die und der Antragstellende zu tragen, ggf. 
auch für Übersetzungen von Arbeitsproben 
oder Zeugnissen.

Sachverständige sind auch nach ihrer Be-
nennung angehalten bzw. verpflichtet, sich 
regelmäßig fortzubilden und ggf. dies den 
für Sachverständige zuständigen Bereich 
der Industrie- und Handelskammern nach-
zuweisen.

2  Berufswissenschaftliche  
Grundlagen

2.1 Teilbereiche der Berufskunde
Die Berufskunde ist ein Handlungsfeld, das 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstand. Im 
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Gefolge der aufkommenden Berufsberatung 
und Arbeitsvermittlung wurden berufsbezo-
gene Arbeitshilfen und Anschauungsmate-
rialien benötigt. Die Sammlung entspre-
chender Dokumente und Unterlagen wurde 
zunehmend systematisiert. Die Reichsanstalt 
für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenver-
sicherung, welche 1927 mit dem Gesetz für 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversi-
cherung (AVAVG) geschaffen wurde, gab in 
den Jahren 1927 bis 1936 das mehrbändige 
Werk „Handbuch der Berufe“ heraus, wo-
mit sich die Berufskunde als beschreibende 
Lehre etablieren konnte (Arimond 1959). 
Die seit den frühen 1950er Jahren bis 2004 
erschienenen „Blätter zur Berufskunde“ sind 
als Fortsetzung dieses Handbuchs zu ver-
stehen (Dauenhauer 1976, S. 25). Auch das 
Grundwerk ausbildungs- und berufskund-
licher Informationen („gabi“, Stothfang u. 
Weber 1983 S. 7–8, S. 191–195) wurde später 
nicht mehr aktualisiert.

1968 wurde das „Handbuch der Berufs-
kunde“ von Molle erstmals aufgelegt. Molle 
hatte 1965 einen Leitfaden der Berufsanalyse 
veröffentlicht (ref. in Stooß u. Stothfang 1985, 
S. 53). In seinem Handbuch zur Berufskunde 
machte der Autor darauf aufmerksam, dass 
Berufskunde aus praktischen Bedürfnissen 
heraus entstanden ist und „kein forschender 
Wissenschaft entspringender Erkenntnis-
zweig“ sei (Molle 1968a, S. 35 und 1968b):

Zugleich unterschied er drei Arten der 
Berufskunde, die

• allgemeine Berufskunde,
• spezielle Berufskunde und
• nachwuchspolitische Berufskunde.

Unter der allgemeinen Berufskunde fasst 
Molle generelle berufsbezogene Themen wie 
die Geschichte der Berufe, die Lehre vom Be-
ruf (Berufsbegriff), die Berufs-Nomenklatur 
(Berufsbezeichnungen), die Berufsgliederung 
(Ordnung, Systematik und Klassifikation der 
Berufe), die Berufsstatistik und schließlich die 
allgemeinen Fragen der Berufswahl, -nei-
gung, -eignung, und -aufklärung zusammen. 
Zwar seien von diesen Themen auch die be-
sonderen Erscheinungsformen der einzelnen 
Berufe betroffen, aber es gehe hier um Wis-
sensgebiete, die im „Querschnitt aller Berufe 
(…) überwiegend grundsätzliche allgemeine 
Bedeutung haben“ (Molle 1968a, S. 35).

Im Gegensatz zur allgemeinen Berufs-
kunde werden mit der speziellen Berufs-
kunde die Einzelphänomene angesprochen. 

Es geht hier also um die Einzelheiten der 
verschiedenen Berufe, um damit die jeweils 
speziellen Merkmale herauszustellen. Bei 
diesen speziellen Berufsmerkmalen handelt 
es sich u. a. um die jeweiligen Aufgaben, Tä-
tigkeiten und Anforderungen eines Berufs 
oder auch um Art und Grad der Qualifi-
kation und der notwendigen Schulbildung 
(ebd., S. 113). Fushöller (1981) führt in Bezug 
auf die spezielle Berufskunde auch einzelne 
Gruppierungen bzw. Aggregationen von 
Berufen als Gegenstand an. Dieser Aspekt 
verdeutlicht den fließenden Übergang zur 
allgemeinen Berufskunde.

Molle (1968a, S. 247) spricht weiterhin 
von einer nachwuchspolitischen Berufs-
kunde und der Anwendung berufskundli-
chen Wissens im Rahmen öffentlicher oder 
privater Maßnahmen, die „zur Beeinflussung 
des Berufslebens, seiner Gestaltung und Ent-
wicklung, vor allem aber der Berufsnachwuchs-
führung und der dabei angewendeten Politik 
dienen“. Gemeint ist damit eine Umsetzung 
und Anwendung in verschiedenen Bera-
tungs- und Orientierungsformaten.

Die daran anknüpfende Diskussion, ob 
es sich bei der Berufskunde um ein Fachge-
biet handelt, das lediglich beobachtet und 
beschreibt, also sich primär sammelnd und 
ordnend mit den verschiedenen Facetten von 
Berufen beschäftigt, oder ob es nicht vielmehr 
doch eine wissenschaftliche Disziplin ist – 
forschend und auf Theoriebildung bedacht –, 
soll an dieser Stelle nicht ausführlich behan-
delt werden; sie dauert letztlich bis heute an.

Allerdings existieren zu Berufen nicht 
nur beschreibende Arbeiten, sondern eine 
Vielzahl von wissenschaftlichen Arbeiten 
und spezifische qualitativ hochwertige wis-
senschaftliche Fachzeitschriften, die sich 
mit dem Beruf und der Arbeitstätigkeit be-
schäftigen. Auch wenn keine Übereinstim-
mung herrscht, ob Berufskunde selbst wis-
senschaftlich ist oder nicht, existieren doch 
wissenschaftliche Grundlagen für die Berufs-
kunde, die es der berufskundlichen Gutach-
terin oder dem berufskundlichen Gutachter 
ermöglichen, ihre und seine Aussagen auf 
wissenschaftliche Erkenntnisse zu stützen.

Die Ausführungen in den Abschnitten des 
Kapitels 2 sind im Sinne einer Allgemeinen 
Berufskunde zu verstehen. Sie beschäftigen 
sich mit allgemeinen berufswissenschaftli-
chen Grundlagen. Vorgestellt werden aus-
gewählte Erkenntnisse der Berufssoziologie 
und Berufspädagogik, aber auch der Begriffs- 

und Sozialgeschichte und des Bildungs- und 
Arbeitsrechts.

Die Ausführungen im Kapitel 3, die die 
Gutachterin und den Gutachter konkret in 
ihren und seinen Fragestellungen betreffen, 
sind Phänomene der speziellen Berufskunde.

2.2  Begriffsgeschichte und Funktionen 
des Berufs

Der Begriff „Beruf“ hat im deutschen Sprach- 
raum eine lange Tradition. Er entstand in 
der Reformationszeit als Sprachvariation 
von Berufung, die Luther 1522 zur Über-
setzung der Bibel ins Deutsche nutzte, also 
aus theologischen Überlegungen und nicht 
aus der mittelalterlichen Arbeitsrealität her-
aus. Im neuen Begriff trafen erstmals Arbeit 
und Ethos zusammen. Von diesem religiösen 
Ursprung löste sich der Beruf, indem er Ar-
beitsweltbezüge integrierte. Schon im frühen 
17. Jahrhundert wurde er in Verbindung mit 
Begriffen wie Hantierung, Verrichtung und 
Handwerk verwendet. Im Zuge der Aufklä-
rung verschob sich die Gewichtung immer 
mehr zugunsten der weltlichen Bedeutun-
gen, die zudem um Aspekte wie Selbstbe-
stimmung und Neigung sowie Verantwor-
tung gegenüber der Gemeinschaft erweitert 
wurden (Sailmann 2018).

Mit der Abschaffung des Ständewesens 
und der Überwindung des zünftischen Pro-
tektionismus durch die Einführung der Ge-
werbefreiheit zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
wurde die freie Wahl des Berufes ermöglicht. 
Gleichzeitig wurde der Beruf zu einer wichti-
gen Informationsgröße am sich entwickeln-
den freien Arbeitsmarkt. Berufe bündeln für 
beide Marktseiten – Arbeitgebende und Ar-
beitnehmende – verlässliche Informationen 
über Ausbildungen und Qualifikationen, 
Arbeitsanforderungen und Tätigkeitsprofile 
sowie Karriere- und Verdienstmöglichkei-
ten. Dadurch wurde der Beruf auch zu einer 
statistischen Größe für Volkszählungen und 
zum Gegenstand der Wirtschafts-, Sozial- 
und Erziehungswissenschaften. Im Zuge 
dieser Entwicklungen drang er zum einen 
immer mehr in die Alltagssprache ein, zum 
anderen wurde er zu einem Wegbereiter des 
modernen Sozialstaates und zu einer festen 
Größe sowohl im Bildungs- als auch im Be-
schäftigungssystem. Der und dem Einzel-
nen dient der Beruf zur Qualifizierung und 
Selbstverwirklichung und damit zur Lebens-
planung; er bietet ihr und ihm Erwerbschan-
cen und damit die Möglichkeit zur Sicherung 
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des Lebensunterhalts. Zugleich integriert er 
sie und ihn in die Gesellschaft und trägt zur 
Sozialisation bei, weist ihr und ihm aber 
auch eine Position in der Sozialstruktur zu 
(ebd.)

Das Ausbildungssystem ist – insbeson-
dere im deutschsprachigen Raum – auf 
den Beruf ausgerichtet; es orientiert sich – 
pädagogisch wie auch juristisch – an dem 
Ziel der Beruflichkeit. Er erfüllt aber auch 
zentrale Funktionen für die Steuerung von 
Unternehmen und damit für das Beschäf-
tigungssystem. Mit seiner Hilfe lassen sich 
benötigte Qualifikationen beschreiben, be-
triebliche Einsatzmöglichkeiten bestimmen 
und erforderliche Weiterbildungsbedarfe er-
mitteln. Mittels berufsförmiger Arbeit kön-
nen gesellschaftlich notwendige Aufgaben 
erfüllt werden und er ist eine zentrale Größe 
am Arbeitsmarkt. Der Beruf ist sowohl Be-
standteil persönlicher Identitätsbildung und 
Absicherung als auch gesellschaftlicher Ord-
nung und Arbeitsteilung; er verbindet – wie 
kaum eine andere Institution – Individuum 
und Gesellschaft (ebd.).

2.3  Definitionen und institutionelle  
Berufsforschung

▶ Definitionen der Berufssoziologie
Es gibt im deutschen Sprachraum mittler-
weile zahlreiche Definitionen des Berufsbe-
griffs. Die wohl berühmtesten deutschspra-
chigen Arbeiten zum Berufsbegriff stammen 
von Weber. Auf der Grundlage statistischer 
Erhebungen im damaligen Großherzog-
tum Baden rekonstruierte er die religiösen 
Ursprünge der Berufskonzeption und ver-
öffentlichte seine Analyseergebnisse in der 
Studie Die protestantische Ethik und der Geist 
des Kapitalismus. Sie erschien 1904/05 erst-
mals in Teilveröffentlichungen (Band 20 und 
21) im Archiv für Sozialwissenschaften und 
Sozialpolitik und in einer veränderten und 
ergänzten zweiten Fassung im Jahr 1920.  
Darin begreift er den Beruf als Instanz re-
ligiöser Sozialisation. Auch in der Folgezeit 
setzte er sich intensiv mit ihm auseinander 
und analysierte in seinem Werk Wirtschaft 
und Gesellschaft (1922) die Wesensmerkmale 
des Berufs. Weber betrachtete ihn als sozio-
logische Grundkategorie des Wirtschaftens 
und seine Definition lautet:

„Beruf soll jene Spezifizierung, Spezialisierung 
und Kombination von Leistungen einer Person 

heißen, welche für sie Grundlage einer konti-
nuierlichen Versorgungs- oder Erwerbschance 
ist“ (Weber 1922/1985, S. 80).

An gleicher Stelle fügt er auch noch den 
Qualifizierungsaspekt hinzu: „Zum Gegen-
stand selbständiger und stabiler Berufe werden 
nur Leistungen, welche ein Mindestmaß von 
Schulung voraussetzen und für welche konti-
nuierliche Erwerbschancen bestehen“ (ebd.).

Webers Definition wurde zur Basis aller 
weiteren; sie betonte erstmals explizit die 
dauerhaften persönlichen Erwerbschancen 
mittels auf Qualifikation beruhender Leis-
tungsfähigkeit.

Ausgehend von ihr wurden im Folgenden 
zahlreiche weitere Definitionen mit jeweili-
gen spezifischen Schwerpunktsetzungen 
entwickelt. Schelsky (1965) betrachtet bis in 
die 1960er Jahre hinein den Beruf – d. h. das 
in ihm an die Person gebundene fachliche 
Können – als zweite soziale Sicherheit neben 
der Familie. Beck et al. (1980, S. 20) sehen 
ihn personenbezogen, d. h. dass er durch das 
individuelle Arbeitsvermögen, das am Ar-
beitsmarkt angeboten und nachgefragt wird, 
gekennzeichnet ist und nicht durch notwen-
dige oder tatsächliche Tätigkeiten. In diesem 
Sinne definieren sie Berufe als „relativ tätig-
keitsunabhängige, gleichwohl tätigkeitsbezo-
gene Zusammensetzungen und Abgrenzungen 
von spezialisierten, standardisierten und ins-
titutionell fixierten Mustern von Arbeitskraft, 
die unter anderem als Ware am Arbeitsmarkt 
gehandelt und gegen Bezahlung in fremdbe-
stimmten, kooperativ-betrieblich organisierten 
Arbeitszusammenhängen eingesetzt werden.“ 
Kurtz (2005) betont die Scharnierfunktion 
des Berufs zwischen Erziehungs- und Wirt-
schaftssystem, die bis auf die Ebene der klei-
neren Einheiten und Personen hinab reicht. 
Und nach Baethge3 (2004, S. 2) stellt der Be-
ruf in Deutschland die zentrale Kategorie für 
die gesellschaftliche Statusorganisation dar, 
für ihn ist „Deutschland bis zum heutigen Tag 
– wie kaum eine andere Gesellschaft eine Be-
rufsgesellschaft.“

Für die Arbeitsmedizin wird eine pragma-
tische Definition vorgeschlagen:

„Der Beruf stellt die Gesamtheit aller mit ei-
ner regelmäßigen Tätigkeit im Zusammenhang 
stehenden Bedingungen dar; er macht für eine 
qualifizierte Tätigkeit eine Ausbildung erfor-
derlich“ (Pressel 2011).

▶  Definition des Statistischen  
Bundesamtes

Der Beruf wurde mit der Entstehung des 
Deutschen Nationalstaates 1871 zunehmend 
zu einer statistischen Größe zur Ermittlung 
von Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsdaten. 
Mit der Einführung des Gesetzes über Ar-
beitsvermittlung und Arbeitslosenversiche-
rung (AVAVG) von 1927 ging das Recht zur 
Durchführung von Erhebungen über die 
Lage am Arbeitsmarkt auf die Arbeitsver-
waltung (Reichsanstalt) über und auch für 
deren Vermittlungsarbeit war der Beruf von 
entscheidender Bedeutung. Das bestehende 
berufsbezogene Systematisierungskonzept 
wurde daher weiter ausgeweitet und an den 
Wandel der Tätigkeitsinhalte innerhalb der 
Berufe, sowie an Informationsbedarfe und 
Vermittlungssysteme angepasst.

In der Bundesrepublik Deutschland wurde 
vom Bundesministerium für Arbeit und dem 
Statistischem Bundesamt eine erste Systema-
tik der Berufe von 1949/50, IV herausgegeben. 
Die dort verwendete erste amtliche Berufsde-
finition der Berufsstatistik (Berufszählung), ist 
auch für die heute gültige Klassifikation der 
Berufe (vgl. 2.6) noch gültig: Sie besagt:

„Hierunter sind die auf Erwerb gerichteten, 
besonderen Kenntnisse und Fertigkeiten so-
wie Erfahrung erfordernden und in einer ty-
pischen Kombination zusammenfließenden 
Arbeitsverrichtungen zu verstehen, durch die 
der Einzelne an der Leistung der Gesamtheit 
im Rahmen der Volkswirtschaft (diesen Begriff 
im weitesten Sinne aufgefasst) mitschafft, und 
die in der Regel auch die Lebensgrundlage für 
ihn und seine nichtberufstätigen Angehörigen 
bilden.“

▶ Beiträge aus dem Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB) und De-
finitionen der Arbeitsmarktforschung
Das IAB wurde 1967 gegründet. Es be-
schäftigt sich mit Ursachen und Strukturen 
gesamtwirtschaftlicher Arbeitsmarktent-
wicklungen. In diesem Zusammenhang ana-
lysiert es u. a. auch die betriebliche Arbeits-
nachfrage und untersucht die Strukturierung 
des Arbeitsmarktes durch Berufe.

 3 Baethge war von 1975 bis 2006 Direktor und bis 2018 
Präsident des Soziologischen Forschungsinstituts Göttingen 
(SOFI), das 1968 gegründet wurde. Es erforscht – insbeson
dere unter industriesoziologischer Perspektive – die vielge
staltige, sich stets verändernde Welt der Arbeit und liefert 
dadurch für berufskundliche Fragen relevante Erkenntnisse, 
wird aber nachfolgend nicht explizit aufgeführt.
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Aufgrund dieses Forschungsgegenstan-
des sind Veröffentlichungen des IAB generell 
bedeutsam für berufskundliche Fragestel-
lungen. Besonders erwähnenswert sind auf-
grund ihrer Bezüge zum Berufskonzept aber 
auch zwei mittlerweile eingestellte Reihen:

Zum einen Beiträge zur Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (BeitrAB). Die Buch-
reihe deckte das ganze Themenspektrum der 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ab. Mit 
dem Band 306 (2006) wurde sie eingestellt 
und mit der Reihe IAB-Bibliothek fortge-
führt.

Zum anderen die Vierteljahresschrift 
Mitteilungen aus dem IAB (MittAB); in ihr 
wurden Forschungsergebnisse aus dem IAB 
sowie einschlägige anderer, auch internatio-
naler Autoren veröffentlicht. Mit Heft 4/2003 
wurde die Reihe eingestellt und bis 2011 als 
Zeitschrift für ArbeitsmarktForschung (ZAF) 
weitergeführt, nachfolgend als Journal for 
Labour Market Research.

Insbesondere in diesen Reihen des IAB 
gibt es Beiträge mit explizit berufskundlichen 
Themen, z. B. zum Berufsvergleich (Wolfstei-
ner 1977) oder zur Entstehung von Berufen 
(Dostal 2006) und es finden sich auch rele-
vante Berufsdefinitionen:

• Nach Lahner und Ulrich (1970, S. 34) ge-
nügen aus pragmatischer Sicht folgende 
Berufsbestimmungen:
 – „Der wirtschaftliche Aspekt: Die 
Tätigkeit, die dem Beruf zugrunde liegt, 
dient dem Lebensunterhalt und dem 
Erwerb von Gütern.

 – Der fachliche und stoffliche Aspekt: 
Das Arbeitsgebiet, die Aufgabe und 
das Ergebnis der Arbeit ist festlegbar 
und gegenüber anderen Aufgaben, 
Arbeitsgebieten und Arbeitsergebnissen 
abgrenzbar.

 – Der ‚Blumenstrauß‘-Aspekt: Die Aufga-
ben, die Funktionen, die Tätigkeiten und 
Verrichtungen sind mehr oder weniger 
vollkommen gruppiert. Die Elemente 
dieser Gruppierung können gleich-
artig oder sehr verschiedenartig sein. 
Wesentlich ist, dass die Kombination 
ein bestimmtes charakteristisches oder 
institutionell festgelegtes Bild ergibt.“

• Dostal et al. (1998, S. 440) sehen ver-
schiedene Merkmale als relevant für die 
Charakterisierung von Beruf und beto-
nen mit der Aufnahme des Kompetenz-
begriffs zusätzlich, wie bedeutsam Wert-
haltungen bei der Berufsausübung sind:

So besitzen zum einen „Bündel von Qua-
lifikationen im Sinne charakteristischer 
Ausprägungen und Anordnungen von 
Wissen (Sachverhalte kennen und anwen-
den sowie Arbeitstechniken/Fertigkeiten 
beherrschen) und Sozialkompetenz (als 
eine Bündelung typischer Verhaltenswei-
sen, Orientierungen und Werthaltungen)“ 
berufsbeschreibenden Charakter, zum 
anderen spielen „Aufgabenfelder, die den 
Qualifikationsbündeln zugeordnet sind 
und die durch eine Kombination aus Ar-
beitsmitteln, Objekt (Gegenstand) und Ar-
beitsumfeld geprägt sind, eine große Rolle.“

▶   Beiträge des Bundesinstituts für Berufs-
forschung (BIBB) und Definition aus der 
Berufspädagogik

Das BIBB wurde 1970 auf der Basis des 1969 
eingeführten Berufsbildungsgesetzes (BBiG) 
gegründet. Es wirkt laut BBiG mit an der Vor-
bereitung von Ausbildungsordnungen und 
sonstigen ausbildungsrelevanten Rechtsver-
ordnungen, an der Vorbereitung des Berufs-
bildungsberichts sowie an der Durchführung 
der Berufsbildungsstatistik. Zudem führt es 
auch das Verzeichnis der anerkannten Aus-
bildungsberufe. Darüber hinaus fördert es 
Modellversuche und wissenschaftliche Be-
gleituntersuchungen und beteiligt sich an 
der internationalen Zusammenarbeit in der 
beruflichen Bildung. Außerdem übernimmt 
es weitere Verwaltungsaufgaben des Bun-
des zur Förderung der Berufsbildung (BBiG 
2020). Während sich das IAB mit der Verwer-
tung von Qualifikationen befasst, beschäftigt 
sich das BIBB mit deren Entstehung; es liefert 
insbesondere aus dem Bereich der berufli-
chen Aus- und Weiterbildung berufskundlich 
nutzbare Informationen. Beide – BIBB und 
IAB – sind Mitglieder in der Arbeitsgemein-
schaft Berufsbildungsforschungsnetz AG 
BFN, ebenso wie weitere Forschungsinsti-
tute, die sich mit beruflicher und betriebli-
cher Bildung befassen, und wirtschafts- und 
berufspädagogische Lehrstühle. Seitens der 
Berufspädagogik finden sich auch zahlreiche 
Berufsdefinitionen. Exemplarisch soll die von 
Schelten (2004) angeführt werden, die ne-
ben Tätigkeitsbezug und Erwerbschancen 
den Qualifizierungsaspekt besonders betont:

„Beruf bezeichnet auf Erwerb gerichtete Arbeits-
verrichtungen, die in einer typischen Kombina-
tion zusammengehen. Die Arbeitsverrichtungen 
erfordern besondere Qualifikationen (Gesamt-

heit von Kenntnissen und Verständnissen, 
Fertigkeiten und Fähigkeiten, Haltungen und 
Arbeitserfahrungen), die einen in der Regel 
mehrjährigen Ausbildungsgang, z. B. Ausbil-
dungsberuf, voraussetzen.“

Alle genannten Institutionen liefern vor dem 
Hintergrund ihrer spezifischen wissenschaft-
lichen Ausrichtung für die Gutachterin und 
den Gutachter berufskundlich verwertbare 
Beiträge. Den angeführten Definitionen des 
Berufs, bei denen es sich tatsächlich nur um 
eine kleine Auswahl handelt, ist sinngemäß 
die Klausel gemein:

Eine typische Kombination von Arbeits-
verrichtungen, die zur Durchführung eine 
vorherige Qualifizierung erfordern und 
Beschäftigungs- und Erwerbsmöglich-
keiten eröffnen.

2.4 Beruf und Ausbildung
Berufsinhaberin und Berufsinhaber zu sein 
setzt damit einen passenden berufsqualifi-
zierenden Abschluss voraus. Dieser kann 
in Deutschland – in Abhängigkeit vom Ab-
schluss im allgemeinbildenden Schulwesen 
– im dualen System, im Schulberufssystem 
oder im Hochschulsystem erworben werden. 
Der daran anknüpfende Übergang ins Be-
schäftigungssystem – die sogenannte zweite 
Schwelle4 – wird in Deutschland meist er-
folgreich überwunden. So werden z. B. im 
dualen System Ausgebildete zu 72 % von 
ihrem Ausbildungsbetrieb übernommen 
(BMBF 2022, S. 93).

Mit zunehmendem Lebensalter steigt al-
lerdings die Wahrscheinlichkeit, nicht mehr 
im erlernten Beruf tätig zu sein. Sie ist mit 
40 % der Absolventinnen und Absolventen 
hochrelevant (Zielgruppenbewertung [...] 
Oberschachtsiek 2016, S. 13).

Aus individueller Sicht kann ein Berufs-
wechsel unter anderem mit einer höheren 
Entlohnung, einer höheren Arbeitszufrie-
denheit oder einem besseren Einbringen 
der eigenen Kompetenzen einhergehen 
und so zu einer Verbesserung der Beschäf-
tigungssituation führen (Roth 2019, S. 26). 
Daher darf weder von der Ausbildung auf 
die gegenwärtige Tätigkeit noch umgekehrt 

 4  Als erste Schwelle wird der Übergang vom allgemeinbil
denden Schulwesen in das System der beruflichen Bildung 
bezeichnet.
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vom aktuellen Ausübungsberuf auf die Aus-
bildung geschlossen werden. Dennoch sind 
Kenntnisse des Ausbildungssystems für die 
Begutachtung von zentraler Bedeutung, wes-
halb es im Folgenden in seinen grundlegen-
den Elementen erläutert wird.

2.4.1 Entstehung des dualen Systems
Die anthropologische Konstante, aus der he-
raus sich der Beruf als Kulturphänomen ent-
wickelt hat, ist Arbeit. Zum Beruf wird Arbeit 
aber erst in Verbindung mit Spezialisierung, 
d. h. einer auf einem Lern- oder Erfahrungs-
prozess beruhenden Expertise.

Die Verbindung von Arbeit und Speziali-
sierung ist bereits in den Arbeitsvorstellungen 
von Antike und Mittelalter grundgelegt und 
auch empirisch auffindbar, z. B. in der Vielzahl 
der damals bereits vorhandenen Tätigkeitsfel-
der in Landwirtschaft, Handwerk, Handel und 
Dienstleistung. Bis zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts waren diese Lern- und Spezialisierungs-
prozesse vor allem an den Zusammenschluss 
in der Zunft gebunden. Erst mit deren Abschaf-
fung konnte der individuelle Beruf zum organi-
sierenden Prinzip der Ausbildung werden, der 
– trotz der Zunahme der Industrialisierung und 
der Entstehung von Fortbildungsschulen – bis 
zum Beginn des 20. Jahrhunderts vom Hand-
werk dominiert wurde.

Eine erste industrielle Berufsdifferenzie-
rung in Facharbeiterinnen und Facharbeiter, 
Angelernte sowie Hilfsarbeiterinnen und 
Hilfsarbeiter entstand bereits vor dem Ersten 
Weltkrieg. Kurz danach begann die Metall-
industrie ein eigenes auf dem Lehrgangs-
konzept beruhendes Modell der Berufsaus-
bildung einzuführen. Das erste industrielle 
Berufsbild – die Maschinenschlosserin und 
der Maschinenschlosser – wurde 1925 ent-
wickelt (Sailmann 2021).

Für die Entstehung der Ausbildung in 
ihrer heutigen Form leisteten von betrieb-
licher Seite sowohl Handwerk als auch In-
dustrie ihren Beitrag. Der Berufsgedanke 
des Handwerks mit seiner ethischen Kom-
ponente wirkte in den Industriesektor hin-
ein, der keine historisch gewachsene Form 
von Beruflichkeit kannte. Die Industrie wie-
derum entwickelte ordnungspolitische und 
didaktische Konzepte, z. B. Berufsbild oder 
Lehrgang, die sich auch für die Ausbildung 
im Handwerk als fruchtbar erwiesen. Zu-
dem wurden die betrieblichen um schuli-
sche Ausbildungskonzepte ergänzt und der 
Besuch der Berufsschule zur Pflicht.

Diese in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts entstandene Verbindung von be-
trieblicher und berufsschulischer Ausbildung 
bildet die Grundlage für das „duale System“, 
das bis heute die Ausbildung in Deutschland 
prägt (ebd.).

Als Fachbegriff wurde es zum ersten Mal  
in einem Gutachten des Deutschen Aus-
schusses für das Erziehungs- und Bildungs-
wesen aus dem Jahre 1964 verwendet. 
Juristisch gestärkt wurde es durch die Ver-
abschiedung des Berufsbildungsgesetzes 
(BBiG) 1969, in dem der Betrieb als Lernort 
rechtlich abgesichert und Berufsfähigkeit – 
berufliche Handlungsfähigkeit – als Zielka-
tegorie festgelegt wurde.

„Die Berufsausbildung hat die für die Aus-
übung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit 
in einer sich wandelnden Arbeitswelt notwen-
digen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit) in 
einem geordneten Ausbildungsgang zu vermit-
teln. Sie hat ferner den Erwerb der erforderli-
chen Berufserfahrungen zu ermöglichen“ (BBiG 
2020, § 1 Abs. 3).

Absolventinnen und Absolventen einer dualen 
Ausbildung besitzen die fachlichen Kenntnisse 
und Fertigkeiten, die sie für die Ausübung ei-
ner qualifizierten beruflichen Tätigkeit befä-
higen. Sie ermöglicht zum einen berufliche 
Mobilität, d. h. Beschäftigungsmöglichkeiten 
auch über den Ausbildungsbetrieb hinaus. 
Zum anderen ist sie das Fundament für den 
Erwerb weiterer Qualifikationen und damit 
für den Ausbau der beruflichen Kompeten-
zen. Das BBiG, das 2005 und 2020 reformiert 
wurde, regelt gemeinsam mit der Handwerks-
ordnung die handwerkliche, industrielle, 
kaufmännische und verwaltende sowie die 
landwirtschaftliche und hauswirtschaftliche 
Berufsausbildung in Deutschland. Durch ein 
berufsbezogenes Bildungsrecht mit solcher  
Regelungsbreite hebt sich Deutschland von 
vielen anderen Ländern ab (Berichte des Ce-
defop, Europäisches Zentrum für die Förde-
rung der Berufsbildung). Es bildet die Grund-
lage dafür, dass das entlang von Beruflichkeit 
organisierte deutsche Ausbildungssystem als 
Erfolgsmodell betrachtet wird (Sailmann 2021).

2.4.2 Anerkannte Ausbildungsberufe
Eine Übersicht zu den Ausbildungsberufen 
des dualen Systems liefert das im gesetzlichen 
Auftrag vom BIBB veröffentlichte Verzeichnis 

der staatlich anerkannten Ausbildungsbe-
rufe (BIBB 2022)5. Dieses Verzeichnis führt 
alle 324 (Stand 2023, Anm. d. Verf.) staat-
lich anerkannten Ausbildungen in Industrie 
und Handwerk, im öffentlichen Dienst, in 
der Hauswirtschaft, der Landwirtschaft, der 
Seeschifffahrt und in den freien Berufen auf. 
Ihr erfolgreicher Abschluss mit zertifizierter 
Prüfung berechtigt zum Führen der entspre-
chenden Berufsbezeichnung. Jährlich begin-
nen gegenwärtig ca. 500.000 Jugendliche eine 
Ausbildung in einem staatlich anerkannten 
Ausbildungsberuf im dualen System.

Der Begriff „(staatlich) anerkannter Aus-
bildungsberuf“ ist durch Berufsbildungsgesetz 
und Handwerksordnung festgelegt. Die Rege-
lungen in § 4 Absatz 1 BBiG bzw. § 25 Absatz 1 
HwO bilden die rechtliche Grundlage für die 
inhaltliche Durchführung der betrieblichen 
Berufsausbildung. Diese Ausbildungsordnun-
gen beinhalten auch Hinweise zur sachlich-
zeitlichen Gliederung der Ausbildung – den 
Ausbildungsrahmenplan; sie werden von den 
zuständigen Fachministerien im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) erlassen und müssen 
für jeden Beruf vorliegen. Für den berufsschu-
lischen Bereich im dualen System werden sie 
durch die Rahmenlehrpläne der Kultusminis-
terkonferenzen (KMK) ergänzt.

Die Möglichkeit, einen beruflichen Ab-
schluss in einem anerkannten Ausbildungs-
beruf gemäß BBiG/HwO zu erwerben, bieten 
neben dem dualen System auch einige Be-
rufsfachschulen in vollzeitschulischer Form 
an. In drei Bundesländern (Hessen, Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz) sind die 
Abschlussprüfungen der schulischen Ausbil-
dungen per Rechtsverordnung den innerhalb 
des Anwendungsbereichs des BBiG/HwO 
erworbenen Prüfungszeugnissen (Prüfungen  
der zuständigen Stellen) gleichgestellt. In 
den anderen Bundesländern besteht keine 
Gleichstellung, aber die Möglichkeit der Zu-
lassung zur Kammerprüfung (Zöller 2015).

Die Bezeichnung „staatlich anerkannt“ 
unterscheidet sich von „staatlich geprüft“ 
dadurch, dass die Prüfung von der soge-
nannten zuständigen Stelle (meist Kammern, 
insbesondere IHK und HWK) durchgeführt 
wird oder aber Ausbildung und Prüfung im 
Ausland absolviert und als gleichwertig an-
erkannt werden – im Gegensatz zur Staats-

 5  Das Verzeichnis wird seit 1977 vom BiBB herausgegeben 
und erscheint jährlich.
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prüfung, wie es sie für bestimmte Bildungs-
gänge an Berufsfachschulen6, Schulen des 
Gesundheitswesens oder Fachschulen bzw. 
-akademien gibt.

Personen, die einen Berufsabschluss im 
Ausland erworben haben, haben auf Grund-
lage des Berufsqualifikationsfeststellungsge-
setzes (BQFG), gültig seit 01.04.2012, einen 
gesetzlichen Anspruch auf Durchführung  
eines Feststellungsverfahrens. Im Rahmen 
dieses Feststellungsverfahrens wird überprüft, 
ob und inwieweit ein im Ausland erworbener 
Abschluss mit einem deutschen Abschluss 
übereinstimmt. Dabei wird unter anderem be-
reits gesammelte Berufserfahrung berücksich-
tigt. Liegen keine wesentlichen Unterschiede 
vor, so wird die Gleichwertigkeit des auslän-
dischen Abschlusses mit dem entsprechenden 
deutschen Beruf bescheinigt. Werden im Ver-
fahren wesentliche Unterschiede festgestellt, 
so erhält der Antragstellende einen Bescheid, 
aus dem die übereinstimmenden und die noch  
fehlenden Qualifikationen hervorgehen.

Vom BQFG werden alle Berufe umfasst, 
die in der unmittelbaren Zuständigkeit des 
Bundes liegen. Dies ist zum Beispiel für die 
324 staatlich anerkannten Ausbildungsbe-
rufe der Fall. Für den Bereich der nichthand-
werklichen Gewerbeberufe sind die IHK die 
zuständige Stelle.

Für Jugendliche, die aufgrund einer Be-
hinderung keinen anerkannten Ausbil-
dungsberuf erlernen können, entwickeln die  
zuständigen Stellen auf der Basis von an-
erkannten Ausbildungsberufen sogenannte 
Ausbildungsregelungen (§ 66 BBiG und § 42r 
HwO). Diese Berufe werden oftmals als 
Fachpraktikerin und Fachpraktiker bezeich-
net. Sie haben nur Gültigkeit im Zustän-
digkeitsbereich der jeweiligen zuständigen 
Stelle, allerdings gibt es für einige Ausbil-
dungsregelungen mittlerweile eine Empfeh-
lung des Hauptausschusses des BIBB, z. B. für 
den*die „Fachpraktiker*in für Medientech-
nologie Druck“ vom 14.12.2016.

Nach Artikel 37 Abs. 3 des Einigungsver-
trages (EV) werden in der Deutschen De-
mokratischen Republik (DDR) erworbene 
Prüfungszeugnisse nach der Systematik der 
Ausbildungsberufe und der Systematik der 
Facharbeiterabschlüsse anerkannten Ausbil-
dungsberufen gleichgestellt. Beispielsweise 

wird der ehemalige DDR-Ausbildungsberuf 
Apothekenfacharbeiterin und Apotheken-
facharbeiter dem aktuell anerkannten Ausbil-
dungsberuf Pharmazeutisch-kaufmännische 
Angestellte und Pharmazeutisch-kaufmän-
nischer Angestellter zugeordnet. Bestimmte 
dort erlernte Ausbildungsberufe werden im 
Übrigen (bei zweijähriger Ausbildungszeit) 
auch bei der Bestimmung der Qualität des 
bisherigen Berufs (bei der Prüfung der Rente 
wegen teilweiser Erwerbsminderung bei Be-
rufsunfähigkeit gemäß § 240 SGB VI – 5.1.3) 
mit aktuell anerkannten Ausbildungsberufen 
gleichgestellt, wenn sie damals sowohl in 
der Bundesrepublik als auch in der DDR als 
Facharbeiterin und Facharbeiter anerkannt 
waren (LSG Erfurt, Urteil vom 28.01.2014 – 
L 6 R 698/11; Keller in jurisPR-SozR 23/2014 
Anm. 4). Im Gegensatz zur Bundesrepublik 
Deutschland war in der DDR für diese Berufs-
ausbildungen ein Abschluss der polytechni-
schen Oberschule mit zehn Klassen erforder-
lich. Damit lag eine höhere Ausbildungsreife 
vor, weswegen auch die Ausbildungszeit ins-
gesamt kürzer gewählt werden konnte.

Eine rechtliche Gleichstellung von in 
verschiedenen Gesellschaftssystemen aus-
geübten Berufsausbildungen war eine wich-
tige Grundlage, um den Wert der Qualifika-
tionen für den Erfolg auf dem Arbeitsmarkt 
rechtlich zu untermauern. In der Sichtung 
von Erwerbsbiografien aus dem Übergang 
zeigt sich sehr häufig, dass die Kenntnisse 
der DDR-Ausbildungsberufe gefragt waren. 
Der Ausbildungsberuf und die mit ihm ein-
hergehenden Erwerbsmöglichkeiten spielten 
nicht selten für Veränderungen des Arbeits- 
und Wohnorts im Rahmen der Wiederverei-
nigung eine wichtige Rolle, hatten starken 
Einfluss auf die berufliche wie auch die pri-
vate Biografie.

Im Verzeichnis der anerkannten oder als 
anerkannt geltenden Ausbildungsberufe 
wird zudem die Klassifikation der Berufe 
angewendet (KldB 2010 (2020), vgl. 2.6). 
Zusätzlich ist die Zuordnung des Berufes 
zum Niveau des Deutschen Qualifikations-
rahmens (DQR, vgl. 2.7) aufgeführt.

2.4.3  Schulische Berufsausausbildungen 
außerhalb von BBiG/HwO

Betrachtet man die vollzeitschulischen Aus-
bildungsgänge, so gilt es zwischen Ausbil-
dungsgängen mit einem beruflichen Ab-
schluss gemäß BBiG/HwO (vgl. 2.3.2) und 
Ausbildungsgängen mit einem beruflichen 

Abschluss außerhalb BBiG/HwO zu diffe-
renzieren.

Letztere absolvieren etwa ein Viertel  
aller Auszubildenden in Deutschland, d. h. 
sie befinden sich in nicht-akademischen 
schulischen Ausbildungen außerhalb des 
dualen Systems.

Das Spektrum dieser Ausbildungsange-
bote ist allerdings sehr breit und die Schüler-
zahlen variieren je nach Variante sehr stark. 
In Bezug auf seine rechtlichen Grundlagen 
ist dieser Ausbildungsbereich daher auch 
sehr heterogen.

Zu unterscheiden sind zunächst Ausbil-
dungsgänge nach Bundesrecht und solche 
nach Landesrecht. Zu den Ausbildungen nach 
Bundesrecht außerhalb BBiG/HwO zählen 
die sogenannten Gesundheitsfachberufe wie 
z. B. Altenpflege, Gesundheits- und Kran-
ken-/Kinderkrankenpflege, Physiotherapie, 
Ergotherapie, Logopädie. Die Ausbildungen 
in diesen nicht-akademischen Heil- und 
Hebammenberufen erfolgen auf der Grund-
lage der jeweiligen Berufsgesetze (z. B. Pflege-
berufegesetz oder Gesetz über den Beruf der 
Ergotherapeutin und des Ergotherapeuten) 
sowie der entsprechenden bundesgesetzlich 
geregelten Ausbildungs- und Prüfungsver-
ordnung. Die Ausbildungsdauer in diesen 
Berufen beträgt in der Regel drei Jahre.

Zu den Ausbildungsgängen nach Landes-
recht zählen zum einen Gesundheits-, Erzie-
hungs- und Sozialberufe, wie etwa staatlich 
anerkannte Altenpflegehelferinnen und Al-
tenpflegehelfer oder Familienpflegerinnen 
und Familienpfleger, zum anderen Assis-
tentenberufe wie z. B. staatlich geprüfte/r 
bekleidungstechnische/r Assistentin/Assis-
tent oder staatlich geprüfte/r internationale/r 
Touristikassistentin/-assistent. Die Ausbil-
dungsdauer der landesrechtlich geregelten 
Berufe liegt in der Regel bei zwei Jahren. 
Rechtsgrundlage für die Berufsabschlüsse 
bilden die jeweiligen Schulgesetze der Län-
der (Sekretariat der KMK 2015a). Angeboten 
werden die Ausbildungen außerhalb BBiG/
HwO je nach Bundesland und Ausbildungs-
beruf insbesondere an Berufsfachschulen, 
Schulen des Gesundheitswesens und z. T. 
an Fachschulen (Zöller 2015).

2.4.4  Entstehung und Veränderung  
von Berufen

Der stetige Wandel in der Arbeits- und Wirt-
schaftswelt führt auch zu Änderungen bei 
Berufsanforderungen. Typischerweise ist es 

 6  Bei Berufsfachschulen in privater Trägerschaft wird bei 
länderrechtlich geregelten Ausbildungen manchmal auch 
die Bezeichnung „staatlich anerkannt“ verwendet.
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allerdings der technische Fortschritt, der die 
Entstehung oder den Wandel der Berufe be-
fördert (Dostal 2006, S. 23).

Modernisierungsdruck kann aber auch 
durch neue gesetzliche Vorgaben oder ge-
sellschaftliche Veränderungen entstehen.

Das BIBB unterzieht die anerkannten 
Ausbildungsberufe einer ständigen Prüfung. 
Bei Bedarf werden Ausbildungsordnungen 
unter Federführung des BIBB angepasst und 
modernisiert – im Inhalt und damit einher 
gehend oftmals auch in der Bezeichnung.

Sie können aber auch komplett neu ent-
wickelt werden (meist zunächst auf der Basis 
einer Erprobungsverordnung).

Auf dem relativ neuen technischen Be-
reich der integrierten Gebäudetechnik mit 
Effektoren und Affektoren (typischerweise 
KNX-Systeme) hat das BIBB (2021) bei-
spielsweise mit der Entwicklung des neuen 
Ausbildungsberufs Elektronikerin und 
Elektroniker für Gebäudesystemintegration 
reagiert.

Berufe können aber auch aufgehoben 
werden, z. B. wurde 2021 die Bauten- und 
Objektbeschichterinnen und -beschichter 
durch Nachfolgeberufe ersetzt. 2013 bei-
spielsweise gingen elf Metallaltberufe – z. B. 
Kabeljungwerkerin und Kabeljungwerker 
oder Teilezurichterin und Teilezurichter – in 
der Fachkraft für Metalltechnik auf (Sail-
mann 2021).

In der aktuellen Erwerbslandschaft kon-
kurrieren daher Berufe mit vergleichbaren 
Profilen, die ggf. nach unterschiedlichen Aus-
bildungsordnungen erlernt wurden, um die 
gleichen betrieblichen Stellen. Es ist daher  
aus gutachterlicher Perspektive notwendig, 
sich einerseits mit der aktuellen Ausbil-
dungsverordnung als Ausdruck des gegen-
wärtigen Berufsbildes auseinanderzusetzen. 
Ist die Ausbildungsverordnung bereits älter 
und gab es mittlerweile schon eine oder 
mehrere Modernisierungen, lohnt anderer-
seits der Blick auf die tatsächliche Situation 
des Berufs, z. B. auf reale Anpassungen an 
neue technische Entwicklungen.

2.5 Ausübung eines Berufs

2.5.1 Berufswahlfreiheit
Ein eigenständiges Berufsrecht als Teil des 
Arbeitsrechts existiert – anders als das Be-
rufsbildungsgesetz als Teil des Bildungs-
rechts – nicht. Der gesamtgesellschaftlichen 
Bedeutung des Berufs wird der Gesetzgeber 

durch Rechtsnormen auf unterschiedlichen 
Ebenen, im Verfassungsrecht durch die Be-
rufswahlfreiheit, gerecht.

Die Berufswahlfreiheit war im Deutschen 
Kaiserreich de jure nur in den Verfassungen 
von Teilstaaten vorhanden. Auch die Weima-
rer Reichsverfassung (WRV) vom 11. August 
1919 enthielt in Art. 111 explizit nur die Ga-
rantie der wirtschaftlichen Freizügigkeit, wo-
rin man jedoch auch die Gewährleistung der 
Freiheit der Berufswahl erkennen konnte. In 
Art. 151 Abs. 3 der WRV wurde zudem die 
Freiheit des Handels und Gewerbes nach 
Maßgabe der Reichsgesetze gewährleistet 
(Breuer 2010, S. 67).

Diese Norm umfasste nicht nur die Zu-
lassung, sondern auch die Ausübung und 
ging insofern über die Regelung der fortgel-
tenden Gewerbeordnung hinaus. Der Ge-
währleistung der Freizügigkeit – und damit 
Berufswahlfreiheit – haftete in der Weimarer 
Reichsverfassung jedoch eine Gesetzesab-
hängigkeit an, d. h., die Freizügigkeit war 
reichgesetzkräftiges Grundrecht und kein 
vorstaatliches Grundrecht. Sie konnte durch 
den Reichsgesetzgeber nach dessen wirt-
schaftspolitischen Vorstellungen und Zielen 
beschränkt werden (Sailmann 2018, S. 69).

Erst im Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland von 1949 wurde die Berufs-
wahlfreiheit von dem Recht auf Freizügig-
keit abgekoppelt. Art. 12 Abs. 1 Grundgesetz 
(GG; Stand 15.11.2019) lautet: „Alle Deut-
schen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und 
Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufs-
ausübung kann durch Gesetz oder auf Grund 
eines Gesetzes geregelt werden.“ Er garantiert 
sowohl die Freiheit der Berufswahl als vor-
staatliches Recht7 als auch die Freiheit der 
Berufsausübung. Ergänzt wird dieses Grund-
recht durch die inhaltliche Präzisierung: Be-
ruf im Sinne des Art. 12, Abs. 1 GG, „ist jede 
auf Dauer angelegte und der Schaffung und 
Erhaltung der Lebensgrundlage dienende Tä-
tigkeit.“8

2.5.2  Reglementierung und Anerkennung 
der Qualifikation

Der Wortlaut des Art. 12 Abs. 1 GG deutet 
darauf hin, dass zusätzliche gesetzliche Ein-
griffe bei der Berufsausübung möglich sind, 
während die Berufswahl weiterer juristischer 
Regelung entzogen ist. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat hierfür die Stufentheorie 
entwickelt, wonach der Gesetzgeber umso 
begrenzter ist, je mehr die Regelung die Be-
rufswahl berührt und umso freier ist, je mehr 
es sich um reine Ausübungsregelungen han-
delt (Avenarius 1985, S. 62).

Für die Aufnahme der Berufsausübung 
sind allerdings gesetzliche Regelungen ins-
besondere als Qualifizierungsvorgaben zum 
Schutze des Gemeinwohls möglich, die sich 
mittelbar auch auf die Berufswahlfreiheit 
auswirken. Diese können etwa Zulassungs-
voraussetzungen umfassen (Art. 74 Nr. 19 
GG). Solche Zulassungsvoraussetzungen 
dienen zum Schutz der Allgemeinheit, etwa 
der Gesundheit, andere Zulassungsvoraus-
setzungen regulieren den Arbeitsmarkt oder 
die Qualität (vgl. z. B. § 7 HwO). Die Berufs-
wahlfreiheit darf nur eingeschränkt werden, 
soweit es der Schutz besonders wichtiger 
Gemeinschaftsgüter erfordert.

Voraussetzung für die Ausübung eines 
Berufes sind typischerweise abgeschlossene 
Qualifizierungsphasen von längerer Dauer. 
Mit dem Abschluss einer solchen Ausbil-
dungsphase, in der Regel mit einer Prüfung 
und bei Bestehen einer Zertifikatsausstellung 
(z. B. Gesellenbrief), gilt ein Beruf als erlernt.

Der erlernte Beruf wiederum ist Voraus-
setzung für den Zugang zu rechtlich oder 
marktwirtschaftlich definierten Tätigkeiten.

Darüber hinaus ist in Deutschland die Be-
rufsausübung in bestimmten Berufen an eine 
Anerkennung der beruflichen Qualifikation 
gebunden.9 Diese Berufe werden als regle-
mentierte Berufe bezeichnet. Eine Definition 
der reglementierten Berufe nach nationa-
lem Recht gibt es nicht. Jedoch findet sich 
in Art. 3 Abs. 1 lit. a) der EU-Richtlinie über 
die Anerkennung von Berufsqualifikationen 
(RL 2005/36/EG) eine Definition:

„Ein reglementierter Beruf ist eine berufliche 
Tätigkeit oder eine Gruppe beruflicher Tätigkei-
ten, bei der die Aufnahme oder Ausübung oder 

 7  Geschützt ist damit zugleich auch die negative Berufs
freiheit, d. h. das Recht, einen bestimmten Beruf nicht  
zu ergreifen.

 8  In dieser Konkretisierung wird der Berufsbegriff aller 
dings sehr weit gefasst. Inhaltlich umfasst er nicht nur 
traditionelle Berufsbilder, sondern auch neu entstehende 
Berufe, hinsichtlich des Anstellungsverhältnisses kann  
es sich um eine selbstständige oder eine nichtselbst
ständige Tätigkeit handeln, bezüglich der Dauer ist auch 
der längerfristig ausgeübte Job inkludiert.

 9  Vgl. auch das zum 01.04.2012 in Kraft getretene Gesetz 
zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im 
Ausland erworbener Berufsqualifikationen (BQFG)
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eine der Arten der Ausübung direkt oder indi-
rekt durch Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten an den Besitz bestimmter Berufsqualifikati-
onen gebunden ist. Eine Art der Ausübung ist 
insbesondere die Führung einer Berufsbezeich-
nung, die durch Rechts- oder Verwaltungsvor-
schriften auf Personen beschränkt ist, die über 
eine bestimmte Berufsqualifikation verfügen“ 
(Wissenschaftliche Dienste des Deutschen 
Bundestags -WD-DB- 2019).

Durch die Vielzahl von Rechtsquellen und 
Regelungsgebern bestehen keine einheitli-
chen Indikatoren, aus denen ohne weiteres 
abgelesen werden kann, dass ein Beruf re-
glementiert ist. Im Zweifel entscheidet sich 
diese Frage durch Auslegung der Normen, 
die den konkreten Beruf regeln. Die Regle-
mentierung dient nicht nur dem Verbrau-
cherschutz. Über dieses Anliegen hinaus 
sollen auch weitere hochrangige Rechtsgü-
ter geschützt werden. Zu nennen wären u. a. 
der Schutz von Leben und Gesundheit, das 
Vertrauen in eine ordnungsgemäße Rechts-
pflege und die Gesetzmäßigkeit der Verwal-
tung, die allgemeine Verkehrssicherheit von 
Maschinen, Anlagen, Fahrzeugen und Bau-
werken sowie deren sichere Verwendung.

Nach der vorgenannten Definition knüpft 
die Reglementierung von Berufen an den Be-
sitz bestimmter Berufsqualifikationen.

Nicht reglementiert sind allerdings – bis 
auf einen – alle über 300 staatlich anerkann-
ten Ausbildungsberufe. Für diese Berufe gibt 
es keine gesetzliche Vorschrift zur Berufsaus-
übung. An den erfolgreichen Abschluss ei-
ner solchen Ausbildung schließt sich in der 
Regel ein abhängiges Beschäftigungsver-
hältnis an, d. h,. die Zertifikatsinhabenden 
übernehmen nicht die eigenverantwortliche 
Führung eines Gewerbebetriebes, sondern 
begeben sich unter die Verantwortung einer 
Inhaberin und eines Inhabers bzw. Betriebs-
leiterin und Betriebsleiters. Diese oder die-
ser muss allerdings die zur Berufsausübung 
notwendige Anerkennung der erforderlichen 
Berufsqualifikationen haben (ebd.). Die 
Ausnahme unter den staatlich anerkannten 
Ausbildungsberufen ist die und der Pharma-
zeutisch-kaufmännische Angestellte. Die-
sem Beruf wird eine besondere Bedeutung 
zugemessen, da Pharmazeutisch-kaufmän-
nische Angestellte im Geschäftsbetrieb einer 
Apotheke mit Arzneimitteln umgehen und 
somit eine besonders verantwortungsvolle 
Tätigkeit ausführen. Die Reglementierung 

ergibt sich hier aus § 3 Abs. 5a der Apothe-
kenbetriebsordnung.

Eine weitere Form, in der eine duale Be-
rufsausbildung zur Ausübung eines regle-
mentierten Berufes berechtigt, ermöglicht § 7b 
HwO. Hiernach ist eine Gesellin oder ein Ge-
selle in einem Handwerksberuf der Anlage A 
der HwO berechtigt, einen solchen Betrieb zu 
führen, wenn sie oder er diesen Beruf bereits 
sechs Jahre ausgeübt hat, davon vier Jahre in 
leitender Position. Diese Regelung stellt somit 
im Verhältnis zum Meister-Abschluss einen 
alternativen Weg dar, einen Handwerksbe-
trieb nach Anlage A der HwO zu leiten. Die 
Besonderheit besteht hierbei, dass vor allem 
die Berufserfahrung hier Anknüpfungspunkt 
der Reglementierung ist (ebd.).

Aktuell (Stand 2021) gibt es 376 Berufe 
und 40 Studienfächer, bei denen eine Aner-
kennung der beruflichen Qualifikation not-
wendig ist. Zu den Berufen zählen (WD-DB 
2019):

▶  Ausbildungsberufe außerhalb  
von BBiG/HwO

Hierbei handelt es sich insbesondere um 
die Berufe im Gesundheitsbereich, die kein 
Studium voraussetzen, zu deren Ausübung 
jedoch das Bestehen einer landes- oder 
bundesrechtlich geregelten Prüfung voraus-
gesetzt wird (vgl. 2.3.3). Maßgeblich sind hier 
spezielle, die Ausbildung regelnde Bundes- 
und Landesgesetze, aus denen sich dann 
auch die Anforderungen für die jeweiligen 
Staatsprüfungen ergeben (ebd.). Beispiele für 
diese Berufe sind u. a. der 2020 neu entstan-
dene Beruf der Pflegefachfrau und des Pfle-
gefachmanns10, in dem Gesundheits- und 
Krankenpflege sowie Altenpflege in einem 
Ausbildungsgang zusammengeführt wur-
den, aber auch die Physiotherapeutin und 
der Physiotherapeut oder die Hebamme und 
der Entbindungspfleger. Letztere können auf 
der Grundlage einer seit 2009 bestehenden 
Modellklausel auch mittels eines primärqua-
lifizierenden Studiums erlernt werden.

▶ Meisterinnen- und Meisterberufe
Um einen der in der Handwerksordnung, 
Anlage A – zulassungspflichtige Hand-
werke11 – aufgeführten Handwerksberufe 

selbstständig ausüben zu dürfen, wird in 
Deutschland der erfolgreiche Abschluss der 
Meister-Prüfung in diesem Handwerksbe-
ruf vorausgesetzt. Die Voraussetzungen zur 
Erlangung des Meister-Abschlusses erge-
ben sich aus den Prüfungsverordnungen 
des jeweiligen Meisterhandwerks (WD-DB  
2019).

Während bei Berufen der Anlage A (z. B. 
Gerüstbauerin und Gerüstbauer, Bäckerin 
und Bäcker, Friseurin und Friseur) die reine 
Ausübung des Berufes reglementiert ist, be-
schränkt sich für die Berufe unter Anlage B  
der HwO die Reglementierung auf das 
Führen des Meistertitels – zulassungsfreie 
Handwerke (z. B. Brauerin und Brauer und 
Mälzerin und Mälzer) oder handwerksähn-
liche Gewerbe (z. B. Änderungsschneiderin 
und Änderungsschneider). An den Meister-
titel werden durch Rechtsvorschriften (HwO, 
jeweilige Meisterprüfungsverordnung) der 
Nachweis ganz konkreter Berufsqualifika-
tionen geknüpft, die durch die entsprechende  
Meisterprüfung nachgewiesen werden. Bei 
der zulassungspflichtigen Existenzgründung 
gibt Ausnahmeregelungen von der Notwen-
digkeit des Führens eines Meistertitels für  
z. B. langjährige Gesellinnen/Gesellen.

▶ Weiterbildungsberufe
Hierbei handelt es sich um Spezialisie-
rungsberufe auf der Grundlage von Weiter-
bildungsabschlüssen. Sie betreffen unter-
schiedliche Branchen, z. B. in der Pflege die 
Fachkrankenpflegerin und der Fachkranken-
pfleger, z. B. Notfallpflege, Onkologie, Psych-
iatrie, oder in der Schifffahrt, z. B. Lotsin und 
Lotse oder Schiffsoffizierin und Schiffsoffi-
zier (WD-DB 2019).

▶ Beamtenlaufbahnen
Hierzu zählen verschiedene Beamtenberufe 
des einfachen, des mittleren, des gehobenen 
und des höheren Dienstes, z. B. im Inneren 
Dienst, im Archivdienst oder im Auswärtigen 
Dienst.

▶ Hochschulberufe (Studienberufe)
Das Studium an einer Hochschule mit einer 
bestimmten Mindestanzahl von Semestern 
sowie das Bestehen der entsprechenden 
Abschlussprüfung sind in vielen Berufen 
Grundlage für den Nachweis der zur Berufs-
ausübung geforderten Berufsqualifikationen. 
Berufe, deren Ausübung ein erfolgreich ab-
geschlossenes Hochschulstudium voraus-

 10  Das Pflegeberufegesetz wurde bereits am 17.07.2017 vom 
Bundestag beschlossen, ist aber erst am 01.01. 2020 in 
Kraft getretenen entstanden.

 11  Im Bauwesen wird auch von „Gewerken“ gesprochen.
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setzt, können in zwei Gruppen unterteilt 
werden.

Zum einen handelt es sich um Berufe 
mit hochschulintern geregelten Studienab-
schlüssen in Form von Bachelor und/oder 
Master, vormals Magister oder Diplom. Dem 
Bestehen gleichgestellt ist die Verleihung des 
entsprechenden akademischen Grades. Bei-
spiele sind typischerweise die Ingenieurbe-
rufe.

Zum anderen zählen hierzu Berufe mit 
landesrechtlich geregelten Staatsexamina 
(nach Studium). Die Abschlussprüfung 
wird nicht durch die jeweilige Hochschule, 
sondern durch Staatsexamen vor einem 
staatlichen Prüfungsamt abgelegt. Der rein 
universitären Ausbildung mit dem erstem 
Staatsexamen schließt sich in der Regel ein 
Vorbereitungsdienst an, der mit einem wei-
teren Staatsexamen abgeschlossen wird. 
Beispiele hier sind u. a. Lehrerberufe, Arzt-
berufe, Apothekerinnen und Apotheker und 
Juristinnen und Juristen (ebd.).

2.6  Die Klassifikation der Berufe 
(KldB) – eine tätigkeitsbasierte 
Systematik zur Einordnung von  
Erwerbsberufen

Aus den bisherigen Ausführungen ergeben 
sich zwei Implikationen für die Verwendung 
des Berufsbegriffs. Typisch sind zwei wesent-
liche Aspekte: zum einen der gelernte Beruf, 
d. h. die erworbene und zertifizierte Qualifi-
kation – der Ausbildungsberuf, zum anderen 
die Beschreibung der aktuellen beruflichen 
Tätigkeit – der Erwerbs- oder Ausübungs-
beruf. Dieser Einteilung folgt auch die von 
der Bundesagentur für Arbeit verwendete 
Klassifikation der Berufe (KldB).

2.6.1 Entstehung
Entstanden ist die Klassifikation der Berufe 
aus der Verwendung des Berufskonstrukts 
für Volkszählungen. Diese setzte mit Beginn 
des Deutschen Kaiserreichs 1871 ein und be-
ruhte darauf, dass der Beruf dem Standes-  
oder Klassenbegriff als statistisches Ana-
lyseinstrument überlegen war. In dem auf 
ökonomische Entwicklung ausgerichteten 
deutschen Nationalstaat wurde die Erfas-
sung der faktischen Spezialisierung der 
Menschen immer wichtiger, sowohl für das 
Gemein wesen als auch für die einzelnen 
Unternehmen. Der Beruf hatte mehr Tiefen-
schärfe als die Konstrukte Stand und Klasse; 
er lieferte der Gesellschaft und der Wirtschaft 

belastbare Informationen über Qualifizie-
rung und Expertentum der Bevölkerung und 
war daher aussagekräftiger (Sailmann 2018,  
S. 155).

Der erfolgreiche Einsatz des Berufs als sta-
tistisches Instrument für die Analyse von Ar-
beitsmarkt- und Wirtschaftsdaten hatte zwei 
weitere wichtige Effekte. Zum einen forcierte 
er seine Verwendung in der wissenschaftli-
chen Diskussion; so gründen beispielweise 
die Untersuchungen Webers auf arbeits-
marktstatistischen Ergebnissen (vgl. 2.3). 
Zum anderen trug er wesentlich dazu bei, 
dass der Berufsbegriff in die Alltagssprache 
eindrang. Der Ausdruck „Beruf“ ist erst nach 
1900 in den allgemeinen Sprachgebrauch 
gekommen, ein Grund dafür war seine Ver-
wendung in amtlichen Statistiken und Veröf-
fentlichungen (Sailmann 2018, S. 155).

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde nicht 
nur das Wort Beruf immer häufiger auch in 
der Umgangssprache verwendet, es wuchs 
auch die Zahl anderer mit ihm kombinierter 
Fachausdrücke ständig. Bereits in der Be-
rufszählung von 1925 kam es zur Trennung 
der statistischen Verwendung von Gewerbe/ 
Wirtschaftszweig/Betrieb einerseits und Be-
ruf andererseits. Erstmals wurde zwischen 
dem persönlichen Beruf und der wirtschafts-
systematischen Zuordnung des Betriebs, in 
dem er ausgeübt wurde, klar unterschieden. 
Während noch 1907 von „hauptberuflich Er-
werbstätigen in der ...“ [Bezeichnung des Ge-
werbes] gesprochen wurde, wies die Berufs-
zählung von 1925 erstmals z. B. „insgesamt 
rund 825.000 Schlosser“ als Beruf aus (Molle 
1968a, S. 150).

Der Beruf blieb auch in der Folgezeit 
ein zentrales Konstrukt zur statistischen 
Erfassung und Beschreibung von Arbeits-
marktentwicklungen12. Durch das AVAVG 
von 1927 ging das Recht zur Durchführung 
von einmaligen und laufenden Erhebungen 
zur Schaffung von statistischem Datenma-
terial über die Lage am Arbeitsmarkt auf 
die Reichsanstalt über, wobei sie auch alle 
hierzu erforderlichen Auskünfte von Behör-
den und Privatpersonen einholen konnte. 
Auch für die Vermittlungsarbeit der Arbeits-
verwaltung war der Beruf von entscheiden-

der Bedeutung. Das berufsbezogene Syste-
matisierungskonzept wurde daher weiter 
ausgeweitet und an den Wandel der Tätig-
keitsinhalte innerhalb der Berufe, sowie an 
Informationsbedarfe und Vermittlungssys-
teme angepasst. Eine erste Systematik der 
Berufe wurde im Nachkriegsdeutschland 
1949/50 vom Bundesministerium für Arbeit 
und dem Statistischem Bundesamt heraus-
gegeben. 1961 trat an die Stelle dieser Syste-
matik der Berufe erstmals die Klassifikation 
der Berufe (KldB).13 Sie wurde 1970, 1975, 
1988 und 1992 aktualisiert.

Seit 2010 besteht in Deutschland eine 
komplette Neusystematisierung der Berufe, 
die KldB 2010. Sie wurde von der Bundes-
agentur für Arbeit gemeinsam mit dem 
IAB (Forschungsbereich Berufliche Arbeits-
märkte) im Austausch mit den Bundesmi-
nisterien und dem Bundesamt für Statistik 
entwickelt und wird auch für die Arbeits-
marktstatistik genutzt.

Diese Neuentwicklung war notwendig, da 
die vorherigen Klassifikationen rein deduktiv 
nach theoretischen Kenntnissen aufgebaut 
waren. Sie bildeten die Besonderheiten in 
den Strukturen des deutschen Arbeitsmark-
tes nicht mehr realitätsnah ab und lieferten 
keinen geeigneten Anknüpfungspunkt für 
eine praxistaugliche Klassifikation mehr.

Im Unterschied zu diesen, gründet die 
neue Klassifikation auf empirischen Analy-
sen zur Ähnlichkeit von Berufen. Zudem ist 
die KldB 2010 in hohem Maße kompatibel 
zur internationalen Berufsklassifikation, der 
ISCO-08 (International Standard Classifica-
tion of Occupations 2008), wodurch die inter-
nationale Vergleichbarkeit von Berufsinfor-
mationen in den amtlichen Statistiken und 
in der Forschung deutlich verbessert wird.  
2020 wurde die KldB 2010 erstmals überar-
beitet (KldB 2010/2020).

2.6.2 Struktur
Beruf ist gemäß der KldB 2010/2020 ein 
Bündel von Tätigkeiten, das durch eine 
horizontale und eine vertikale Dimension 
konstituiert ist (➥ Tabelle 1). Die horizon-
tale Dimension ist die Berufsfachlichkeit, die 
vertikale Dimension ist das Anforderungs-
niveau. Strukturgebende Dimension ist die  

 12  Für viele Tätigkeiten blieb es lange Zeit unklar, ob sie 
offiziell im positiven Sinn als Beruf gelten sollten und/
oder konnten. Die häuslichen Dienste etwa bereiteten in 
ihrer Verberuflichung viel mehr Probleme als Tätigkeiten 
in der industriellen Fertigung (Mejstrik et al. 2013).

 13  Die Internationale Standardklassifikation der Berufe 
(ISCO) verwendet seit 1957 ein tätigkeitsbezogenes 
Schema für die Strukturierung von Berufen (Chaberny/
Fenger/Reiter, 1972).
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Berufsfachlichkeit; sie bezieht sich auf Tä-
tigkeiten und Fachkompetenzen, die in der 
Aus- und Weiterbildung und in der Berufs-
ausübung erworben werden, z. B. Tätigkeits-
kompetenzen, Verfahrenskompetenzen, 
Produktkompetenzen. Einzelnen Berufen 
werden Kenntnisse und Fähigkeiten zuge-
wiesen und sie werden nach bestehenden 
Ähnlichkeiten gruppiert. Die Klassifikation 
unterscheidet zehn Berufsbereiche, womit 
zunächst auch andere theoretische Zugänge 
zum Beruf gruppiert werden, d. h. es wird zu-
nächst keine Trennung nach Ausbildungsart, 
Qualifikationsstufen, überfachlichen Kom-
petenzen („soft skills“), Arbeitsort, Tarifbe-
reich oder Branchen vorgenommen.

Die vertikale Unterscheidung in Anfor-
derungsniveau dient dazu, die unterschied-
lichen Komplexitätsgrade eines Berufes 
sachgerecht abbilden zu können. Sie sind 
eng an den formalen beruflichen Bildungs-
abschlüssen ausgerichtet, da in Deutschland 
das Anforderungsniveau für viele Berufe 
bzw. Arbeitsplätze stark zertifikatsorientiert 
ist. Häufig können jedoch auch die Berufs-
erfahrung und/oder die informelle berufliche 
Ausbildung ein adäquates Substitut darstel-
len. Insgesamt lassen sich vier Niveaustufen 
unterscheiden (siehe ➥ Tabelle 2).

Anknüpfend an die Kriterien Berufsfach-
lichkeit und Anforderungsniveau ist die KldB 
2010/2020 als hierarchische Klassifikation 
mit fünf numerisch codierten Gliederungs-
ebenen aufgebaut (➥ Tabelle 3).

Auf der Ebene der Berufsgattungen er-
folgt eine Untergliederung anhand der zwei-
ten Dimension – dem Anforderungsniveau; 
die spezifischen zugehörigen Berufe werden 
zudem noch mit einer dreistelligen Endnum-
mer kodiert.

Der Berufsbereich 9 (KldB 2010 (2020), 
Band II, S. 1278), Sprach-, Literatur-, Geistes-,  
Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaf-
ten, Medien, Kunst, Kultur und Gestaltung 
hat beispielsweise folgende Hauptgruppen:
91:  Sprach-, literatur-, geistes-, gesellschafts- 

und wirtschaftswissenschaftliche Berufe
92:  Werbung, Marketing, kaufmännische und 

redaktionelle Medienberufe
93:  Produktdesign und kunsthandwerkliche 

Berufe, bildende Kunst, Musikinstrumen-
tenbau

94: Darstellende und unterhaltende Berufe.

In der Hauptgruppe 1 finden sich als Berufs-
gruppe die Wirtschaftswissenschaften (914), 
mit den Untergruppen Berufe in den Wirt-
schaftswissenschaften ohne Spezialisierung 
(9140) oder mit sonstiger spezifischer Tätig-
keitsangabe (9148). Beispiele für zugeord-
nete Berufe sind in der Untergruppe 9140 die 
Volkswirtin und der Volkswirt 91404-108 und 
die Ökonomin und der Ökonom 91404-109.

Die Änderungsschneiderin und der Än-
derungsschneider als weiteres Beispiel ist ein 
Beruf in

• Berufsbereich 2 (Rohstoffgewinnung, 
Produktion und Fertigung),

• Berufshauptgruppe 8 (Textil- und Leder-
berufe),

• Berufsgruppe 2 (Textilverarbeitung),
• Berufsuntergruppe 2 (Berufe in der Be-

kleidungs-, Hut- und Mützenherstel-
lung)

• Berufsgattung 2 (Berufe in der Beklei-
dungs-, Hut- und Mützenherstellung – 
fachlich ausgerichtete Tätigkeiten).

Der Beruf gehört daher zur Systematikposi-
tion 28222. Diese umfasst alle Berufe in der 
Bekleidungs-, Hut- und Mützenherstellung, 
deren Tätigkeiten fundierte fachliche Kennt-
nisse und Fertigkeiten erfordern. Angehörige 
dieser Berufe führen in der industriellen Fer-
tigung Näharbeiten aus, organisieren Ferti-
gungsschritte, ändern oder reparieren Klei-
dung, stellen maßgeschneiderte Bekleidung 
her oder fertigen Hüte, Mützen und Braut-
schmuck in Einzel- oder Serienfertigung. 
Hierzu zählen u. a.:
28222-110   Theaterschneiderin/-schneider
28222-112   Musterschneiderin/-schneider
28222-114   Änderungsschneiderin/-schnei-

der
28222-115   Zuschneiderin/Zuschneider (Be-

kleidung)
28222-133   Modistin/Modist
28222-145   Lederbekleidungsnäherin/-nä-

her, -schneiderin/-schneider
28222-147   Bekleidungstechnische Assisten-

tin/Assistent
28222-152   Maßschneiderin und -schneider
28222-293  Textil- und Modenäherin/-näher
28222-294   Textil- und Modeschneiderin/ 

-schneider

Die/der Änderungsschneider/in hat also die 
Ordnungsnummer 28222-114 (international: 
ISCO-08: Cutter, garment, 7532, S. 307 f.).

Die Ausbildungsordnung dieses Berufes 
wird im Bundesgesetzblatt Jahrgang 2005 
Teil I Nr. 28 vom 28.05.2005 geregelt. Damit 
ist der Beruf zunächst in seinem Rahmen 
definiert. Personen, welche die zweijährige 
Ausbildung nach Prüfung vor der Hand-
werkskammer absolviert haben, sind von Be-
ruf Änderungsschneiderin und Änderungs-
schneider. Im Beruf tätig sind sie dann, wenn 
die aktuelle Tätigkeit im Kern Tätigkeiten im 
Sinne der KldB und der Ausbildungsord-
nung (Näh- und Änderungsarbeiten, Bügel-
arbeiten) umfasst.

In der Klassifikation der Berufe sind auch 
Berufe abgebildet, die ohne spezifischen Bil-

 Tabelle 1:  Horizontale Berufsbereiche der kldB (ebene 1 bzw. 1. stelle des kldB2010Codes). 
(kldB 2010/2020, seite 20)

Schlüssel in KldB 2010 Bezeichnung 

1 Land, Forst und Tierwirtschaft und Gartenbau

2 Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung

3 Bau, Architektur, Vermessung und Gebäudetechnik

4 Naturwissenschaft, Geografie und Informatik

5 Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit

6 Kaufmännische Dienstleistungen, Warenhandel, Vertrieb, Hotel und Tourismus

7 Unternehmensorganisation, Buchhaltung, Recht und Verwaltung

8 Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung

9 Sprach, Literatur, Geistes, Gesellschafts und Wirtschaftswissenschaften, Medien, 
Kunst, Kultur und Gestaltung 

0 Militär

Frei online zugänglich unter https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/StatischerContent/Grundlagen/Klassifikationen/Klassifikation
derBerufe/KldB2010Fassung2020/PrintausgabeKldB2010Fassung2020/GenerischePublikationen/KldB2010PDFVersionBand1
Fassung2020.pdf?__blob=publicationFile&v=8 (abgerufen am 07.05.2023).
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 Tabelle 2:  anforderungsniveaustufen der kldB (5. stelle des kldB2010Codes). (kldB 2010/2020, seite 26 ff.)

Anforderungsniveau Beschreibung Qualifikation

1 
Helfer und Anlerntätig
keiten

Typischerweise einfache, wenig komplexe (Routine)Tätigkeiten. Für die Ausübung 
dieser Tätigkeiten sind in der Regel keine oder nur geringe spezifische Fachkenntnisse 
erforderlich. Diese Tätigkeiten weisen eine geringere Komplexität vor als Tätigkeiten, die 
typischerweise von einer Fachkraft ausgeübt werden. 

In der Regel kein formaler beruflicher Bildungsabschluss.

Einjährige (geregelte) Berufsausbildung, z. B. einjährige 
Berufsfachschule.

2 
Fachlich ausgerichtete 
Tätigkeiten

Diese Berufe sind gegenüber den Helfer und Anlerntätigkeiten deutlich komplexer 
bzw. stärker fachlich ausgerichtet. Das bedeutet, dass für die sachgerechte Ausübung 
dieser Tätigkeiten fundierte Fachkenntnisse und Fertigkeiten vorausgesetzt werden. 
Alle Berufe, die hinsichtlich ihres Komplexitätsgrades der Tätigkeit einer Fachkraft 
entsprechen.

Abschluss einer zwei bis dreijährigen Berufsausbildung.

Berufsqualifizierender Abschluss an einer Berufsfach bzw. 
Kollegschule.

Entsprechende Berufserfahrung
und/oder informelle berufliche Ausbildung.

Ausbildungen behinderter Menschen nach § 66 BBiG/§ 42m 
HwO, sofern die Komplexität der ausgeübten Tätigkeit ver
gleichbar ist mit der einer Fachkraft

3
Komplexe Spezialisten
tätigkeiten

Diese Berufe sind gegenüber den fachlich ausgerichteten Tätigkeiten deutlich kom
plexer und mit Spezialkenntnissen und fertigkeiten verbunden. Die Anforderungen an 
das fachliche Wissen sind somit höher. Zudem erfordern die hier verorteten Berufe die 
Befähigung zur Bewältigung gehobener Fach und Führungsaufgaben.
Charakteristisch für die Berufe sind neben den jeweiligen Spezialistentätigkeiten 
Planungs und Kontrolltätigkeiten, wie z. B. Arbeitsvorbereitung, Betriebsmitteleinsatz
planung sowie Qualitätsprüfung und sicherung.

Geregelte Fortbildung, z. B. Meisterin(Meister oder Fachwirtin/
wirt

Abschluss einer Fachschule, Fachakademie oder einer Berufs
akademie, z. B. Technikerin/Techniker.

Hochschulabschluss, Bachelor.

Entsprechende Berufserfahrung und/oder informelle berufliche 
Ausbildung.

4: 
Hoch komplexe  
Tätigkeiten

Berufe, deren Tätigkeitsbündel einen sehr hohen Komplexitätsgrad aufweisen bzw. ein 
entsprechend hohes Kenntnis und Fertigkeitsniveau erfordern. 
Dazu zählen z. B. Entwicklungs, Forschungs und 
Diagnosetätigkeiten, Wissensvermittlung sowie Leitungs und Führungsaufgaben 
innerhalb eines (großen) Unternehmens. 

Mindestens vierjährige Hochschulausbildung.

Master, Staatsexamen (ehem. Diplom/Magister) oder ggf. 
Promotion/Habilitation.

Entsprechende Berufserfahrung.

Frei online zugänglich unter https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/StatischerContent/Grundlagen/Klassifikationen/KlassifikationderBerufe/KldB2010Fassung2020/PrintausgabeKldB2010Fassung2020/
GenerischePublikationen/KldB2010PDFVersionBand1Fassung2020.pdf?__blob=publicationFile&v=8 (abgerufen am 07.05.2023)

 Tabelle 3:  gliederungsebenen der kldB (kldB 2010/2020, s. 6)

Ebene Kennzeichnung Bezeichnung Anzahl

1 1Steller Berufsbereiche 10

2 2Steller Berufshauptgruppen 37

3 3Steller Berufsgruppen 144

4 4Steller Berufsuntergruppen 704

5 5Steller Berufsgattungen 1300

Frei online zugänglich unter https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/StatischerContent/Grundlagen/Klassifikationen/Klassifikation
derBerufe/KldB2010Fassung2020/PrintausgabeKldB2010Fassung2020/GenerischePublikationen/KldB2010PDFVersionBand1
Fassung2020.pdf?__blob=publicationFile&v=8 (abgerufen am 07.05.2023)

dungsabschluss ausgeübt werden können 
(z. B. Hauswartin und Hauswart 34102-105 
oder Fuhrparkleiterin und Fuhrparkleiter 
51593-102).

2.7  Der Deutsche Qualifikations 
rahmen (DQR) – ein kompetenz
basierter Rahmen zur Einordnung 
von Bildungsabschlüssen

2.7.1 Entstehung und Systematik
2008 wurde von den europäischen Instituti-
onen der Europäische Qualifikationsrahmen 

(EQR) als Empfehlung verabschiedet; 2017 
wurde er erstmalig überarbeitet.

Er dient als Metarahmen, um nationale 
Bildungssysteme besser verstehen und Qua-
lifikationen der allgemeinen und beruflichen 
sowie der akademischen Aus- und Weiter-
bildung europaweit besser vergleichen zu 
können. Dabei sollen die Qualifikationen 
nicht anhand von Bildungsgängen und zu-
gehörigen Abschlüssen, sondern in Form 
von Lernergebnissen – Learning Outcomes 
–, einschließlich der informell erworbenen, 
beschrieben werden. Unterschieden werden 

drei Kompetenzarten – Knowledge, Skills, 
Competence – und acht Referenzniveaus 
(Sailmann u. Görtler 2019, S. 14).

Daran angelehnt entwickeln die Mitglied-
staaten eigene nationale Qualifikationsrah-
men. Sie definieren unter Berücksichtigung 
ihrer Bildungssysteme selbst Kompetenz-
arten und hierarchische Stufen und stellen 
diese in eigenen nationalen Qualifikati-
onsrahmen in Beziehung zum EQR. Der 
Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR)  
unterscheidet – wie der EQR – horizontale 
Spezifizierungen nach Kenntnissen, Fer-
tigkeiten und Kompetenzen und definiert 
vertikal ebenfalls acht Niveaustufen. Diesen 
können die in Deutschland erwerbbaren Ab-
schlüsse aus Allgemeinbildung, beruflicher 
Aus- und Weiterbildung und Hochschulbil-
dung zugeordnet werden. Damit trägt der 
DQR dazu bei, dass deutsche Qualifikati-
onen mit denen aus anderen europäischen 
Ländern verglichen und angemessenen be-
wertet werden können.

In horizontaler Strukturierung werden fol-
gende Kompetenzbereiche unterschieden 
(➥ Abb. 1):
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Vertikal ist der DQR in acht Niveaustufen 
unterteilt, in denen Leistungserwartungen 
entlang von Kompetenzausprägungen be-
schrieben werden:

Die unterste, Stufe 1, lautet verkürzt: „Aus-
gebildete bzw. Angelernte, die über Kompeten-
zen zur Erfüllung einfacher Anforderungen in 
einem überschaubar und stabil strukturierten 
Lern- oder Arbeitsbereich verfügen. Die Erfül-
lung der Aufgaben erfolgt unter Anlei tung.“

Die höchste, Stufe 8, lautet verkürzt: „Stu-
dierte oder Fachkräfte, die über Kompetenzen zur 
Gewinnung von For schungserkenntnissen in ei-
nem wissenschaftlichen Fach oder zur Entwick-
lung innovativer Lösungen und Verfahren in 
einem beruflichen Tätigkeitsfeld verfügen. Die 
Anforderungsstruktur ist durch neuartige und 
unklare Problemlagen gekennzeichnet“ (ebd.).

Insgesamt ist die vertikale Strukturierung 
im DQR stark auf Anschlussfähig keit an 
Zertifikate aus dem Bildungssystem ausge-
richtet, da unterschiedliche Abschlüsse des 
allgemeinbildenden Schulwesens, des Hoch-
schulwesens sowie der Berufsvorbereitung, 
der Berufsausbildung und der beruflichen 
Weiterbildung, den Kompetenzstu fen zuor-
denbar sein müssen. Die Zuordnung neuer 
Qualifikationen erfolgt jährlich, in der Regel 
zum 1. August.

2.7.2 Niveaustufen und Qualifikationen

Siehe ➥ Tabelle 4.

2.7.3 Weitere Einordungsrahmen
Der Qualifikationsrahmen für deutsche Hoch-
schulabschlüsse (beschlossen 2017) basiert 
u. a. auf den im Jahr 2005 verabschiedetem 
übergreifendendem Rahmen für Abschlüsse 
im Europäischen Hochschulraum (Quali-
fikationsrahmen für deutsche Hochschul-
abschlüsse, Kultusministerkonferenz, 2017 
https://www.kmk.org […] Qualifikationsrah-
men.pdf, 11.12.2021, S. 1). Der Qualifikations-
rahmen beschreibt die Qualifikationen kom-
petenzbasiert und hochschultypunabhängig 
für die Stufen der Bachelor-Ebene, Master-
Ebene und Doktoratsebene (ebd., S. 3).

Bei der Begutachtung berufskundlicher 
Sachverhalte kann ein internationaler Kon-
text gegeben sein, so dass ggf. im Rahmen 
von Einordnungen auf internationale Stan-
dards z. B. die ISCED zurückgegriffen wer-

 Abb. 1:  kompetenzmodell des 
dQr 2021, deutscher Qualifi
kationsrahmen für lebenslanges 
Lernen, verabschiedet vom arbeits
kreis deutscher Qualifikationsrah
men am 22. März 2011, pdf,  
seite 5 (nach https://www.dqr.de/
dqr/shareddocs/downloads/media/ 
content/der_deutsche_qualifika 
tionsrahmen_fue_lebenslanges_ 
lernen.pdf?__blob=publication 
file&v=2 (frei online zugänglich, 
abgerufen am 07.05.2023)

 Tabelle 4:  Übersicht: den niveaustufen zugeordnete Qualifikationen/Qualifikationstypen  
(dQr, 2021, s. 3)

Niveau Qualifikationen/Qualifikationstypen

1 – Berufsausbildungsvorbereitung
   – Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB, BvBReha)
  – Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)

2 – Berufsausbildungsvorbereitung
   – Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB, BvBReha)
   – Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)
   – Einstiegsqualifizierung (EQ)
– Berufsfachschule (Berufliche Grundbildung)
– Erster Schulabschluss (ESA)/Hauptschulabschluss (HSA)

3 – Duale Berufsausbildung (2jährige Ausbildungen)
– Berufsfachschule (Mittlerer Schulabschluss)
– Mittlerer Schulabschluss (MSA) 

4 – Duale Berufsausbildung (3 und 3,5jährige Ausbildungen)
– Berufsfachschule (Landesrechtlich geregelte Berufsausbildungen)
–  Berufsfachschule (Bundesrechtliche Ausbildungsregelungen für Berufe im Gesundheitswesen 

und in der Altenpflege)
– Berufsfachschule (vollqualifizierende Berufsausbildung nach BBiG/HwO)
– Fachhochschulreife (FHR)
– Fachgebundene Hochschulreife (FgbHR)
– Allgemeine Hochschulreife (AHR)
– Berufliche Umschulung nach BBiG (Niveau 4)
   – Fachkraft Bodenverkehrsdienst im Luftverkehr (Geprüfte)

5 – ITSpezialistin/Spezialist (Zertifizierte/r)
– Servicetechnikerin/techniker (Geprüfte/r)
– Sonstige berufliche Fortbildungsqualifikationen nach § 53 BBiG bzw. § 42 HwO (Niveau 5)
– Berufliche Fortbildungsqualifikationen nach § 54 BBiG bzw. § 42 HwO (Niveau 5)

6 – Bachelor und gleichgestellt Abschlüsse
– Fachkauffrau/kaufmann (Geprüfte/r)
– Fachschule (Landesrechtlich geregelt Weiterbildungen)
– Fachwirtin/wirt (Geprüfte/r)
– Meisterin/Meister
– Operative/r Professional (IT) (Geprüfte/r)
– Sonstige berufliche Fortbildungsqualifikationen nach § 53 BBiG bzw. § 42 HwO (Niveau 6)
– Berufliche Fortbildungsqualifikationen nach § 54 BBiG bzw. § 42 HwO (Niveau 6)

7 – Master und gleichgestellte Abschlüsse
– Strategische/r Professional (IT) (Geprüfte/r)
– Sonstige berufliche Fortbildungsqualifikationen nach § 53 BBiG bzw. § 42 HwO (Niveau 7)
   – Berufspädagogin/pädagoge (Geprüfte(r)
   – Betriebswirtin/wirt nach dem Berufsbildungsgesetz (Geprüfte/r)
   – Betriebswirtin/wirt nach der Handwerksordnung (Geprüfte/r)
   – Technische/r Betriebswirtin/wirt (Geprüfte/r)

8 – Doktorat und äquivalente künstlerische Abschlüsse

Frei online zugänglich unter https://www.dqr.de/dqr/shareddocs/downloads/media/content/2021_dqr_liste_der_zugeordneten_qualifika
tionen_01082021.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (abgerufen am 07.05.2023).

Handlungskompetenz (DQR)

Fachkompetenz Personale Kompetenz

Fertigkeiten Wissen Selbst-
ständigkeit

Sozial-
kompetenz
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den könnte. Die internationale Standard-
klassifikation des Bildungswesens (ISCED) 
wurde Anfang der 1970er Jahre von der 
UNESCO entwickelt, um auf internationa-
ler Ebene zu vergleichen. Die ISCED-Stufen 
bilden von ISCED 0 (Elementarbereich) bis  
ISCED 9 (keinerlei andere Klassifizierung) 
die jeweils zugeordneten Bildungspro-
gramme ab. (Datenportal des BMBF, Bun-
desministerium für Bildung und Forschung, 
Glossar, ISCED 2011, aus: Statistisches Bun-
desamt, Bildungsfinanzbericht, Anhang A 3, 
https://www.datenportal.bmbf.de/portal/de/
G293.html, abgerufen am 24.06.2021).

2.8  Das BERUFENET der Bundesagen
tur für Arbeit – eine Datenbank zur 
gezielten Recherche von Berufs
informationen

Das BERUFENET14 ist ein berufskundli-
ches Informationssystem, eine im Inter-
net öffentlich zugängliche Datenbank der 
Bundesagentur für Arbeit, die ausführliche 
Informationen zu Berufen enthält. Auf der 
Hauptseite werden Zugänge entlang der 
Systematik Berufsfelder, Tätigkeitsfelder, 
Studienfelder und reglementierte Berufe an-
geboten sowie ein alphabetisches Suchange-
bot und die Möglichkeit der Freitextsuche.

Die Berufsbeschreibungen geben zahlrei-
che Hinweise mit berufskundlichem Inhalt, 
u. a. auf:

• typische Aufgaben und Tätigkeitsfelder,
• Arbeitsort(e), Materialien, Arbeitsgegen-

stand,
• Arbeitsbedingungen und körperliche 

und mentale Anforderungen, auch ge-
sundheitliche und psychische Aspekte,

• Zugangsvoraussetzungen und rechtliche 
Regelungen,

• Ausbildungsdauer-, -abschluss und -ver- 
dienst,

• Entwicklungsperspektiven und zu errei-
chende Positionen,

• Berufs- und Beschäftigungsalternativen.

Zudem sind auch Informationen zu den pas-
senden Berufsverbänden, zu regionalen Spe-
zifika und zu weiteren Informationsquellen 
enthalten.

 14  BERUFENET – Start frei in die Welt der Berufe – das umfangreichste Lexikon der Berufe (www.berufenet.arbeitsagentur.de).
 15  Für die Erstellung des vorliegenden Leitfadens wurden berufskundliche Gutachten in verschiedenen Verfahren gesichtet;  

in diesen sind gerade BERUFENETInformationen sehr häufig Grundlage von Bewertungen und abgeleiteten Schlüssen  
gewesen.

 16  Start | JobFuturomat (iab.de).

Die Informationen des BERUFENET wer-
den aktuell vom Verlag Bildung und Wissen 
Nürnberg (BW-Verlag) recherchiert, aufbe-
reitet und laufend aktualisiert. Sie entstam-
men aus bundesdeutscher Recherche in 
Unternehmen sowie unter Beteiligung von 
Fach- und Führungskräften der jeweiligen 
Berufs- und Wirtschaftsverbände und des bei 
der Bundesagentur für Arbeit angesiedelten 
Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsfor-
schung.

Das BERUFENET enthält zahlreiche Hin-
weise, die auch für eine gutachterliche Tä-
tigkeit hilfreich sein können15, insbesondere 
typische Berufsanforderungen.

Es zeichnet die Informationen aus, die 
sich im Schwerpunkt den arbeitsmarktübli-
chen und damit allgemeingültigen Anforde-
rungen in den Berufen und Tätigkeiten des 
bundesdeutschen Arbeitsmarktes widmen. 
Bezüglich der Rechtsrelevanz gilt es zu be-
rücksichtigen, dass die Informationen zwar 
auf die KldB referenzieren, ihre Erstellung 
allerdings nicht nach strengen wissenschaft-
lichen Kriterien erfolgt.

Im BERUFENET finden sich administ-
rative und teils auch arbeitsmedizinische 
und arbeitspsychologische Angaben zu den 
Anforderungen der einzelnen Berufe. Diese 
können bei der Frage der Qualität der be-
ruflichen Belastung und Gefährdungen 
wichtige Hinweise geben. Sie stellen bei der 
Erstellung eines arbeitsmedizinischen Be-
rufsbildes eine brauchbare Basis dar.

Eine mit dem BERUFENET verlinkte Da-
tenbank ist der Job-Futuromat des IAB16, 
der neben der möglichen Automatisierbar-
keit eine aktuelle Datenbank mit Anzahl der 
im Beruf tätigen und Anzahl offener Stellen 
wiedergibt.

2.9  Weitere berufskundliche  
Informa tionsquellen

2.9.1  Arbeitsmedizinische Berufskunde  
und Standardwerke zu arbeitsmedi
zinisch relevanten Belastungen und 
Gefährdungen

Die arbeitsmedizinische Berufskunde stellt 
insofern eine Besonderheit dar, als sie in  

einem engen Zusammenhang zwischen dem 
Beruf und der Gesundheit der in dem be-
treffenden Beruf Tätigen steht. Oder anders 
ausgedrückt: Was nicht in diesem Kontext zu 
sehen ist, besitzt geringeres Gewicht. Dabei 
kommt es bei der Beschreibung des Berufs-
bildes auf die konkrete Fragestellung an, d. h. 
sie soll meist die Arbeitsplatzverhältnisse an 
bestimmten Arbeitsplätzen an einem be-
stimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit 
widerspiegeln. Damit steht das arbeitsme-
dizinische Berufsbild oftmals in Konkurrenz 
zu einer summarischen und allgemeinen 
Darstellung.

Ursprünglich bestand die Vorstellung, 
dass man für arbeitsmedizinische Frage-
stellungen die Berufe lexikonartig erfassen 
könne. Inzwischen gilt mehr denn je, was 
Sperling schon 1965 (Deutsches Ärzteblatt) 
festgestellt hatte, dass es nämlich „schwierig 
zu unterscheiden ist, was in einem bestimm-
ten Arbeitsfeld berufstypisch und was nur 
arbeitsplatzbedingt ist oder inwieweit eine 
funktionelle und institutionelle Arbeitsplatzge-
gebenheit berufstypisch ist“. Es gibt also keine 
Schablonen oder Raster, die sich bei arbeits-
medizinischen Fragestellungen nach Bedarf 
einsetzen ließen. Zugespitzt formuliert kann 
man sogar sagen: Es gibt in demselben Be-
ruf keine zwei identischen Arbeitsplätze 
(auch: Pressel in Landau u. Pressel 2009,  
S. 20).

Gründe hierfür sind der ständige inhalt-
liche Wandel der Berufe – manchmal in sehr 
kurzer Zeit, unterschiedliche Tätigkeiten im 
Rahmen eines Berufes, Spezialisierungen 
oder Zusammenfassungen bei bestimmten 
Berufen und mangelnde zeitliche Vergleich-
barkeit. Hinzu kommt, dass nur ein Teil der 
Berufe durch rechtliche Normen inhaltlich 
und in der Berufsbezeichnung fixiert ist, 
viele aber sich frei aus den Bedürfnissen der 
Wirtschaft entwickeln und auch verändern. 
In diesem variablen System lassen sich die 
arbeitsmedizinisch relevanten beruflichen 
Belastungen und Gefährdungen nicht mehr 
katalogmäßig erfassen.

Dies war nicht immer so. Noch bis in die 
Jahrzehnte nach dem zweiten Weltkrieg war 
im Berufsleben von einer gewissen Stabilität 
auszugehen. Damals regte in der Arbeits-
medizin Wittgens zusammen mit Scholz 
und Rosenberger an, für ausgewählte Be-
rufe nach einem einheitlichen Schema im 
Rahmen sogenannter „arbeitsmedizini-
scher Berufsbilder“ alle ärztlich relevanten 
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Parameter zu erfassen. Diese Berufsbilder 
erschienen seit 1967 als Beilage zur arbeits-
medizinischen Monatsschrift Arbeitsmedizin 
– Sozialmedizin – Umweltmedizin (Gentner 
Stuttgart, späterer Titel). Eine große Anzahl 
von Arbeitsmedizinerinnen und -medizinern 
verfasste in den folgenden Jahren bis 2012 
etwa 300 derartige Berufsbilder (s. Pressel 
u. Landau: Archiv der arbeitsmedizinischen 
Berufskunde, s. u.).

Mit der Variabilität der Berufe hat sich je-
doch die arbeitsmedizinische Berufskunde 
keineswegs überholt, vielmehr ist sie in we-
niger starrem Rahmen in vielen Bereichen, 
wie z. B. der betriebsärztlichen Praxis oder 
bei vielen Formen der Begutachtung mit 
arbeitsmedizinischem Hintergrund, von er-
heblicher Bedeutung.

Zum Verständnis der arbeitsmedizini-
schen Berufskunde kann der geschichtliche 
Hintergrund beitragen. Bei der Neukonsti-
tuierung der Arbeitsmedizin nach dem zwei-
ten Weltkrieg musste man sich auf der einen 
Seite einen Überblick über die gesundheitli-
che Situation in der Arbeitswelt verschaffen. 
Zum anderen wendeten sich Ärztinnen und 
Ärzte aus den verschiedensten Fachberei-
chen der sich formierenden Arbeitsmedizin 
zu – oft ohne einschlägige Vorkenntnisse und 
damit mit einem entsprechenden Informa-
tionsbedarf. Das war noch vor dem Arbeits-
sicherheitsgesetz 1973, durch das für die Ar-
beitsmedizin und generell im Arbeitsschutz 
erste und noch heute gültige Leitlinien auf-
gestellt wurden.

Erwähnt werden sollte, auch wenn es 
nicht in Zahlen zu fassen ist, dass durch 
diese umfassende Bestandsaufnahme der 
Arbeitswelt wertvolle Anstöße für die ar-
beitsmedizinische Wissenschaft und für den 
technischen Arbeitsschutz erfolgten. Auch 
die Annäherung zu den Nachbardisziplinen 
Arbeitsphysiologie und Ergonomie, für die 
Namen wie Rutenfranz und Rohmert bei-
spielhaft stehen, ist in diesem Zusammen-
hange zu sehen.

Davon abgesehen ergeben sich auch 
heute noch bei der Tätigkeit der Ärztin und 
des Arztes oftmals praktische Fragestellun-
gen im Zusammenhang mit der beruflichen 
Tätigkeit. Beispiele sind:

• Beurteilung der Arbeits-, Dienst-, Er-
werbs- oder Berufs(un)fähigkeit,

• Mitwirkung bei Rehabilitationsmaßnah-
men, Arbeitsplatzwechsel und Umschu-
lungen,

• Einschätzung des Grades der Behinde-
rung,

• Verdacht auf Berufskrankheit und Mit-
wirkung im Berufskrankheitenverfah-
ren,

• Empfehlungen bei Untersuchungen 
nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz 
(JArbSchG),

• Bei der Therapie Berücksichtigung der 
beruflichen Tätigkeit.

Ähnlich wie beim BERUFENET (s. oben), 
aber stärker auf die ärztliche Praxis ausge-
richtet, erfolgte bei den arbeitsmedizinischen 
Berufsbildern die Darstellung nach einer ein-
heitlichen Gliederung, wobei je nach Frage-
stellung Variationen möglich oder erforder-
lich sind:

• Entwicklung des Berufes und aktuelle 
Situation,

• Aufgaben, Tätigkeitsbereiche und -merk- 
male,

• Berufsaus- und -weiterbildung,
• Belastung und Beanspruchung, Gefähr-

dungen,
• körperliche und geistige Voraussetzun-

gen, gesundheitliche Bedenken,
• gesundheitliche Prävention,
• Rehabilitation.

Der Umfang wurde im Interesse einer 
schnellen Information auf zwei bis maximal 
vier Druckseiten (DIN A4) beschränkt.

Diese Sammlung wurde 1981 (1. Aufl.) von 
Scholz und Wittgens, ergänzt durch weitere 
berufskundliche Daten, als umfangreiches 
Nachschlagwerk herausgegeben (Neuauf-
lage 1992).

Dieses Buch galt viele Jahre als Standard-
werk in der Arbeitsmedizin. Wie oben dar-
gestellt litt jedoch die Gültigkeit des Inhalts 
durch den ständigen Wandel in der Berufs-
welt mit der Zeit. Deshalb wurde das Werk 
nicht mehr neu aufgelegt und ist inzwischen 
vergriffen. Für retrospektive Fragestellun-
gen, z. B. im Berufskrankheiten-Verfahren, 
kann es – wenn z. B. durch Fernverleih be-
zogen - jedoch noch eine wertvolle Quelle 
darstellen.

Auf Scholz und Wittgens (1992) wird 
auch aktuell noch in Fragen der Teilhabe am 
Arbeitsleben im Leitfaden der Deutschen  
Rentenversicherung verwiesen (Leitlinien  
zur Rehabilitationsbedürftigkeit für Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, 
25.10.2005, S. 24).

Auch andere arbeitsmedizinische Me-
dien haben im Laufe der Jahre arbeitsme-
dizinische Berufsbilder publiziert: Letzel 
und Nowack: Handbuch der Arbeitsmedizin 
sowie die arbeitsmedizinischen Zeitschriften 
ErgoMed/Praktische Arbeitsmedizin (Haefner, 
Heidelberg) und Zentralblatt für Arbeitsmedi-
zin, Arbeitsschutz und Ergonomie (Springer, 
Heidelberg).

Pressel hat zu den speziellen arbeitsme-
dizinischen Berufsbildern 2004 die Kategorie 
der allgemeinen Berufskunde hinzugefügt. 
Damit wird die betriebsärztliche Tätigkeit in 
dem großen Zusammenhang mit der Situa-
tion und den Entwicklungen in der Arbeits-
welt, den rechtlichen Rahmenbedingungen, 
den wirtschaftlichen Folgen von Gesundheit 
und Krankheit usw. gesehen.

Die oben genannten Schwierigkeiten 
können allerdings die Erstellung einer sys-
tematischen und umfassenden arbeits-
medizinischen Berufskunde im Rahmen 
der Bemühungen um eine ganzheitliche 
Arbeitsmedizin erschweren, indem sie die 
speziellen Verhältnisse an bestimmten Ar-
beitsplätzen nicht erfassen. Landau und 
Pressel haben deshalb für die häufigsten 
beruflichen Belastungen und Gefährdun-
gen ein Nachschlagewerk mit Hinweisen 
auf besonders betroffene Berufe erstellt 
(Medizinisches Lexikon der beruflichen 
Belastungen und Gefährdungen, 2. Aufl. 
2009, Gentner, Stuttgart). Das Werk enthält 
auch zahlreiche berufskundliche Beiträge 
und einen allgemeinen berufskundlichen  
Teil.

Schließlich  muss das weite Feld der Ar-
beitswissenschaft erwähnt werden, aus dem 
besonders für die Arbeitsmedizin eine Fülle 
wichtiger grundlegender Erkenntnisse und 
Impulse kommen. Hierfür stehen Namen 
von Rohmert und Landau über Bruder zu 
Schlick, Luczak u. a. (weitere Literaturhin-
weise s. u.).

In der Arbeitsmedizin gab es auch den 
Versuch, eine Brücke zu administrativen Be-
rufsbeschreibungen zu schlagen. So wurde 
auch der Begriff der Professiografie als In-
formationsmittel eingeführt, wobei in die-
sem Zusammenhange  Professiogramme 
und Ergogramme als Synonyme zu sehen 
sind. Nach Pressel (1986) werden mit die-
sem Verfahren einzelne Arbeitsplätze, Ar-
beitsgruppen wie Werkstätten und Betriebs-
einheiten mit einheitlichen Aufgaben, aber 
unterschiedlichen beruflichen Tätigkeiten 
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nach einem einheitlichen Schema beschrie-
ben. Dabei wird berücksichtigt, dass selbst 
Arbeitsplätze mit gleicher technischer Aus-
legung so gut wie nie deckungsgleich sind, 
da sie durch wechselnde Aufgabenstellung, 
aber auch durch individuell unterschiedli-
che Eingriffe durch die dort tätigen Perso-
nen einem stetigen Änderungsprozess un-
terliegen. Es wird folgende Grobgliederung 
vorgeschlagen: 

• Soziales (Berufsausbildung, gesundheit-
liche Anforderungen, Erkrankungen)

• Arbeitsmittel (Geräte, Arbeitsstoffe, Be-
lastungen, Gefährdungen)

• Arbeitsumwelt (Gestaltung des Arbeits-
platzes, Räumlichkeiten, Klima und Be-
leuchtung, Sozialräume)

• Arbeitsorganisation (Arbeitszeit und 
-rhythmus, Arbeitsentlohnung, Arbeits-
schutz, Arbeitsplatzwechsel).

Vereinfacht dargestellt liegt beim arbeits-
medizinischen Berufsbild der Schwerpunkt 
beim Menschen in seinem beruflichen 
Umfeld, während das arbeitsmedizinische 
Professiogramm die organisatorischen und 
technologischen Bedingungen des berufli-
chen Umfeldes beschreibt. Der Unterschied 
zum administrativen Professiogramm ergibt 
sich daraus, dass auch hier die Beschreibung 
aus einer Innensicht mit den Augen der dort 
tätigen Menschen und der Betriebsärztinnen 
und -ärzte erfolgt.

Anwendungsgebiete ergeben sich bei-
spielsweise in der betriebsärzlichen Be-
treuung zur Schnellinformation, wenn beim 
betriebsärztlichen Dienst ein häufiger Perso-
nalwechsel stattfindet (z. B. Vorsorgeunter-
suchungen durch überbetriebliche Zentren).  
Der Übergang zur Arbeitsplatzanalyse im 
Rahmen der Arbeitssicherheit ist fließend. 
Das Professiogramm kann auch eine wert-
volle Hilfe bei der Erstellung eines arbeits-
medizinischen Berufsbildes darstellen. Damit 
stimmt das Professiogramm nicht zufällig 
mit dem Ergebnis arbeitswissenschaftlicher 
Analyseverfahren gut überein (Landau u. 
Rohmert 1981).

Um den Zugriff auf das umfangreiche be-
rufskundliche Material, das in Jahrzehnten 
von Expertinnen und Experten in arbeitsme-
dizinischen Zeitschriften und anderen Me-
dien zusammengetragen wurde, zu ermög-
lichen und zu erleichtern, schufen Pressel 
und Landau ein elektronisches „Archiv der 
arbeitsmedizinischen Berufskunde“ (www.

ergonomia.de und Deutsche Nationalbib-
liothek). Damit wird ein wertvoller Daten-
fundus (bis zum Jahre 2014) für retrospektive 
Informationen, z. B. bei Begutachtungen im 
Berufskrankheitenverfahren, zur Verfügung 
gestellt. Die Benutzung ist für jeden zugäng-
lich und kostenfrei. Am Rande sei erwähnt, 
dass diese Sammlung auch im medizin- und 
kulturhistorischen Sinne von Wert ist, selbst 
wenn einzelne Berufsbilder nicht mehr den 
ak tuellen Gegebenheiten entsprechen.

Aus den obigen Ausführungen ergibt sich 
die Situation, dass in vielen Fällen auf kein 
zurzeit noch aktuelles arbeitsmedizinisches 
Berufsbild zurückgegriffen werden kann. Es 
können aber vorliegende Berufsbilder als 
Muster in Form von Analogbeispielen und 
Bausteinen für die auf die jeweiligen Frage-
stellungen zugeschnittenen Berufsbilder 
dienen. Arbeitsmedizinische Schwerpunkte 
lassen sich dem Medizinischen Lexikon der 
beruflichen Belastungen und Gefährdungen 
entnehmen (Landau u. Pressel 2009). Die 
Erarbeitung von arbeitsmedizinischen Be-
rufsbildern setzt berufskundliche Kenntnisse 
voraus und stellt die Domäne des Arbeits-
mediziners dar.

2.9.2  Bundesanstalt für Arbeitsschutz  
und Arbeitsmedizin (BAuA)

Gerade in Bezug auf Anforderungen von 
Berufen und Gefährdungen ist das BAuA 
eine entscheidende Informationsquelle. 
Es hat nach Abschluss von Projekten zur 
physischen Gefährdung zusammen mit der 
DGUV (MEGAPHYS: Mehrstufige Gefähr-
dungsanalyse physischer Belastungen am 
Arbeitsplatz [DGUV Report 3/2020], Ab-
schlussbericht zum Kooperationsprojekt von 
BAuA und DGUV – Band 2; Hrsg.: Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung e.V. [DGUV], 
Berlin 2020) eine umfangreiche zweibändige 
Information zu physischen Gefährdungen 
herausgebracht.

Auch wurde ein frei verfügbares Hand-
buch für die Gefährdungsbeurteilung her-
ausgegeben (Kittelmann et al. 2021). Dieses 
gibt mit Berufsbezug Auskunft über typische 
Gefährdungen, insbesondere auch psychi-
sche Gefährdungen (ab Seite 532).

2.9.3  Deutsche gesetzliche Unfall
versicherung (DGUV)

Die DGUV gibt als Dachgesellschaft der 
gesetzlichen Unfallversicherungen eine 

Vielzahl von Informationen zu Arbeitsun-
fällen und Berufskrankheiten heraus. Dabei 
werden zu der Bewertung von Expositionen 
Grundsätze beschrieben. Die Expositions-
analytik ist jedoch ein eigener gutachter-
licher Bereich. Von der DGUV gibt es auch 
eine Vielzahl von Merkblättern zu berufli-
chen Tätigkeiten, die für die Berufskunde 
relevant sind, da sie typische Tätigkeiten in 
Berufen mit aktuellen Arbeitsbedingungen 
näher beschreiben (z. B. Branche Tischler- 
und Schreinerhandwerk; DGUV Regel 109-
606; 2019).

2.9.4 Ausbildungsordnungen des BIBB
Auch finden sich Informationen über die 
Berufe vom BIBB bei der Beschreibung der 
Ausbildungen. Wesentliche Informations-
quellen sind auch die Ausbildungsordnun-
gen, sowie wenn verfügbar die Umsetzungs-
hilfen, etwa auch aus der BIBB-Reihe. Zur 
Charakteristik von Berufen gibt es vom BIBB 
teilweise wissenschaftliche Arbeiten in den 
Berichten zur Beruflichen Bildung (vgl. z. B. 
Kaufmännische Berufe [...], Brötz u. Kaiser  
2015).

3  Die berufskundliche Begut
achtung

Ein berufskundliches Gutachten muss die 
Anforderungen der Sachverständigenord-
nung (SVO) erfüllen.

Ein Gutachten ist eine zielgerichtete In-
formationszusammenstellung mit eigenen 
Ermittlungen, die dem Zweck dient, die 
Fragen eines Auftraggebers wissenschaftlich 
und auch für den Laien ohne Nachschlage-
werk verständlich nachvollziehbar zu be-
antworten. Gutachten unterliegen damit 
den Grundsätzen guter wissenschaftlicher 
Praxis, wie sie von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft herausgegeben wer-
den.

Art, Inhalt und Umfang eines Gutachtens 
richten sich nach dem jeweiligen Auftragsge-
genstand, den gesetzlichen Anforderungen 
sowie der Art und dem Schwierigkeitsgrad 
des Auftrages. Über die Fragen hinausge-
hende Erkenntnisse gehören durch die ge-
botene Beschränkung auf das Notwendige 
nicht in ein Gutachten. Das bedeutet jedoch 
auch für die berufskundliche Gutachterin 
und den berufskundlichen Gutachter nicht 
zwingend, dass nicht Probleme oder feh-
lende Fragen in einem Fall zumindest er-
wähnt werden können. Die kritische Sich-
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tung des bisherigen Materials bringt solche 
Konstellationen mit sich. Hier genügt aber 
dann ein kurzer Hinweis, eine umfassende 
Klärung ist nicht geboten.

Rechtliche Würdigungen durch Gutach-
terin und Gutachter sind zu unterlassen. 
Die Gutachterin und der Gutachter spre-
chen in ihrer und seiner Rolle Empfehlun-
gen als Grundlage für die dann durch den 
Auftraggebenden erfolgende Beurteilung 
aus. Sie und er können jedoch beispiels-
weise durchaus auf Urteile in ähnlichen 
Fällen Bezug nehmen, um Auftraggebende 
in der Entscheidungsfindung zu unterstüt-
zen.

Aus der Sachverständigenordnung 
(SVO) lassen sich Mindestanforderungen 
für Gutachten ableiten, die bereits von An-
tragstellern für die öffentliche Bestellung 
erfüllt werden müssen (Empfehlungen 
zur Erstellung eines Gutachtens, Insti-
tut für Sachverständigenwesen e. V., Köln,  
04/2017).

Nr. 9.3.7 der Richtlinien zur SVO fordert: 
„Gutachten sind systematisch aufzubauen, 
übersichtlich zu gliedern, nachvollziehbar 
zu begründen und auf das Wesentliche zu 
beschränken. Es sind alle im Auftrag gestell-
ten Fragen zu beantworten, wobei sich der 
Sachverständige genau an das Beweisthema 
bzw. an den Inhalt seines Auftrags zu hal-
ten hat. Die tatsächlichen Grundlagen für 
eine Sachverständigenaussage sind sorg-
fältig zu ermitteln und die erforderlichen 
Besichtigungen sind persönlich durchzu-
führen“ (IHK München und Oberbayern,  
04/2021).

3.1  Umgang mit berufskundlichen  
Informationen

Das Zusammentragen berufskundlicher In-
formationen geschieht daher als Betrachtung 
der aktuell verfügbaren Informationsquel-
len in ihrer Gesamtheit und gegebenenfalls 
auch durch eine Erkundung von Berufen mit 
Bewertung durch Exploration vor Ort oder 
ganz typischerweise über eine Sachauf-
klärung mittels strukturierter Fragebögen. 
Aus dieser Heterogenität heraus ist bereits 
veranlagt, dass es hier keinen einheitlichen 
Standard gibt.

Befragungen, auch schriftlich, sind aber 
in Bezug auf Berufe sehr gängige Mittel für 
die Erhebung, sie werden durch die DGUV, 
das BIBB, das IAB, Versicherungen und auch 
Sozialgerichte eingesetzt.

3.2  Professiogramme/ 
Berufsbeschreibungen

Berufsbilder werden traditionell in soge-
nannten Ergogrammen oder synonym in 
Professiogrammen beschrieben. Sie liefern 
gebündelte Informationen über einen Beruf. 
Diese Tradition geht auf Berufsbeschreibun-
gen mit Holzschnitten und Begleittexten zu-
rück (Ständebuch, Weigel 1698/1987).

Professiogramme sind ein zentrales berufs-
kundliches Arbeitsmittel und auch Arbeitser-
gebnis. Ihre Erstellung und Anpassung aus 
relevanten Informationsquellen ist Kern der 
berufskundlichen gutachterlichen Tätigkeit.

Wesentliche Informationsquellen für die 
Erstellung von Professiogrammen sind die 
Klassifikation der Berufe und das BERUFE-
NET (vgl. 2.8).

Die berufskundliche Erstellung ist aber 
auf diese Informationen nicht limitiert und 
muss nach Möglichkeit weitere Quellen  
(s. oben) prüfen und die Informationen zu-
sammentragen, damit ein nachvollziehbares 
Berufsbild entsteht.

Nicht selten werden darüber hinaus für 
die Sachaufklärungen zu Berufen die Auf-
klärung mittels Fragebögen oder sogar die 
Inspektion von Betrieben vor Ort genutzt.

In der Summe gibt es keinen Standard für 
die Erstellung von Professiogrammen aus be-
rufskundlichen Informationsquellen. Verkom-
pliziert wird die Situation auch noch dadurch, 
dass Berufe nicht selten eine höhere Bandbreite 
ihrer individuellen Ausprägungen vor Ort ha-
ben, auch in Spezialisierungen sehr variieren. 
Andere Berufe wiederum sind aber sehr stark 
einheitlich. Gerade in den Verfahren, in denen 
erfahrungsgemäß berufskundliche Aufklärung 
notwendig ist, ist es daher wichtig, eine Vor-
gehensweise für die Erarbeitung von Profes-
siogrammen anhand der verfügbaren Quellen 
für den Auftraggebenden explizit darzulegen.

3.3  Professiogramme in berufs
kundlichen Gutachten

In berufskundlichen Gutachten werden ge-
nerell Professiogramme als Grundlage einer 
Bewertung erarbeitet. Dort sind Informatio-
nen enthalten, die dann die Grundlage der 
Beantwortung von Fragen bilden.

Häufig ist dabei die Frage die der Person-
Tätigkeitspassung (vgl. Grömer et al. 2021).

Diese wird dann in einem zweiten Teil 
eines berufskundlichen Gutachtens nieder-
gelegt. In seiner Struktur ähnelt daher der 

Exkurs: aktuelle Rechtsprechung 2019
für die entscheidung von sozialgerichtlichen Verfahren sind berufs
kundliche sachaufklärungen immer wieder zentral. in einem revisions
verfahren aus dem Jahr 2019 vor dem Bundessozialgericht (urteil vom 
11.12.2019  B 13 r 7/18 r) ging es darum, ob körperlich leichte 
und geistig einfache tätigkeiten auf dem aktuellen arbeitsmarkt noch 
präsent sind (siehe L. Haustein in sgb, 7/2020, seite 438/439). die 
tatsacheninstanzen hatten berufskundliche unterlagen und ein berufs
kundliches gutachten aus einem anderen Verfahren beigezogen. in sei
nem urteil hatte das Landessozialgericht (Lsg) ausgeführt, geringer 
qualifizierte (einfache) tätigkeiten, die mit bestimmten Verrichtungen 
verbunden seien und gleichzeitig der definition einer leichten arbeit 
entsprächen, gebe es am arbeitsmarkt praktisch kaum noch. in der re
visionsbegründung rügte die Beklagte u. a., das Lsg habe seine Be
hauptung, der arbeitsmarkt für Hilfstätigkeiten habe sich entsprechend 
gewandelt, nur mit allgemeinen ausführungen begründet.

das Bsg hat in dem Verfahren selbst arbeitsmarktpolitische, sozial 
und wirtschaftswissenschaftliche unterlagen und statistische daten 
zum Vorhandensein von arbeitsplätzen mit einfacharbeit auf dem all 

 
 
gemeinen arbeitsmarkt sowie Zahlen der arbeitsagentur, informationen 
des iaB und informationen des instituts der deutschen Wirtschaft (iW
kurzberichte) in den rechtsstreit eingeführt und diese in seinem urteil 
vom 11.12.2019 verwendet. sie widersprächen der annahme des Lsg, 
auf dem allgemeinen arbeitsmarkt seien keine ungelernten leichte kör
perliche arbeiten in ausreichendem Maße vorhanden.

damit wird aufgezeigt, dass bei der aufklärung und entscheidung des 
Lsg deutliche Mängel hinsichtlich der berufskundlichen Probleme be
standen. solchen Mängeln entgegenzuwirken, bedarf es damit der be
lastbaren wissenschaftlichen, d. h. referenzierten auseinandersetzung 
mit zu Berufen verfügbaren informationen, spätestens bei der gutach
terlichen Bewertung. dass das Bsg seine informationsgewinnung und 
aussagen referenzierbar nachvollziehbar machte, unterstreicht die 
Wichtigkeit der kenntlichmachung von Quellen von informationen und 
damit von wissenschaftlichem standard bei der Verwendung multipler 
informationsquellen. deren zusammentragende Verwendung und Wer
tung wurde höchstrichterlich als standard der berufskundlichen aufklä
rung definiert. daran muss sich auch die Begutachtung in der Berufs
kunde und tätigkeitsanalyse orientieren.
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Professiogrammteil berufskundlicher Gut-
achten dem von medizinischen oder techni-
schen Gutachten im Erhebungsteil.

Das Professiogramm wird dabei anders 
als in tätigkeitsanalytischen Gutachten ein 
allgemeines Berufsbild betrachten (siehe 
oben).

In Anbetracht der vielfältigen Konsequen-
zen aus der Erstellung von Professiogram-
men möchten wir nachstehend auf deren 
systematische Erstellung und auf die not-
wendigen Ermittlungen orientiert an Pressel 
und Landau sowie am AET von Rohmert und 
Landau eingehen, eine einheitliche Struktur 
für die Betrachtung als Gliederung vorschla-
gen:
 1.  Berufsbezeichnung nach der Nomenkla-

tur der KldB 2010 (2020), i. d. R. Nennung 
der Ausbildungsordnung mit aktueller 
Fassung falls anwendbar,

 2.  ggf. Synonyme zur Berufsbezeichnung,
 3.  Beschreibung der Einordnung in der 

Klassifikation der Berufe (KldB 2020) mit 
Ordnungsnummer,

 4.  Kurzbeschreibung des Berufs mit Referen-
zen (z. B. BIBB), dabei prägnante Beschrei-
bung der Identität des Berufs, der Kern-
leistungen, Beschreibung der Genealogie 
und der verwandten Berufe, welche Men-
schen sind in den Berufen tätig?

 5.  ggf. Arbeitsmarktrahmendaten, wie viele 
Menschen den Beruf ausüben, wie viele 
Auszubildende es aktuell gibt. Welche 
Tarife gibt es?

 6.  kurzer Abriss der Ausbildung (Zugangs-
voraussetzungen, Dauer, Prüfung),

 7.  Beschreibung des typischen Arbeitssys-
tems (Arbeitsobjekte, Betriebsmittel (Ge-
räte), Arbeitsstoffe, Arbeitsschutz),

 8.  Arbeitsumgebung mit Arbeitsorganisation,
 9.  Aufgabenanalyse mit ggf. Gliederung 

nach stofflichen und abstrakten Arbeits-
objekten, Beschreibung typischer Tätig-
keiten im Beruf, in den Bezeichnungen 
orientiert an KldB oder die Hilfsklassifi-
kation (s. unten),

10.  Anforderungsanalytik (Einordnung im 
DQR, Anforderungsniveau nach KldB, 
Mini-ICF-APP-Work, MEGAPHYS),

11.  ggf. Aussagen zu Gefährdungen und 
möglichen Berufskrankheiten.

Mit einem derartigen Professiogramm wird 
ermöglicht, sich einen auch auf Auftragge-
ber-Seite umfangreichen Eindruck eines Be-
rufes machen zu können.

3.4  Praktisches Vorgehen zur  
Erstellung von Professiogrammen

In der praktischen Vorgehensweise können 
die berufskundliche Gutachterin und der be-
rufskundliche Gutachter bei der Erstellung 
eines Professiogramms zunächst auf typi-
scherweise einen Steckbrief im BERUFENET 
zugreifen. Sie und er müssen aber überprü-
fen, inwiefern der Beruf so ausführlich ge-
nug dargestellt ist, zur Ausbildungsordnung 
passt, gegebenenfalls die Tätigkeit näher und 
prägnant charakterisieren. Falls erforderlich, 
müssen sie und er sich dann mit der Ent-
stehung des Berufs befassen, die Genealogie 
des BIBB oder bei nicht von Ausbildungen 
geregelten Berufen deren Ordnung und Ent-
wicklung sichten. Als Kerntätigkeit müssen 
die berufskundliche Gutachterin und der 
berufskundliche Gutachter die wesentlichen 
Tätigkeiten des Berufs aufzählen und dem 
Lesenden allgemein nachvollziehbar in all-
gemeinen Worten beschreiben.

Arbeitsumwelt und -organisation werden 
dabei anhand gängiger arbeitswissenschaft-
licher Standards orientiert an AET (genutzt 
auch in Schlick et al. 2017) beschrieben.

In dieser Vorgehensweise ergibt sich ein 
nachvollziehbarer Weg, qualitativ hochwer-
tige Professiogramme zu erstellen.

3.5  Anforderungsanalytik in berufs
kundlichen Gutachten

Die Analytik von Anforderungen ist ein we-
sentliches Thema berufskundlicher Analytik.

Häufig werden die berufskundliche Gut-
achterin und der berufskundliche Gutachter 
vor dem Hintergrund medizinischer Fest-
stellungen gerade mit der Frage betraut, 
inwiefern Menschen berufliche Tätigkeiten 
und Arbeiten bei medizinisch beschriebenen 
Einschränkungen noch möglich oder zumut-
bar (vgl. unten) sind.

Für die Beantwortung solcher Fragen 
müssen Fähigkeiten, Einschränkungen und 
Anforderungen verglichen werden (Grömer 
et al. 2021).

In der Anforderungsanalytik können be-
rufskundliche Gutachten in ihrem Professio-
grammteil zunächst auf die allgemeine An-
forderung/das Qualifikationsniveau (DQR, 
KldB) Bezug nehmen. Gerade bei Fragen der 
Verweisung ist eine solche Evaluation erfor-
derlich, da im Sozialrecht bei Einschränkun-
gen ein Verweis in Bezug auf Kompetenzen 
in einen (nächstniedrigeren) Bereich mit 
niedrigeren allgemeinen Anforderungen 

als zumutbar in Frage kommt (analog zum 
Mehrstufenschema des BSG, siehe unten).

Grundsätzlich wird für Berufe bei der 
Analytik von Anforderungen eine Gliede-
rung in psychische und körperliche An-
forderungen vorgenommen. Dabei ist bei 
berufskundlichen Gutachten im Gegensatz 
zu tätigkeitsanalytischen Gutachten die Si-
tuation insofern besonders, da eine allgemei-
nere Betrachtungsweise über das Berufsbild 
vorgenommen wird. Hier ist weniger als in 
der Tätigkeitsanalyse auf einzelne Teiltätig-
keiten einzugehen.

Berufskundliche Einschätzungen müssen 
sich auf ein allgemeines Niveau von körper-
lichen wie psychischen Anforderungen für 
den Beruf beziehen.

Eine Gliederung in psychische und kör-
perliche Anforderungen ist oft durchgeführt 
worden und sinnvoll, werden doch Arbeiten 
gängig in energetische und informatorische 
Arbeiten eingeteilt (Rohmert 1983). Für ver-
schiedene Tätigkeiten sind deren Anteile un-
terschiedlich (➥ Tabelle 5).

Das AET (Rohmert 1979), das eine we-
sentliche Grundlage für die Analytik dar-
stellte und darstellt, beschreibt 31 Merkmale 
von Anforderungen (17 zur Informationsauf-
nahme, 8 zur Informationsverarbeitung, 17 
zur Informationsabgabe oder Handlung).

Traditionell wird man daher im berufs-
kundlichen Gutachten zunächst auf körper-
liche Anforderungen eingehen, danach auf 
psychische Anforderungen der Tätigkeit.

3.5.1 Physische Anforderungen
Im Bereich der körperlichen (physischen, 
auch motorischen) Anforderungen ist das 
von BAuA und DGUV durchgeführte Pro-
jekt zur mehrstufigen Gefährdungsbeurtei-
lung (MEGAPHYS) wichtig, in dem ältere 
Einteilungen und Aspekte (etwa REFA) be-
rücksichtigt und weiterentwickelt wurden. 
Dabei werden verschiedene motorische 
Anforderungen definiert (➥ Tabelle 6). 
Diese sind im Handbuch Gefährdungsbe-
urteilung (BAuA, 2021) zusammengetragen  
(S. 460).

Im Handbuch werden in den detaillierte-
ren Beschreibungen dabei weitere typische 
Tätigkeiten für die Anforderungen definiert. 
Wichtig für die Höhe der Anforderung ist der 
Belastungsgrad, der mit dieser einhergeht 
(Seite 462 des Handbuchs). Die Leitmerk-
malmethoden sind relativ umfangreich, nicht 
sicher auf allgemeine Berufsbilder immer 
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anwendbar. Sie sind jedoch ein wichtiges 
Element der Orientierung, ob und welche 
maßgeblichen körperlichen Anforderungen 
(Belastungsarten) bei einer beruflichen Tä-
tigkeit vorkommen.

Leitmerkmalmethoden (www.baua.de/
leitmerkmalmethoden) stehen für jede der 
sechs körperlichen Belastungsarten (siehe 
dort Tabelle 8-1) zur Verfügung. In jeder 
dieser Leitmerkmalmethoden werden die 
typischen Belastungsmerkmale der jewei-
ligen körperlichen Belastungsart berück-
sichtigt (z. B. Belastungsdauer, Lastgewicht, 

Greif bedingungen, Körperhaltung, Aus-
führungsbedingungen usw.) und je nach 
Ausprägung der Anforderung mit Punkten 
bewertet.

Die Methoden eignen sich für die Gefähr-
dungsbeurteilung und deren Dokumenta-
tion nach §§ 5 und 6 ArbSchG.

In der Gefährdungsbeurteilung einer 
körperlich belastenden Tätigkeit mit Hilfe 
der Leitmerkmalmethoden wird aus den 
Punktwerten für die Einzelmerkmale über 
eine Rechenvorschrift ein Gesamtpunktwert 
gebildet, über den das Risiko für das Auftre-

ten von negativen (adversen) Gesundheits-
effekten abgeschätzt werden kann:
Risikostufe 1:   0 bis < 20 Punkte, 

gering belastet,
Risikostufe 2:   20 bis < 50 Punkte,

mäßig belastet,
Risikostufe 3:   50 bis < 100 Punkte, 

wesentlich erhöht belastet,
Risikostufe 4:   ab 100 Punkte, 

hoch belastet.

Es kann berücksichtigt werden, dass über einen 
Arbeitstag Tätigkeiten mit unterschiedlichen 

 Tabelle 6:  Übersicht zu den körperliche Belastungsarten (mit freundlicher genehmigung aus: kittelmann et al. 2021)

Belastungsart Beschreibung der Belastungen Beispiele

Manuelles Heben, 
Halten und Tra-
gen von Lasten

Manuelles Heben, Halten und Tragen von Lasten ab ca. 3 kg. Lasten können Gegenstände, 
Personen oder Tiere sein. Verwandte Formen des Hebens, wie das Senken und das (vorwie
gend horizontale) Umsetzen, sind eingeschlossen.

Auf/Abladen von Säcken, Sortieren von Paketen, 
Beladung von Maschinen ohne Hebehilfen.

Manuelles Ziehen 
und Schieben von 
Lasten

Manuelles Bewegen von Lasten mit Flurförderzeugen und Hängebahnen. Flurförderzeuge 
sind Geräte, die ausschließlich mit Muskelkraft auf dem Boden bewegt werden. Hänge
bahnen und Überkranungen können auch beurteilt werden.

Paketzustellung mit Karre, Kommissionieren mit 
Wagen, Rollcontainer im Handel, Müllentsorgung.

Manuelle Arbeits-
prozesse

Gleichförmige, sich wiederholende Bewegungsabläufe und Kraftaufwendungen der oberen 
Extremitäten, meist stationär im Sitzen oder Stehen. Arbeitsaufgabe ist die Bearbeitung 
eines Arbeitsgegenstandes oder die Bewegung (Handhabung) von kleinen Werkstücken 
oder Gegenständen.

Montagetätigkeiten, Löten, Nähen, Sortieren, 
Ausschneiden, Kassieren, händisch Kontrollieren, 
Pipettieren, Schneiden.

Ausübung von 
Ganzkörper-
kräften

Aufbringen von Ganzkörperkräften mit überwiegend stationärer Kraftausübung. Die 
erforderlichen Kräfte sind so hoch, dass diese Tätigkeiten üblicherweise nicht mehr im 
Sitzen ausgeübt werden kann. Krafteinleitung überwiegend über Hände, Fortleitung über 
Schultern, Rücken, Beine und Füße möglich.

Arbeiten mit Winden, Hebeln, Brechstangen, 
Hebebäumen, Drucklufthämmern, Kettensägen, 
Fenster einbauen, Schaufeln.

Körperfort-
bewegung

Bewegung des Körpers zu einem Arbeitsort oder an einen Arbeitsbereich, unabhängig 
vom Aufbringen erhöhter Aktionskräfte. Betrachtet werden längere Wegstrecken im Gehen 
und Sonderformen des Gehens (Leitern, Treppen) sowie Kriechen. Fahren mit Muskelkraft 
(Fahr räder etc.) sind ebenso der Belastungsart zuzuordnen.

Gehen und Treppensteigen bei der Paketzu
stellung sowie bei Umzugsdienstleistungen, 
Besteigen von Turmdrehkranen, Sendeanlagen, 
Begehungen in Kanälen, Radfahren.

Körperzwangs-
haltung

Anstrengende Körperhaltungen, die durch den Arbeitsprozess vorgegeben sind und langan
haltend eingehalten werden. Von Körperzwangshaltungen bei der Arbeit können gleichzeitig 
und unabhängig voneinander betroffen sein: a) der untere und obere Rücken, b) Schultern 
und Oberarme einschließlich des Nackens sowie c) die Kniegelenke und Beine/Füße.

Fliesenlegen, Eisenflechten, Handschweißen, 
Fließbandarbeit, Deckenmontage, Trockenbau, 
Gurkenernte im Liegen, Arbeit am Mikroskop, 
Mikrochirurgie.

 Tabelle 5:  formen der arbeit modifiziert nach rohmert 1983 (aus schlick et al. 2018)

Typ der Arbeit Energetische Arbeit
Informatorische Arbeit

Art der Arbeit Mechanisch Motorisch Reaktiv Kombinativ Kreativ

Was verlangt die Erledi
gung der Aufgabe primär 
vom Menschen?

Kräfte abgeben Bewegungen ausführen Reagieren und Handeln Informationen kombinieren Wissen erzeugen

„Mechanische Arbeit“ im 
Sinne der Physik

Genaue Bewegung bei 
geringer, geregelter 
Kraftabgabe

Information aufnehmen 
und darauf reagieren

Informations mit Gedächt
nisinhalten verknüpfen

Transformation von 
Informationsinhalten zu 
„neuen“, erklärenden 
Informationen

Welche Organe oder 
Funk tionen werden bean
sprucht?

Muskeln, Sehnen, Skelett, 
Ahnung

Sinnesorgane, Muskeln, 
Sehnen, Kreislauf

Sinnesorgane, Reaktions 
und Merkfähigkeit sowie 
Muskeln

Denk und Merkfähigkeit 
sowie Muskeln

Denk, Merk sowie 
Schlussfolgerungsfähigkeit

Beispiel Tragen Montieren Auto fahren Konstruieren Erfinden
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intensiven körperlichen Belastungen vorkom-
men. Die Leitmerkmalmethoden werden von 
der BAuA als Papier-Bleistift-Version sowie als 
interaktive Formblätter zur Verfügung gestellt.

Hinweise für höhere Beanspruchungen 
sind die Erforderlichkeit von Arbeitsschutz-
maßnahmen und Maßnahmen der arbeits-
medizinischen Vorsorge (Angebotsvorsorge) 
entsprechend der Verordnung zur Arbeits-
medizinischen Vorsorge (ArbMedVV)17 ab 
Risikostufe 3 „wesentlich erhöht belastet“ 
des in der Arbeitsmedizinischen Regel AMR 
13.218 formulierten Risikokonzepts, das in 
den Leitmerkmalmethoden umgesetzt wird. 
Bei Beschäftigten mit gesundheitlichen 
Einschränkungen sind Maßnahmen, u. a. 
arbeitsmedizinische Wunschvorsorge, ggf. 
schon bei geringen körperlichen Belastun-
gen auch sinnvoll bzw. notwendig.

Die Formulierungen der Belastungsarten 
sollten in berufskundlichen Gutachten nach 
dem Handbuch der Gefährdungsbeurteilung 
niedergelegt werden.

Detaillierte Abzählungen von Arbeitsvor-
gängen sind hier nicht notwendig, eher ein 
Element der individuellen Tätigkeitsanalytik. 
In der abgestuften Beurteilung dürfen die 
berufskundliche Gutachterin und der berufs-
kundliche Gutachter daher zunächst orien-
tierend die Belastung bewerten, beispiels-
weise DGUV Information 208-033 (bisher 
BGI 7011), sollte die Leitmerkmalmethoden 
bei der Beurteilung aber kennen.

Die Gutachterin und der Gutachter kön-
nen die interaktiven Leitmerkmalmethoden, 
die von der BAuA zur Verfügung gestellt 
werden, auch für die Abschätzung der Be-
anspruchung einsetzen; es muss hier dann 
jedoch auch in ausreichender Form kennt-
lich gemacht werden, welche Parameter an-
gewandt wurden (die wichtigsten nennen). 
Der Vorteil der Leitmerkmalmethoden, ist, 
dass empirisch untermauert Belastungshö-
hen ableitbar sind (gering, mäßig erhöht, 
wesentlich erhöht, hoch) und Engpässe über 
die einzelnen Leitmerkmale erkennbar sind 
(z. B. Anforderungen an die Körperhaltung 
oder die Kraft).

Die berufskundliche Gutachterin und der 
berufskundliche Gutachter müssen in jedem 
Fall für die Abschätzung der körperlichen 
Belastungen in einem Beruf erfassen, wel-

che körperlichen Belastungsarten vorliegen, 
ob diese typischerweise überschwellig sind.

Dabei müssen sie und er die Tätigkeiten 
im Professiogramm, damit aus KldB oder 
BERUFENET in Belastungsarten überset-
zen, was eine wesentliche gutachterliche 
Tätigkeit darstellt. Sie und er werden in der 
Folge grundlegende erfahrungsbasierte An-
nahmen zu deren für den Beruf typischen 
Häufigkeit und Ausprägung machen.

Dies ist insofern wichtig, da auch in der 
medizinischen Begutachtung bei Beschrei-
bung der körperlichen Belastungsarten und 
deren Bewertung künftig nach der Nomen-
klatur der Leitmerkmalmethoden gearbeitet 
wird (Hartmann 2020).

Beispiel: 
Bautischlerin und Bautischler
Als Beispiel soll hier die Tätigkeit der Bau-
tischlerin und des Bautischlers KldB 33332-
100 (Band II, Seite 556) dienen. Diese wird 
abzüglich der Tätigkeiten die Bühnentisch-
lerin und -tischler, Ausstellungstischlerin 
und -tischler und Messebauerin und -bauer 
alleinig betreffen, wie folgt dargestellt:

Nach KldB umfasst die Tätigkeit als Bau-
tischlerin und Bautischler die Herstellung 
von Holzbauteilen, z. B. für Fenster, Türen 
oder Schalungen. Bautischlerinnen und 
Bautischler behandeln Holzoberflächen und 
sanieren Altbauten. Darüber hinaus planen 
sie Innenausbauten und bauen sie auf.

Aufgaben, Tätigkeiten, Kenntnisse und 
Fertigkeiten sind nach KldB üblicherweise:
1. Je nach Anforderungen Hölzer auswäh-

len und deren Qualität beurteilen,
2. Werkstücke und Holzbauteile, z. B. Fens-

ter, Türen und Treppen, nach Plänen und 
Zeichnungen anfertigen,

3. Werkstoffe mit unterschiedlichen Tech-
niken verarbeiten, z. B. sägen, fräsen, ho-
beln und schleifen,

4. Holzbauteile im Verbund mit Metall- 
und Kunststoffbauteilen verarbeiten,

5. Montage von Holzbauteilen vor Ort 
durchführen und diese, z. B. durch Schrau-
ben oder Leimen, miteinander verbinden,

6. Sanierungs-, Änderungs- und Repara-
turarbeiten, z. B. bei beschädigten Holz-
bauteilen, durchführen,

7. Maschinen bedienen und warten, Werk-
zeuge pflegen.

Im BERUFENET finden sich zum Beruf wei-
tere Informationen (Stand 8/2021):

Bautischlerinnen und Bautischler arbeiten 
viel mit handgeführten oder Standgeräten 
und -maschinen und setzen computerge-
steuerte Anlagen ein, erledigen etliche Tä-
tigkeiten aber auch von Hand. Sie tragen 
Schutzkleidung, z. B. Helm, Arbeitshand-
schuhe, Sicherheitsschuhe, Schutzbrille, 
Atem- und Gehörschutz. Vorwiegend sind 
sie in Werkstätten oder Fertigungshallen so-
wie auf wechselnden Baustellen tätig. Lau-
fende Maschinen erzeugen Lärm, Staub und 
Gerüche von Leimen und Lösungsmitteln 
liegen in der Luft. Bei Arbeiten im Freien ist 
man der Witterung ausgesetzt, in Rohbauten 
kann es zugig sein. Körperlicher Einsatz ist 
erforderlich, wenn z. B. schwere Bauteile zu 
heben sind. Mitunter arbeiten Bautischlerin-
nen und Bautischler in unbequemen Haltun-
gen, etwa kniend, gebückt oder über Kopf. 
Sie benötigen handwerkliches Geschick und 
eine sorgfältige und exakte Arbeitsweise. Oft 
arbeiten sie im Team mit anderen handwerk-
lichen Fach- und Hilfskräften. Die Bedienung 
computergesteuerter Holzbearbeitungsma-
schinen erfordert technisches Verständnis. Bei 
Montageeinsätzen auf überregionalen Bau-
stellen können sie auch über einen längeren 
Zeitraum von ihrem Wohnort abwesend sein.

Zu den Arbeitsbedingungen im Einzelnen 
führt das BERUFENET Folgendes aus:

• Arbeit mit technischen Geräten, Maschi-
nen und Anlagen (Einstellen, Bedienen 
und Steuern von computergestützten 
Holzbearbeitungsmaschinen),

• Handarbeit (z. B. Holzbauteile für Fens-
ter, Türen, Treppen, Schalungen, Trenn-
wände und Einbaumöbel montieren),

• Tragen von Schutzkleidung, -ausrüstung 
(z. B. Schutzbrille und Arbeitsschuhe, ggf. 
Gehör- oder Mundschutz),

• Arbeit auf Baustellen,
• Arbeit in Werkstätten, Werk-/Produk-

tionshallen (in der Tischlerwerkstatt),
• Arbeit bei Rauch, Staub, Gasen, Dämp-

fen (Holzstaub),
• Arbeit unter Lärm (Maschinenlärm),
• Gruppen-, Teamarbeit (z. B. bei der Mon-

tage von schweren Bauelementen),
• Arbeit unter Zwangshaltungen (z. B. ge-

bückt, hockend und über Kopf arbeiten),
• schweres Heben und Tragen (z. B. 

schwere Bauteile),
• häufige Abwesenheit vom Wohnort (auf 

Baustellen im In- und Ausland),
• Kundenkontakt (Kunden bei Auftragsar-

beiten beraten und informieren).

 17  https://www.gesetzeiminternet.de/arbmedvv/
 18  https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexteund

TechnischeRegeln/Regelwerk/AMR/AMR132.html
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Damit ergeben sich nach Erfahrungswerten 
und in der Gefährdungsbeurteilung der auf-
tretenden Belastungsarten bei Anwendung 
der für die jeweilige Belastungsart spezifi-
schen Leitmerkmalmethoden orientiert fol-
gende Ergebnisse:

1)  Manuelles Heben, Halten und Tragen 
von Lasten (LMM-HHT)

Hier ist das Beladen von Maschinen eine 
häufige Tätigkeit der Bautischlerin und des 
Bautischlers, dabei sind Teile typischerweise 
zwischen 5 und 20 Kilo schwer, gelegentlich 
auch schwerer. Nach Leitmerkmalmethoden 
ergibt sich für das Heben vorgebeugt vom 
Boden hier auch bei Berücksichtigung von 
gutem Arbeitsschutz mit wenigen ungüns-
tigen Bewegungen mit 50 Bewegungen von 
15–20 Kilogramm pro Tag für Männer mit 
einer Bewertung mit 42 Punkten, und damit 
noch eine gerade mäßige Beanspruchung 
(20–49 Punkte), für Frauen eine wesentlich 
erhöhte Beanspruchung mit 70 Punkten.

2)  Manuelles Ziehen und Schieben  
von Lasten (LMM-ZS)

Dies kommt typischerweise mit Hubwagen  
oder Sackkarren vor, die Arbeitsbedingun-
gen sind in Werkstätten günstig, an Baustel-
len ergeben sich meist nur leichte Schwierig-
keiten, sodass von günstigen Bedingungen 
hier ausgegangen werden kann. Es stellt 
auch nicht die Haupttätigkeit der Bautisch-
lerin und des Bautischlers dar. Nach Leit-
merkmalmethode werden hier nur geringe 
Punktzahlen erreicht, die Belastung beim 
manuellen Ziehen und Schieben von Lasten  
ist gering.

3) Manuelle Arbeitsprozesse (LMM-MA)
Bei Montagearbeiten und Schneiden kommt  
man bei relevanter Dauer der Tätigkeit am 
Arbeitstag hier bei bereits mittleren Kräften 
der Hände nach Leitmerkmalmethoden in 
einen wesentlich beanspruchenden Be-
reich.

4)  Ausübung von Ganzkörperkräften  
(LMM GK)

Ganzkörperkräfte sind in der Tätigkeit 
als Bautischlerin und Bautischler seltener, 
kommen jedoch vor, wenn Trennschleifer 
oder größere Sägen bedient werden, die Be-
anspruchung ist hier für Männer mäßig, für 
Frauen aber auch hoch, wenn man günsti-
gere Arbeitsbedingungen unterstellt.

5) Körperfortbewegung (LMM KB)
Auf Baustellen werden teils längere Wege 
zurückgelegt, insgesamt ist jedoch Körper-
fortbewegung keine zeitlich wesentliche 
körperlich belastende Komponente der 
Tätigkeit als Bautischlerin und Bautisch-
ler. Dennoch ergibt die Analyse nach Leit-
merkmalmethode, dass gerade, wenn bei-
spielsweise montierte Gegenstände (25 kg) 
Treppen hochgetragen werden, was bei 
Baustellen nicht selten der Fall ist, zwar in 
einem geringen Umfang der Arbeitstätigkeit 
vorkommt, dies jedoch dann eine erhebli-
che Belastung darstellt, schnell mittelgra-
dige bis wesentliche Belastungen gegeben  
sind.

6) Körperzwangshaltungen (LMM KH)
An Maschinen und ohne ungünstige Mon-
tagesituationen ergeben sich hier in der Ana-
lytik (leichte Vorbeugung an der Maschine, 
teils auch ungünstige Körperhaltungen) 
schnell wesentliche Beanspruchungen, die 
nur einen geringen Zeitraum von Zwangs-
haltungen pro Tag erlauben, ohne in eine 
Gefahrensituation zu kommen. Zwangshal-
tungen sind als Bautischler eine gefährliche 
Beanspruchung.

Selbst bei günstigen Arbeitsbedingungen 
und entsprechendem Arbeitsschutz ist der 
Beruf der Bautischlerin und des Bautischlers 
in der Summe daher körperlich anspruchs-
voll. Dies ist gerade nach Leitmerkmalme-
thoden gut abzuleiten.

Berufskundlich muss bei einer Bautisch-
lerin und einem Bautischler auch berück-
sichtigt werden, dass stets beide Arme und 
Schultern im Einsatz sind und exakte Seh-
fähigkeiten von Nöten, um entsprechende 
Schneidemaschinen und Sägen einzustellen 
und zu bedienen.

Weitere wesentliche Gefährdungen führt 
hier das Lexikon der Belastungen und Ge-
fährdungen von Landau und Pressel (2008) 
für dieses Beispiel Bauarbeiterin und Bauar-
beiter bzw. Bautischlerin und Bautischler ab 
Seite 101 auf, die hier unbedingt als mög-
liche Ausschlusskriterien ergänzend zu be-
rücksichtigen sind, u. a. Staub und Atembe-
schwerden (asbestbedingte Erkrankungen) 
oder Gleichgewichthalten zum Arbeiten auf 
Leitern und Gerüsten oder Lärm durch Sä-
gen oder Witterungseinflüsse auf Baustellen 
mit Zugluft sowie ein extrem erhöhtes Un-
fallrisiko.

3.5.2 Psychische Anforderungen
Eine im psychischen Bereich gebündelte 
Analytik ist dabei mit dem Mini-ICF-APP 
(Work) (Linden et al. 2015; Muschalla 2018a, 
b) verfügbar. Für den körperlichen Bereich ist 
hier noch kein entsprechendes ICF-basiertes 
Instrument publiziert worden, es greifen aber 
die in den letzten Jahren im Projekt MEGA-
PHYS entwickelten neuen Leitmerkmalme-
thoden für die verschiedenen körperlichen 
Belastungsarten.

Im psychischen Bereich wurde zur Ver-
einfachung der Analytik von Fähigkeiten 
nach ICF das Mini-ICF-APP entwickelt, ein 
Instrument zur gebündelten Bewertung von 
kontextadjustierten Fähigkeitsressourcen und 
-beeinträchtigungen (Linden et al. 2015). Die-
ses hat in die Begutachtung in verschiedenen 
Rechtsgebieten Eingang in die Leitlinie der 
medizinischen Fachgesellschaften gefun-
den (Widder 2019, AWMF-Registernummer 
058/029, Teil I, S. 4). Eine ICF-basierte Betrach-
tung ist aber nicht nur im psychischen Bereich 
Standard, sondern allgemeines Instrument 
der medizinischen Begutachtung (Marx u. 
Gaidzik 2019, AWMF-Registernummer 094-
001, S. 14). Da die berufskundliche Tätigkeit 
dadurch häufig mit Bewertungen auf dieser 
Grundlage konfrontiert ist, ist eine Antwort 
in der gleichen Strukturebene sinnvoll, d. h. 
der Abgleich von Anforderungen und medi-
zinisch bedingten Fähigkeitseinschränkun-
gen im Sinne der ICF-Ebene Aktivitäten und 
Fähig keiten.

Zur Erfassung der Arbeitsanforderungen 
auf Fähigkeitsebene wurde – analog zum 
etablierten Fähigkeits-Assessment Mini-
ICF-APP (Linden et al. 2015; AWMF 2019) 
– ein Instrument zur Exploration von Ar-
beitsanforderungen entwickelt und validiert, 
das Mini-ICF-APP-Work (Muschalla 2018a, 
b). Das Mini-ICF-APP-Work macht Bewer-
tungen über das Ausmaß von Fähigkeitsan-
forderungen in einer beruflichen Tätigkeit 
möglich, mithilfe derselben Fähigkeitsdi-
mensionen wie beim Fähigkeitsbefund der 
Person (Mini-ICF-APP, Linden et al. 2015). 
Fähigkeitsanforderungen können daher mit 
Einschränkungen gut abgeglichen werden 
(Grömer et al. 2021; Muschalla 2023).

Im Mini-ICF-APP-Work werden Beispiele 
für Fähigkeitsanforderungen und deren Aus-
prägung formuliert. Grundlegende Anker-
beispiele zum Ausmaß von Anforderungen 
in Tätigkeiten und Berufen wurden bereits 
entworfen (Grömer et al. 2021, ➥ Tabelle 7).
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 Tabelle 7:  ankerbeispiele zu hohen oder geringeren fähigkeitsanforderungen im sinne des MiniiCfaPPWork (grömer et al. Medsach, 04/2021)

 1.  Anpassung an Regeln und Routinen 
(im Bereich fachliche Anwendungen) 

Hohe Anforderungen sind beispielsweise in Teiltätigkeiten in den Bereichen öffentliche Sicherheit oder im medizinischen System gegeben (Muschalla 
2018, Seite 86), wo in einem eng befristeten Zeitrahmen genaue Routinen einzuhalten sind und Gefahr entsteht, wenn diese nicht eingehalten werden. 
Hinweise auf eine hohe Anforderung in diesem Bereich sind zahlreiche Vorgaben zu Abläufen, Kontrolle und hohe Anforderungen an die Rechtssicherheit.
Geringe Anforderungen haben freie, selbst zu gestaltende Tätigkeiten.

 2.  Planung und Strukturierung von  
Aufgaben 
(im Bereich fachliche Anwendungen) 

Hohe Anforderungen sind dann gegeben, wenn in einem befristeten Zeitrahmen komplexe Vorgänge zu erledigen sind. Sie entstehen in Teiltätig
keiten in planerischen und technischen Berufen, in denen der Erfolg unter Leistungskontrolle projektbezogen ist, z. B. in der Logistik, in Super
märkten oder Tätigkeiten im projektbasierten ITBereich (Muschalla 2018, Seite 86).
Niedrige Anforderungen haben Teiltätigkeiten in Berufen, in denen genaue Vorgaben gemacht werden, die Handlungsausführungen einen gerin
gen Spielraum haben, so dass man nicht selbst planen oder strukturieren muss.

 3.  Flexibilität und Umstellungs
fähigkeit 
(im Bereich Problemlösung)

Hohe Anforderungen kommen in hohen leitenden Positionen bei sich verändernden Sachlagen und Arbeitsgebieten vor (Muschalla 2018, S. 86).
Geringe Anforderungen sind in Teiltätigkeiten gegeben, die immer wieder gleichartige Abläufe haben, die sich über Jahre kaum verändern, 
beispielsweise bei Reinigungstätigkeiten oder in der Produktion.

 4.  Kompetenz und Wissens
anwendung 
(im Bereich fachliche Anwendungen)

Hohe Anforderungen sind dann gegeben, wenn die Notwendigkeit des häufigen Lernens neuer Inhalte Bestandteil des Berufs ist, z. B. in aka
demischen Berufen oder in Tätigkeiten, die mit einem Hochschulabschluss auf MasterEbene, einer Promotion oder einem Meisterabschluss im 
handwerklichen Bereich einen erheblichen Wissensschatz voraussetzen. Unterrichtsberufe haben hier auch hohe Anforderungen. In den Teiltätig
keiten ist das Erlernen oft zeitlich weniger relevant.
Niedrige Anforderungen sind dann gegeben, wenn die Tätigkeiten in ihrer Natur und Komplexität einfach sind, ungelernte Kräfte eingesetzt 
werden können.

 5.  Entscheidungs und Urteils
fähigkeit 
(im Bereich Problemlösung) 

Hohe Anforderungen sind in Tätigkeiten gegeben, die ständige und schnelle Entscheidungen oder Beurteilungen verlangen, beispielsweise bei 
Richterinnen/Richtern, Rechts oder Staatsanwältinnen/anwäten, teils auch bei Notaufnahmepersonal oder Pflegefachkräften allein auf einer 
Station eines Krankenhauses.
Geringe Anforderungen sind in Tätigkeiten anzutreffen, in denen keine eigenen Entscheidungen getroffen werden müssen, man beispielsweise 
Informationen nur aufnimmt und weiterleitet.

 6.  Proaktivität und Spontanaktivitäten 
(im Bereich Leistungsorientierung) 

Hohe Anforderungen finden sich im Unterhaltungsbereich, bei Animateuren und Darstellern oder der Unternehmensberatung und bei  
Selbstständigen.
Niedrige Anforderungen finden sich dagegen in Berufen, in denen spontane Aktivitäten oder Proaktivität kontraproduktiv sind, beispielsweise  
bei Fluglotsen oder wenn spontane Aktivitäten kaum möglich sind im Bereich einer Kassentätigkeit.

 7.  Durchhaltefähigkeit 
(im Bereich Leistungsorientierung)

Die Durchhaltefähigkeit ist für das quantitative Leistungsvermögen häufig ein entscheidender Faktor.
Hohe Anforderungen haben Tätigkeiten, in denen die Rahmenbedingungen, mehr als der Inhalt der Tätigkeit, anspruchsvoll sind (Muschalla 
2018, Seite 86). Dies kann beispielsweise eine Tätigkeit im mehr als Zweischichtbetrieb mit Nachtschichten sein, auch Tätigkeiten, in denen 
sehr lange Arbeitszeiten am Stück verlangt werden, beispielsweise von 12 Stunden.
Auch eine Gesamtmenge der Arbeitstätigkeit von mehr als 50 Stunden pro Woche kann hohe Ansprüche an die Durchhaltefähigkeit haben. Es zählt 
dabei jedoch nicht die schiere Anzahl der Stunden selbst. Bei Selbstständigen sind Arbeitszeiten von mehr als 48 Stunden wöchentlich in 50 % der Fälle 
gegeben (Destatis 2015). Eine Belastung durch hohe Anforderung an das Durchhaltevermögen ist bei Selbständigen nur anzunehmen, wenn deutlich 
wird, dass zur Bewältigung der Arbeitslast so hohe Stundenzahlen auch notwendig sind, was gegebenenfalls berufskundlich aufgeklärt werden muss.
Da in die Durchhaltefähigkeit die Stressresistenz eingeht, haben Tätigkeiten mit erheblichen Ansprüchen an die Stressresistenz hohe Ansprüche 
an die Durchhaltefähigkeit. Dies ist beispielsweise der Fall bei konzentriertem geistigem Arbeiten in der Wartung von Anlagen in der Industrie. 
Hier muss auch wieder der Kontextfaktor Lärm beachtet werden.
Keine Anforderungen an die Durchhaltefähigkeit sind bei zeitlich nicht wirksamen und/oder ruhigen, nicht unter Zeitdruck stehenden Teiltätig
keiten gegeben, beispielsweise bei der freien Erledigung kurzer Aufgaben (Botengang, jemandem etwas ausrichten, warten; Linden et al. 2015).

 8.  Selbstbehauptungsfähigkeit 
(im Bereich Leistungsorientierung) 

Hohe Anforderungen finden sich in Berufen, die die Durchsetzung bestimmter Regeln, Positionen, Interessen oder Ideen erfordern, wie z. B. in der 
Tätigkeit als Rechnungsprüfer, Lehrerin, Wachmann oder Polizistin sowie Politiker.
Niedrige Anforderungen sind beispielsweise an Einzelarbeitsplätzen in der Produktion gegeben (Muschalla 2018, Seite 86).

 9. Konversation und Kontaktfähigkeit Hohe Anforderungen finden sich in Berufen, in denen die Erfüllung des Ziels von Kommunikation und sympathiewerbenden Kontakt abhängt.  
Die Fähigkeit, gewinnend auf andere zuzugehen ist bei Kundengesprächen und im Bereich des Marketings oder der Außendarstellung im Bereich 
der Presseschnittstelle ausgeprägt notwendig. Kundengespräche in Handelsunternehmen oder Speditionen sowie typische Verkaufstätigkeiten 
im Einzelhandel haben hier mittelgradige Anforderungen.
Niedrige Anforderungen haben Tätigkeiten, deren Kernmerkmal körperliche Arbeiten sind, wo kein Kundendialog vorkommt.

10. Gruppenfähigkeit Hohe Anforderungen werden gestellt, wenn ein Arbeitsergebnis nur als Gruppe erreichbar ist, also die Kooperation von mehreren Personen, 
Parteien oder Bereichen erfordert. Beispielsweise bei Verhandlungen in der Gruppe, beim Aushandeln von Kompromissen. Notwendige Treffen 
innerhalb von Projektgruppen in Firmen und die Mitwirkung in Arbeitskreisen haben typischerweise dabei mittelgradige Anforderungen.
Niedrige Anforderungen haben Tätigkeiten, in denen nur wenige Personen miteinander interagieren und in denen Arbeitsergebnisse wenig von 
Gruppenkonsens abhängig sind.

11. Fähigkeit zu engen Beziehungen Hohe Anforderungen sind gegeben, wenn eine Vertrauensbeziehung ein wesentliches Kernmerkmal darstellt. Dies kann beispielsweise in der 
Seelsorge oder bei der Wahrung von Geheimnissen der Fall sein, wenn erforderlich ist, dass Vertrauen aufgebaut wird. Eine hohe Anforderung 
hat beispielsweise auch ein/e Mediator/in oder Psychotherapeutin/therapeut. Eine Tätigkeit im Pflegeheim kann mittelgradige Anforderungen 
bedeuten, in der Hauskrankenpflege dagegen hohe, wenn die pflegende Person die einzige Bezugsperson ist.
Niedrige Anforderungen sind dann gegeben, wenn Vertrauen und emotionale Bindung zu einzelnen anderen Personen keine notwendigen Merk
male der Tätigkeit sind.

12.  Fähigkeit zur Selbstpflege  
und Selbstversorgung 

Hohe Anforderungen sind gegeben, wenn das äußere Erscheinungsbild und der sichtbare Gesundheitszustand über Erfolg und Misserfolg der 
Tätigkeit entscheidet, man für dieses selbst verantwortlich ist, z. B. bei Sportlerinnen/Sportlern, Fitness und Gesundheitstrainerinnen/trainern, 
Friseurinnen/Friseuren oder BoutiqueVerkäuferinnen/Verkäufern, Menschen in Modelberufen oder Menschen die berufsmäßig öffentlich auftre
ten, wie Politikerinnen/Politiker, Künstlerinnen/Künstler oder Schauspielerinnen/Schauspieler.
Mittelgradig ist diese Anforderung auch im Verkauf gegeben.

13. Mobilität und Verkehrsfähigkeit Hohe Anforderungen hat das Befördern von Personen und haben Berufe, in denen eine hohe Kilometerzahl zurückgelegt wird, an wechselnden 
Arbeitsorten gearbeitet wird. Dies können Montagetätigkeiten sein wie auch Transporttätigkeiten oder Tätigkeiten mit sehr häufigen Dienstrei
sen. Genutzte Verkehrsmittel sind in der Regel Fahrrad, Auto, Bus und Bahn, Flugzeug oder tätigkeitsspezifische (Traktor, UBoot).
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Für die berufskundliche Analytik ist da-
nach wichtig, dass Anforderungen auf die 
gesamte berufliche Tätigkeit hin beschrieben 
werden, weniger auf einzelne Teiltätigkeiten 
bezogen, um die Gutachten bündig zu halten.

Aus berufskundlicher Sicht sind Tätig-
keiten mit erheblichen psychischen Anfor-
derungen beispielsweise Tätigkeiten mit 
hoher Arbeitskomplexität, geringem Hand-
lungsspielraum, hoher Dauer und hohen 
Anforderungen an die Qualifikation sind. 
Dies deckt sich mit den im Mini-ICF-APP-
Work enthaltenen Parametern. Auch Lärm 
und ungünstige physikalische Bedingungen 
zählen zu den psychischen Belastungsfak-
toren, wie auch das Führungsverhalten der 
Vorgesetzten, zu denen sich der Beschäftigte 
verhalten muss, oder auch strukturelle Ver-
änderungen innerhalb der Firma (Roßbach 
in Letzel u. Nowak 2020, A II-1). Dabei sind 
das Führungsverhalten oder strukturelle Ver-
änderungen keine im engeren Sinne berufs-
bezogenen Faktoren, für aber die konkrete 
Arbeitsausübung dennoch oft von Bedeu-
tung. Im Einzelfall ist daher deren Berück-
sichtigung zu klären.

Eine Übersicht über geistige Beanspru-
chungen bei einzelnen Tätigkeiten findet 
sich auch nach Klosterkötter 1964 im Hand-
buch der Arbeitsmedizin in der aktuellen 
Auflage (A I-1.1). Hier sind Beispiel Reini-
gungsarbeiten wie Putzen, Staub wischen 
und Kehren gering geistig beanspruchen, 
hingegen das Geld zählen oder Schreibma-
schinenschreiben mit höherer geistiger Be-
anspruchung verbunden.

In aktuelleren Arbeiten wurden Determi-
nanten ungünstiger psychischer Arbeitsbe-
dingungen zusammengetragen, die wichtig, 
aber oft nicht berufsimmanent sondern be-
triebsimmanent sind (Wieland et al. 2020,  
A III – 5.4)

3.6 Zumutbarkeit
Die berufskundliche Gutachterin und der 
berufskundliche Gutachter werden oft Aus-
sagen dazu machen müssen, inwiefern Tä-
tigkeiten noch ausführbar oder zumutbar 
sind (Schlick et al. S. 134; nach Kirchner 
1972, Rohmert 1983; s. auch ➥ Tabelle 8).

In Bezug auf die medizinische Erträg-
lichkeit und Zumutbarkeit gilt es, Belastun-
gen, Beanspruchungen und Gefährdungen 
zu unterscheiden (Landau u. Pressel 2008, 
S. 23). Hier ist die Grundlage das Belastungs-
Beanspruchungskonzept von Rohmert 1984, 
das bis heute verwendet wird (ebd, S. 23; 
Roßbach in Letzel u. Nowak, A II -1; Nübling 
in Letzel u. Nowak, A III 5.2).

Belastungen sind dabei alle Einflüsse, 
die von außen einwirken. Sie sagen zu-
nächst noch nichts über eine gesundheitli-
che Gefährdung aus. In der Arbeitsmedizin 
spricht man daher von der Beanspruchung 
des Organismus, um dem Faktor gerecht zu 
werden, dass mit zunehmender Dosis das 
Schadensrisiko steigt. Hier werden deswe-
gen auch Grenzwerte formuliert, wie bei-
spielsweise der MAK-Wert. Erst wenn die 
im jeweiligen Organismus determinierte Be-
anspruchbarkeit überschritten wird, spricht 
man von einer Überbeanspruchung, wird 
die Grenze zu einer möglichen Schädigung 
erreicht.

Eine allgemeine mehr als individuelle 
Gefährdung liegt dann vor, wenn statisti-
sche Untersuchungen (z. B. MEGAPHYS) 
ergeben, dass mit bestimmten Einwirkun-
gen ein überdauerndes Risiko verbunden 
ist, was beispielsweise bei der Formulierung 
von Berufskrankheiten berücksichtigt wird. 
Bekannten Gefährdungen wird im Arbeits-
schutz Rechnung getragen.

Eine individuelle Gefährdung kann hin-
gegen vorliegen, wenn körperliche oder psy-

chische Einschränkungen dazu führen, dass 
sich der Gesundheitszustand bei fortgesetz-
ter Arbeitstätigkeit verschlechtert.

Von Erträglichkeit – sprich gesundheitli-
cher Zumutbarkeit – von Arbeit spricht man 
daher, wenn sie unter den für sie üblichen 
Bedingungen über einen längeren Zeitraum 
durchgeführt werden kann, ohne dass es zu 
(weiteren) Schädigungen kommt (Schlick et 
al. 2017, S. 46). Dies entspricht der höchst-
instanzlich formulierten Zumutbarkeit, nach 
der ungelernte Tätigkeiten auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt, die den körperlichen 
und geistigen Kräften entsprechen, zumut-
bar sind (BSG, Urteil vom 23.06.1981 - 1 RJ 
72/80).

Neben dieser medizinischen Erträglich-
keit gibt es auch die soziale Zumutbarkeit, 
die beispielsweise mit dem Mehrstufen-
schema des BSG im Sozialrecht berücksich-
tigt wird (s. unten). Auch gelten hier die Vor-
gaben von § 140 SGB III (Arbeitsförderung 
– zumutbare Beschäftigungen).

3.7 Eignung für einen Beruf
Die Eignung von Mitarbeitenden ist eine 
kritische Größe, die vor allen Dingen bei 
Einstellungen und Personalentscheidungen 
eine Rolle spielt.

Nach DIN 33430 ist Eignung der Grad 
der Ausprägung, in dem eine Person über 
die Eignungsmerkmale verfügt, die Voraus-
setzung für die jeweils geforderte berufliche 
Leistungshöhe sind und Zufriedenheit mit 
dem zu besetzenden Arbeitsplatz, dem Auf-
gabenfeld, der Ausbildung bzw. dem Stu-
dium oder dem Beruf ermöglichen (Acker-
schott et al. 2016, S. 4). Die DIN orientiert 
sich damit an der arbeitswissenschaftlichen 
Definition von Kirchner und Rohmert.

Für diese kritischen, auch für die Gesell-
schaft wichtigen Entscheidungen war die 

 Tabelle 8:  Beurteilungsebenen menschlicher arbeit (aus schlick et al. 2018)

Wissenschafts methodische Ansätze  
der Arbeitswissenschaft

Beurteilungsebenen 
menschlicher Arbeit

Problemkreise und Zuordnung an Einzeldisziplinen

Vorwiegend  
naturwissenschaftlich

Ausführbarkeit
Anthropometrisches, psychophysisches und technisches Problem  
(Ergonomie i.e.S.)

Vorwiegend  
individualbezogen

       Vorwiegend  
kollektivbezogen

Erträglichkeit
Arbeitsphysiologisches, arbeitsmedizinisches und technisches Problem  
(Arbeitsphysiologie, Ergonomie und Arbeitsmedizin)

Zumutbarkeit
Soziologisches und ökonomisches Problem (Arbeitssoziologie, Arbeitspsychologie, 
Personalwirtschaftslehre, Rationalisierungsforschung)

Vorwiegend  
kulturwissenschaftlich

Zufriedenheit
(Sozial)psychologisches und ökonomisches Problem (Arbeits und Sozial/ 
Individualpsychologie, Personalwirtschaftslehre)
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DIN 33430 2002 verabschiedet worden, 2016 
revidiert. Ein ISO-Standard existiert, auch 
durch die DIN 33430 getragen, gilt jedoch 
als USA-spezifisch (Ackerschott et al. 2016,  
S. 7).

In der Eigungsbeurteilung wird wie auch 
in anderen berufskundlichen Klärungen ein 
Abgleich von Anforderungen und Eignungs-
merkmalen vorgenommen. Im Gegensatz zu 
typischen berufskundlichen Fragestellungen 
ist es jedoch so, dass mit der Eignungsbeur-
teilung der Auswahlprozess begleitet wird. 
Die Aspekte der generellen Eignungsprüfung 
und -auswahl zu kennen ist für den berufs-
kundlichen Gutachter nicht unwesentlich, 
da die Struktur auch der Sachaufklärung in 
Fragen der Eignung auch Auskunft darüber 
gibt, inwiefern Eignung und damit auch Zu-
mutbarkeit zu beurteilen sind.

Eignungsmerkmale nach DIN 33430 sind 
Qualifikationen, Kompetenzen und Poten-
ziale sowie berufsbezogene Interessen, Be-
dürfnisse, Werthaltungen, Motive und an-
dere relevante Merkmale einer Person, die 
die Voraussetzung für die jeweils geforderte 
berufliche Leistungshöhe und die berufliche 
Zufriedenheit sind (Ackerschott et al. 2016, 
S. 9).

Qualifikationen umfassen dabei doku-
mentierte und von anderen bewertete Leis-
tungen in der Form etwa von Zeugnissen oder 
Zertifikaten. Qualifikationen sind Hinweise  
auf Kompetenzen und müssen im Zweifels-
fall, so nicht weitere Informationen vorlie-
gen, herangezogen werden.

Kompetenzen sind komplexer. Sie sind 
die Realisierung von Inhalten von Qualifi-
kationen und letztlich von diesen unabhän-
gig. So kann ein Mensch sich auch abseits 
von Zertifikaten einerseits Kompetenzen 
aufbauen, was nicht selten in einem ganz 
maßgeblichen Umfang geschieht. Ande-
rerseits kann es auch wiederum sein, dass 
trotz bestehender Qualifikationen die Kom-
petenz gering ist, im Laufe der Zeit verlo-
ren ging oder sogar nur eine Punktleistung  
darstellte.

In der Überprüfung von Kompetenzen in 
Bezug auf Anforderungen und Berufsfach-
lichkeit und deren Niveau werden die be-
rufskundliche Gutachterin und der berufs-
kundliche Gutachter dabei auf die Stufen 
von KldB und DQR zurückgreifen können, 
damit der Forderung der Nachvollziehbar-
keit in einem Auswahlverfahren, insbeson-
dere nach der DIN 33430 gerecht werden.

Der Kompetenzkatalog des BERUFENET 
der Bundesagentur für Arbeit unterscheidet 
grundsätzlich folgende Kompetenzarten 
(KldB 2010 [2020], Band 1, S. 29):

• Allgemeine Kompetenzen
• Sprachkenntnisse
• Arbeits- und Einsatzformen
• Waren- und Produktkenntnisse
• Lizenzen, Berechtigungen, Führer-

scheine
• Soft Skills
• Arbeitsorte
• Branchen

Der Begriff Kompetenz wird auch im Bedeu-
tungssinne einer fachlichen Zuständigkeit, 
die zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist, 
gebraucht (Olfert u. Steinbuch, 2015, S. 287 f.).

In der KldB werden Kompetenzen und 
Qualifikationen nicht getrennt. In der Eig-
nungsdiagnostik muss hier insofern unter-
schieden werden, da nicht die Qualifikation 
(wie sie etwa für die Vermittlung wesentlich 
ist), sondern die reale Fähigkeit zur Ausfüh-
rung als Kompetenz zählt. Berufskundlich ist 
daher in einem solchen Fall zwischen den 
Ebenen in der Eignungsdiagnostik zu diffe-
renzieren, sind ggf. Vorschläge zu machen, 
welche Kompetenz notwendig ist und wie 
die tatsächliche Kompetenz überprüft wer-
den kann.

Im Bereich des Potenzials wird die Aus-
schöpfung von Möglichkeiten wie auch die 
dafür vorhandene Motivation wesentlich. 
Hier ist die Einstufung von einer Vielzahl von 
Faktoren abhängig, letztlich von der Analyse 
der individuellen Leistungsmotivation.

Im Sinne der DIN 33430 sind die berufs-
kundliche Gutachterin und der berufskund-
liche Gutachter, so sie und er Eignungs-
aspekte gefragt werden, meist mit einer 
individuellen Betrachtung betraut, damit 
Dienstleisterin und Dienstleister und Eig-
nungsdiagnostikerin und -diagnostiker. Wie 
auch die Gutachterin und der Gutachter 
in Entscheidungen stets nur unterstützten, 
versteht sich auch die DIN 33430 als eine 
Entscheidungen stützende Vorgehensweise. 
Entscheidungen aufgrund von Begutachtun-
gen im Bereich der Berufskunde sind Sache 
des Auftraggebenden. Die Rolle der Gutach-
terin und des Gutachters ist es dazu Infor-
mationen aufzubereiten und Einschätzungen 
vorzunehmen.

Erkenntnismittel in der Eignungsdiag-
nostik sind die Dokumentenanalyse, direkte 

mündliche Befragungen, Verfahren zur Ver-
haltensbeobachtung und Verhaltensbeurtei-
lung sowie jeweils messtheoretisch fundierte 
Fragebogen und Tests.

In Bezug auf die einfache Vergleichbarkeit 
von Schul- und Arbeitszeugnissen ergeben 
sich dabei bekannte erkenntnistheoretische 
Schwierigkeiten. Gerade auch deswegen 
werden wissenschaftlich nachvollziehbare 
Methoden bei der Eignungsbeurteilung als 
wesentlich angesehen (Verfahren vorher 
wie auch die Kriterien festzulegen beispiels-
weise).

Für die normgerechte Eignungsdiagnos-
tik wird dabei keine generell anzuwendende 
Vorgehensweise oder Methodik vorgeschrie-
ben. Es existieren vielfältige Instrumente 
und Tests. Sogenannte Anforderungs-, Fä-
higkeitsabgleiche wurden beispielsweise 
von Landau und Brauchler nach der Jahr-
tausendwende publiziert und inzwischen 
weiterentwickelt (Brauchler 2019. Anforde-
rungs-Kompetenz-Tool, online zugänglich).

Bewährt haben sich in der Eignungsdiag-
nostik gestufte und multimodale Vorgehens-
weisen (Online-Tests, Sichtung der Unter-
lagen, Interview, ggf. Arbeitserprobung und 
Assessment zur auch fremddiagnostischen 
Bewertung von Parametern, insbesondere 
der Persönlichkeitseigenschaften). Dabei 
nimmt die Beurteilung unter den realen Ar-
beitsverhältnissen eine wichtige Rolle ein, 
insbesondere bei speziellen Anforderungen, 
die auf dem Papier schwer überprüfbar sind.

Für einen Beruf geeignet unabhängig 
vom Auswahlprozess ist auch grundsätz-
lich, wer eine passende Ausbildung ohne 
besondere Schwierigkeiten erfolgreich ab-
solvieren konnte. Die Eignung für einen 
Beruf wird im Ausbildungsgang durch auch 
eine Vielzahl typischerweise praktischer Ele-
mente wie eine Berufstätigkeit in der dualen 
Ausbildung oder Praktika im Laufe der Zeit 
deutlich.

Bei der notwendigen Prüfung einer Eig-
nung im Nachhinein stellen sich schwieri-
gere medizinische Fragen. Gerade in Fragen 
der Berufsunfähigkeit (Neuhaus 2020, S. 155) 
ergeben sich dabei wichtige Gesichtspunkte. 
So kann es sein, dass im Verlauf der Karriere 
höhere Tätigkeitsebenen mit gesundheit-
lichen Schwierigkeiten, insbesondere psy-
chischen Schwierigkeiten verbunden sind, 
wenn die Primärpersönlichkeit für den Beruf 
Schwierigkeiten mit sich bringt (beispiels-
weise Aufstieg in höhere Verantwortung bei 
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selbstunsicherer Persönlichkeit). Nicht je-
der Wechsel erfolgt mit ausreichender etwa 
normgerechter Prüfung der Eignung.

Es handelt sich bei der Bewertung der 
Eignung um eine interdisziplinäre medizini-
sche und berufskundliche Frage, wobei auf 
Seiten der Berufskunde und Tätigkeitsana-
lyse das Anforderungsniveau geklärt werden 
kann.

Auch bei Substanzabhängigkeiten und 
Delikten kann im Nachhinein die berufliche 
Eignung in Frage gestellt werden, was bei-
spielsweise die Bundesärzteordnung so vor-
sieht. Hier ist der Sachverhalt hauptsächlich 
medizinisch zu klären.

Nach gutachterlichen Grundsätzen gilt, 
dass eine Tätigkeit ohne schwerwiegende 
Probleme über einen Zeitraum von typi-
scherweise mehr als 12–24 Monaten Eignung 
für einen Beruf grundsätzlich nachweist.  
Die Beweiskraft von Handlungen für de-
ren Durchführbarkeit gilt juristisch als hoch 
(Blaser 2009, S. 101). Dabei muss allerdings 
berücksichtigt werden, ob die ausgeübte Tä-
tigkeit nur unter unzumutbaren Schmerzen, 
einer unzumutbaren Anspannung der Wil-
lenskraft oder auf Kosten der Gesundheit 
ausgeübt wird. Auch ist zu berücksichtigen, 
wenn eine bisherige Tätigkeit auf einem 
nur „vergönnungsweise“ überlassenen Ar-
beitsplatz stattfand und nur so Leistungs-
fähigkeit oder Eignung zu bestehen schien. 
Eine solche Konstellation ist etwa bei einer 
Tätigkeit in einem Familienbetrieb oder bei 
einem Einsatz unter besonderen Privilegien 
(darf Pausen so lange machen, wie er will, 
unabgemeldet gehen) aus einem Abhängig-
keitsgefüge heraus möglich und nicht gänz-
lich selten.

4 Tätigkeitsanalyse
Ein gutachterliches Kerngebiet ist neben der 
reinen Berufskunde die Tätigkeitsanalyse für 
individuelle Fälle. Gerade beispielsweise in 
Fragen der Berufsunfähigkeit ist die Tätig-
keitsanalyse eine wesentliche Grundlage, 
auf der dann medizinische Sachverhalte dis-
kutiert werden. Auch können medizinische 
Sachverhalte mit einer Tätigkeitsanalyse mit 
Anforderungen übereinander gepasst wer-
den. Dieser Abgleich von Anforderungen 
und medizinischen Daten führt zu Aussagen 
über die Möglichkeit der Durchführung.

Ähnlich wie die medizinische Aufklärung, 
kann die Tätigkeitsanalyse eine eingehende 
Befragung (im Sinne der Tätigkeits- oder Ar-

beitsanamnese; Vergleich Müller, Handbuch 
der Arbeitsmedizin 2020; A III-3.1.1) oder 
Erhebung (Fragebögen) und dann sachkun-
dige Zusammenstellung verlangen.

4.1  Methoden und Durchführung  
von Tätigkeitsanalysen

Die Klassifikation der Berufe beschreibt  
typische Aufgaben und Tätigkeiten, wie sie 
in den einzelnen Berufen anzutreffen sind. In 
der Arbeitswissenschaft und der gutachter-
lichen Bewertung von Tätigkeiten wird un-
ter der Tätigkeitsanalyse darüber hinaus die 
Beschreibung des jeweiligen Arbeitssystems 
verstanden. Ein wesentliches Konzept zur 
Tätigkeitsanalyse ist das von Rohmert und 
Landau veröffentlichte AET (1979). Rohmert 
hatte als Arbeitswissenschaftler Konzepte zu 
Belastung und Beanspruchung erarbeitet, die 
bis in die moderne Literatur (MEGAPHYS, 
2019, Band I, S. 31) Einfluss haben. Landau 
veröffentlichte mit Pressel später weiter zu 
beruflichen Gefährdungen.

Das AET basiert wie andere Tätigkeits-
analyse-Verfahren auf Beobachtung und 
Befragung (Schlick et al. 2018, S. 130). Typi-
scherweise wird dabei der Arbeitgeber mit 
einbezogen. Das AET galt als relativ kompli-
ziert und nur schwer anwendbar (vgl. Fischer 
et al., IAB, MittAB, 30 Jg. 2/1997, S. 409). Eine 
Alternative zum AET ist der Fragebogen zur 
Arbeitsanalyse (Frieling 1978).

Es gibt eine Vielzahl von Verfahren, da-
bei keinen einheitlichen Standard (Schlick 
et al. 2018, S. 134). Eine gute Übersicht über 
Bewertungsverfahren biomechanischer Be-
lastungen findet sich bei Takala 2010 (Takala 
et al. und Winkel, Scand J Work Environ 
Health, 2010). Hier wird beschrieben, dass 
viele Verfahren (u. a. AET) gut funktionieren, 
vergleichbare Ergebnisse liefern, keines da-
von Überlegenheit hat.

Die berufskundliche gutachterliche Beur-
teilung in der Tätigkeitsanalyse ist dennoch 
wie auch die medizinische Begutachtung 
ein Expertenverfahren, das hauptsächlich 
für den individuellen Einzelfall geeignet ist.

Der berufskundliche Gutachter muss bei 
der Tätigkeitsanalyse in einem ersten Schritt 
beurteilen, ob schon ausreichende Informa-
tionen zum Arbeitssystem vorliegen.

In der Sozialgerichtsbarkeit wird in den 
gegenwärtig abebbenden Verfahren nach 
§ 240 SGB VI (Rente wegen teilweiser Er-
werbsminderung bei Berufsunfähigkeit) 
häufig beim Arbeitsgeber über aus Erfahrung 

gewachsene Fragebögen ein Tätigkeitsprofil 
der bisherigen Tätigkeit und der zu prüfen-
den Verweisungstätigkeiten nachgefragt. Fra-
gebogen-Erhebungen finden sich in Sozial-
gerichtsverfahren aber auch bei Fragen der 
Arbeitsunfähigkeit, da hier die individuelle 
Tätigkeit maßgeblich ist.

Dabei sind typischerweise die Fragen in 
Fragebogenerhebungen in Bezug auf Ar-
beitsschwere und Arten der Tätigkeiten nur 
orientierend.

In zivilrechtlichen Streitsachen zur Frage 
von Berufsunfähigkeiten wird regelhaft hin-
gegen ein detailliertes Tätigkeitsprofil zwi-
schen den Parteien verhandelt.

Bei der Leistungsprüfung in Fragen der 
Berufsunfähigkeit, werden schon im Vorfeld 
etwaiger Rechtsstreitigkeiten durch Versiche-
rungen Tätigkeitsprofile mit Fragebögen an 
Arbeitnehmer, Selbständige und Beamte sowie 
nicht selten auch an Arbeitgeber aufgeklärt.

Die berufskundliche Gutachterin oder 
der berufskundliche Gutachter muss, wenn 
gefragt, diese Informationen sichten. Wird 
sie/er im Bereich Tätigkeitsanalyse gefragt, 
so kann sie/er entweder anhand der z. B. aus 
Fragebögen verfügbaren Informationen eine 
Tätigkeitsanalyse mit gängigen Tätigkeitsbe-
schreibungen erstellen, eine Exploration bei 
der/dem Arbeitnehmendem oder Arbeitge-
bendem vornehmen oder sogar die Arbeits-
stelle selbst begehen.

Das Zusammentragen der Informationen 
in ein Tätigkeitsprofil, aus dem sich Anforde-
rungen ableiten lassen, ist eine berufskund-
lich wichtige Tätigkeit. Die Gutachterin/der 
Gutachter schafft damit die Grundlage, um 
medizinische Bewertungen entweder zu er-
möglichen oder schon bestehende medizini-
sche Informationen in ihren Konsequenzen 
auf die Tätigkeit einzuordnen.

Eine berufskundliche Tätigkeitsanalyse 
resultiert in einer Beschreibung des Arbeits-
systems und Liste an Tätigkeiten, wie sie 
in dem Beruf ausgeführt werden. Die Be-
schreibung sollte orientiert nach Arbeitssys-
temanalysen auch Angaben zu Häufigkeiten 
und Zeitanteilen sowie zur Arbeitsschwere 
machen. Dabei ist der Detailgrad der Be-
schreibung von Tätigkeiten nach Nützlich-
keit zu wählen. Orientieren sollten sich die 
Beschreibungen von Tätigkeiten an denen 
aus der KldB oder Beschreibungen im BERU-
FENET, was den Detaillierungsgrad und die 
verwendeten Begrifflichkeiten angeht. Die 
berufskundliche Tätigkeitsanalyse erfordert 
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eine Auswahl ausreichender Details für die 
Beantwortung von Fragen und gutachterli-
cher Bündigkeit. Prägende und Kerntätigkei-
ten sind zu benennen.

Nicht selten sind Tätigkeiten von Berufstä-
tigen individuell und vielfältig, müssen unter-
strukturiert werden, um dem Lesendem und 
Bewertenden eine Durchdringung zu erlauben.

4.2 Gutachterliche Tätigkeitsanalyse
Anders als das Professiogramm, das Tätig-
keiten eines Berufes im Allgemeinen auf-
führt, in der KldB auch administrative Tä-
tigkeiten in Berufen oft ausspart, beschäftigt 
sich die gutachterliche Tätigkeitsanalyse mit 
dem individuellen Tätigkeitsprofil im Detail, 
konkret, weniger abstrahierend.

In der gutachterlichen Tätigkeitsanalyse 
muss letztlich ein prägnant nachzuvoll-
ziehendes, allgemeinverständliches Profil 
dargestellt werden. Berufe können dabei 
einfach nachzuvollziehende oder aber sehr 
komplexe Profile (zahlreiche unterschiedli-
che Teiltätigkeiten) haben. Allein die Darstel-
lung in einer geeigneten Übersicht ist daher 
eine Kernleistung, wenn das Profil durch die 
Gutachterin und den Gutachter erstellt wird. 
Die meisten beruflichen Tätigkeitsprofile las-
sen sich erfahrungsgemäß in der Regel mit 
unter 10 Einzeltätigkeiten mit hoher zeitli-
cher Deckung abbilden, bündeln dann De-
tailtätigkeiten. Dieses Prinzip ist gewachsen, 
in KldB und AET realisiert.

Die Beschreibung von Tätigkeiten ist 
auch ein Problem der Näherung in Bezug 
auf die Zergliederung von Tätigkeiten in 
einzelne Schritte, vergleichbar mit der Prob-
lematik des Abtastens (Sampling-Theorem, 
Nyquist). Das bedeutet, dass ein Grad an 
Details in der Tätigkeitsbeschreibung ver-
wendet werden muss, der ökonomisch ist 
(die Gutachterin und der Gutachter müssen 
sich auf das Notwendige beschränken) und 
gleichzeitig sicherstellt, dass nicht etwas We-
sentliches vergessen wird.

Das Problem der Zergliederung oder des 
Detaillierungsgrades von Tätigkeiten ist da-
bei darüber hinaus ganz wesentlich für de-
ren weitere Bewertung. Mit zunehmendem 
Zergliederungsgrad nehmen beispielsweise 
die Komplexität und Anforderungen einer 
dann immer geringeren Teiltätigkeit immer 
weiter ab.

Ein angemessener Detaillierungsgrad in 
der Analytik von Arbeitsprozessen und Tä-
tigkeiten hängt von der Fragestellung ab und 

muss ökonomisch sein (Termer et al. 2012, 
S. 54; Becker et al. 1995). Die Auswahl der 
Detaillierung ist demnach ein komplexeres 
erkenntnistheoretisches Problem. Diesem 
begegnen die Gutachterin und der Gutach-
ter durch eine geeignete der Fragestellung 
angepasste Auswahl, die vor allem den je-
weiligen Engpass der Fähigkeitseinschrän-
kung auf der Tätigkeits- bzw. Belastungsseite 
fokussiert und Ausschlusskriterien wie z. B. 
„Heben und Tragen über 15 kg Gewicht  
25-mal täglich erforderlich“ deutlich auf-
zeigt.

Bei der Beschreibung von Tätigkeiten ist 
die Beschäftigung mit zyklischen (wieder-
kehrenden) Elementen (vgl. Gummersbach 
et al. Produktionsmanagement, REFA-
Schriftenreihe 2012) hier sinnvoll. Welche 
Elemente sind wiederkehrend, prägen die 
Tätigkeit und lassen sich in einer geeigne-
ten Gesamtheit anschließend in ihren Anfor-
derungen nach ICF bewerten? Beispiele für 
zyklische Elemente einer Tätigkeit sind etwa 
im Bereich Kfz-Reifenwechsel bei Fahrzeu-
gen. Man würde die Tätigkeit Reifenwechsel 
dann nicht für jeden einzelnen Reifen, der 
gewechselt wird gesondert aufführen, son-
dern den Reifenwechsel eines Fahrzeugs als 
Tätigkeit im Tagesprofil aufführen, die Zeit-
dauer bestimmen.

Da es leider keinen Standard gibt, auch 
Literatur teilweise etwas schwer zu beschaf-
fen ist (AET), werden nachfolgend unter Be-
rücksichtigung der Literatur zur Arbeitsana-
lytik konkrete Vorschläge für die Erarbeitung 
eines Tätigkeitsprofils durch die berufskund-
liche Gutachterin und den berufskundlichen 
Gutachter gemacht. Grundsätzlich sollen 
sich die Bezeichnungen von Tätigkeiten an 
der KldB beziehungsweise an der Hilfsklas-
sifikation der Tätigkeiten, mit der diese ar-
beitet (Schierholz et al. 2018) orientieren.

4.3  Aufbau einer gutachterlichen  
Tätigkeitsanalyse

4.3.1  Einleitung der gutachterlichen Tätig
keitsanalyse

Um eine Tätigkeitsanalyse nach gutachter-
lichem und damit wissenschaftlichem Stan-
dard aufzubauen, empfiehlt sich ein einlei-
tender Abschnitt, der die Tätigkeit prägnant 
und zusammenfassend kurz beschreibt, als 
Beruf oder berufsähnlich einordnet (vgl. 
DFG, Regeln guter wissenschaftlicher Pra-
xis).

4.3.2  Tätigkeitsanalytische Rahmen
angaben zum Arbeitssystem

Analog zur AET wird im nächsten Schritt auf 
das Arbeitssystem eingegangen. Die Arbeits-
objekte (Stoffe, Energien, Informationen, 
Menschen, Pflanzen) werden benannt, die 
Arbeitsmittel (Werkzeuge, Möbel und räum-
liche Infrastruktur (Arbeitsraum)) und wenn 
zur Charakterisierung erforderlich physikali-
sche Parameter wie Beleuchtung.

4.3.3 Arbeitsorganisatorische Angaben
Es folgen allgemeine Angaben zur zeitlichen 
Organisation. Wochenstunden, Stunden pro 
Arbeitstag, Schichtarbeit und Pausen werden 
beschrieben. Gegebenenfalls wird auch die 
Besetzung in Teams beschrieben (beispiels-
weise in der Krankenpflege).

Beispiele:

Frau Musterfrau war mit den mit der 
Bewirtschaftung einer Fahrzeugflotte der 
Firma einhergehenden Aufgaben betraut, 
ihre Tätigkeit war für die einer Fuhrpark-
leiterin 51593-102 typisch.

Herr Mustermann ist im Außendienst ei-
ner Versicherung im Endkundengeschäft 
tätig. Er betreut Kunden, vermittelt Versi-
cherungsverträge und unterstützt auch die 
Schadensabwicklung. Die Tätigkeit gehört 
zu der Tätigkeit als Außendienstmitarbeiter 
61123-108.

Beispiel:

Die Landschaftsarchitektin (12144-106) 
Frau Musterfrau arbeitet mit Informatio-
nen zu Landschaften, vermessenen Flächen, 
Baumaterialien und Pflanzen. Hauptar-
beitsort ist das Büro mit PC-Arbeitsplatz, 
in dem sich auch ein Tisch für die Betrach-
tung von Plänen mit Kunden und Projekt-
beteiligten findet. Kundenkontakte und Be-
gehungen finden daneben an bebauten und 
unbebauten Grundstücken sowie teils auch 
in Privathaushalten statt. Frau Musterfrau 
erstellt hauptsächlich Ausführungspläne 
für Privatgärten und Sportplätze. Der PC-
Arbeitsplatz hat einen höhenverstellbaren 
Schreibtisch. Sie nutzt selbst erstellte digi-
tale Material- und Verordnungssammlun-
gen sowie ein Vectorgrafik-Programm.
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4.3.4 Ökonomische Rahmenbedingungen
Hier wird das Einkommen durch die Arbeit, 
ggf. eine Einordnung nach Tarif beschrieben.

4.3.5 Erarbeitete Liste der Tätigkeiten
Analog zur AET-Analytik werden hier Tätig-
keiten benannt. Dabei sollen, so der Beruf 
dies mit sich bringt, typischerweise nicht 
mehr als zehn wesentliche Tätigkeiten kon-
kreter ausgeführt werden. Vorrang ist den 
zeitlich wie inhaltlich prägenden Tätigkeiten 
zu geben. Jede Tätigkeit wird benannt (KldB/
Hilfsklassifikations-Nomenklatur), in ihrem 
zeitlichen Umfang absteigend dargestellt.

In dieser gutachterlichen Kernaufgabe 
soll ein Profil niedergelegt werden, das so 
als berufliche Gesamttätigkeit funktioniert. 
Nach den ausgearbeiteten Tätigkeiten kön-
nen weitere die Tätigkeit prägende seltene 
oder zeitlich nicht mehr bedeutsame wei-
tere Tätigkeiten ohne dann Detailanalytik 
benannt werden. Damit wird die Balance 
zwischen ökonomischer und vollständiger 
Darstellung gehalten.

4.3.6  Weiterführende Bewertungen  
aus der Tätigkeitsanalyse

Häufig wird nicht nur ein Tätigkeitsprofil 
nachgefragt, sondern auch eine Analytik der 
Anforderungen. Diese geschieht in Bezug 

auf Tätigkeiten analog der berufskundlichen 
Analytik, muss sich jedoch mit jeder der Tä-
tigkeiten grundsätzlich im Einzelnen ausei-
nandersetzen, wenn beispielsweise der Grad 
der Berufsunfähigkeit von ihr ausgehend ge-
schätzt werden soll.

Einschränkungen in Tätigkeiten können 
dabei orientiert an die Übereinanderpas-
sung nach ICF bewertet werden (Grömer et 
al. 2021).

5  Spezielle berufskundliche  
und tätigkeitsanalytische  
Fragestellungen

5.1 Sozialrecht
In verschiedenen Bereichen des Sozialrechts 
sind Fragen mit Berufsbezug ganz wesent-
lich. Dies betrifft nicht nur die Minderung 
der Erwerbsfähigkeit (SGB II, SGB VI), son-
dern insbesondere auch Belange der Verfüg-
barkeit (§ 138 SGB III) oder Arbeitsfähigkeit 
(SGB V). Die Berufskunde spielt hier eine be-
sondere Rolle (vgl. Widder u. Gaidzik 2018, 
12.4.1.4, „Das Problem Berufskunde“).

5.1.1  Arbeitsunfähigkeit nach § 92 SGB V 
durch die Richtlinie des gemeinsa
men Bundesausschusses

Gemäß der aktuellen Richtlinie des ge-
meinsamen Bundesausschusses (Fassung 
14.11.2013; zuletzt geändert am 19.11.2021) 
liegt Arbeitsunfähigkeit vor, wenn Versicherte 
auf Grund von Krankheit ihre zuletzt vor 
der Arbeitsunfähigkeit ausgeübte Tätigkeit 
nicht mehr oder nur unter der Gefahr der 
Verschlimmerung der Erkrankung ausführen 
können. Bei der Beurteilung ist darauf ab-

zustellen, welche Bedingungen die bisherige 
Tätigkeit konkret geprägt haben. Arbeitsun-
fähigkeit liegt auch vor, wenn aufgrund ei-
nes bestimmten Krankheitszustandes, der 
für sich allein noch keine Arbeitsunfähigkeit 
bedingt, absehbar ist, dass aus der Ausübung 
der Tätigkeit für die Gesundheit oder die Ge-
sundung abträgliche Folgen erwachsen, die 
Arbeitsunfähigkeit unmittelbar hervorrufen.

Hier muss im Zweifelsfall eine Tätigkeits-
analyse mit Anforderungsanalyse vorgenom-
men werden, um den Aspekt der Möglichkeit  
der Tätigkeit und der Gefährdung durch die 
Tätigkeit zu bewerten.

5.1.2  Rente wegen Erwerbsminderung 
nach § 43 SGB VI, Erwerbsfähigkeit 
nach § 8 SGB II

Hier werden berufskundliche Fragen eher 
selten gestellt. Wenn es um die quantitative 
Leistungsfähigkeit unter den üblichen Be-
dingungen des allgemeinen Arbeitsmark-
tes (s. auch Blaser 2009) geht, stellen sich 
aber immer wieder berufskundliche Fragen  
(s. oben, BSG, a.a.O., B 13 R 7/18 R). In den 
Ausnahmefällen einer schweren spezifischen 
Leistungsbehinderung oder einer Summie-
rung ungewöhnlicher Leistungseinschrän-
kungen muss eine zumutbare konkrete Ver-
weisungstätigkeit benannt werden. Häufig 
wird dann eine berufskundliche Aufklärung 
erforderlich sein. Die betreffende Tätigkeit 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt muss in 
relevantem Umfang (mehr als 300 Stellen im 
Bundesgebiet) existieren (BSG, Urteil vom 
14.05.1996 - 4 RA 60/94).

Auch in der Frage, ob Einschränkungen 
mit den üblichen Bedingungen des allgemei-

Beispiel:

Der Helfer – Reinigung 54112-101 Herr 
Mustermann ist in einer Gebäudereini-
gungsfirma eingesetzt. Er arbeitet in der 
Frühschicht von 04:00 bis 06:00 arbeits-
täglich in Teilzeit mit 12 Wochenstunden. 
Es ist ein Nebenjob des Berufstätigen. Das 
Team umfasst vier Helfer unter der Leitung 
einer selbständigen Gebäudereinigerin. Die 
zwei Stunden leistet Herr Mustermann 
ohne Pause ab.

Real-Beispiel:

Die angestellte Hörgeräteakustikermeiste-
rin 82593-103 arbeitet in der komplexen 
Spezialistentätigkeit (KldB Stufe 3) 40 
Stunden pro Woche. Ihr Tätigkeitsprofil ist 
dabei mit ausreichender Detaillierung über-
sichtlich darstellbar, umfasst auch im hand-
werklichen Bereich fachlich ausgerichtete 
Tätigkeiten (KldB Stufe 2; s. ➥ Tabelle 9).

 Tabelle 9:  realbeispiel „tätigkeitsprofil einer Hörgeräteakustikermeisterin“ zu 4.3.5 erarbeitete 
Liste der tätigkeiten

Nr. Tätigkeiten Wochen 
stunden

1 Handwerkliche Arbeiten
mit praktischer Mitarbeit im Betrieb (Kundenberatung, Erstellen einer Otoplastik [Form
Passstück für ein Hörgerät], Überprüfen, Anpassen und Instandsetzen von Kundenhör
systemen, Nacheinstellungen und Reparaturen, Erstellung von Messungen des Hör und 
Sprachvermögens, Untersuchung von Gehörgang und Trommelfell)

21

2 Kaufmännische Arbeiten
(Buchführung, Rechnungswesen, Löhne, Bestellwesen)

11

3 Leitende Arbeiten:
Eine angenehme Verkaufsatmosphäre sicherstellen, die Betriebs und Arbeitsabläufe 
steuern. Die Arbeitsausführung und Qualität kontrollieren und überwachen, auch Erstel
lung und Weiterentwicklung eines Qualitätshandbuches. Mitarbeiter anleiten und motivie
ren, bei der Weiterbildung mitwirken.

8
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nen Arbeitsmarktes kollidieren oder nicht, 
oder ob es sich um einen Schonarbeitsplatz 
handelte, kann es notwendig sein, auch be-
rufskundliche Aussagen einzuholen.

5.1.3  Rente wegen Berufsunfähigkeit  
nach § 240 SGB VI

In Verfahren nach § 240 SGB VI wurden re-
gelhaft berufskundliche Gutachten und 
Stellungnahmen mit bewertet. Versicherte, 
die vor dem 02.01.1961 geboren sind, haben 
Anspruch auf Rente wegen teilweiser Er-
werbsminderung wegen Berufsunfähigkeit 
von der gesetzlichen Rentenversicherung, 
wenn sie gesundheitlich nicht mehr in der 
Lage sind, ihren bisherigen Beruf oder eine 
zumutbare Tätigkeit auszuüben. Auch hier 
stellt sich die Frage der Person-Tätigkeits-
passung, typischerweise mit einem allge-
meinen Berufsbild. Bewertungen anhand 
von Professiogrammen sind hier häufig zu 
finden und die Verweisungstätigkeit muss 
ebenfalls beurteilt werden.

Häufig finden sich in den Verfahren da-
her berufskundliche Stellungnahmen und 
Gutachten zu Tätigkeiten und Verweisungs-
tätigkeiten. Es leider keine Seltenheit, dass in 
der Erwerbsbiografie höhere Qualifikationen 
(die aus medizinischen Gründen aufgegeben 
wurden) übersehen wurden oder sogar § 240 
SGB VI trotz Qualifikation und Alter nicht 
geprüft wird, beispielsweise, wenn nach der 
Wende eine andere Tätigkeit die Erwerbsbio-
grafie lange Jahre prägte.

Für die Verweisbarkeit hat das Bundes-
sozialgericht ein Mehrstufenschema entwi-
ckelt, das Berufe klassifiziert, wie in ➥ Abbil-
dung 2 gezeigt.

Sozial zumutbar ist eine Tätigkeit, wenn 
sie im Mehrstufenschema in der gleichen 
Stufe wie der bisherige Beruf oder eine 
Stufe tiefer einzuordnen ist. Diese Verwei-
sungstätigkeit muss dem eingeschränkten 
Leistungsvermögen der versicherten Person 
noch entsprechen. Zudem darf sie keine 
längere als dreimonatige Einarbeitungszeit 
erfordern und muss im nennenswerten 
Umfang tatsächlich in der Bundesrepublik 
Deutschland vorhanden sein.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt (2023) 
sind Versicherte, die für diese Rente infrage 
kommen, mehr als 62 Jahre alt, die Verfahren 
nehmen daher deutlich ab. Dennoch wird 
auch in den nächsten Jahren ein gewisser 
Teil der Verfahren diese Art der Einschätzung 
erfordern.

Auch ist erwartbar, dass man sich in an-
deren Rechtsgebieten bei der Frage einer 
Verweisung noch am Mehrstufenschema 
orientieren wird, so dass es hier wiederge-
geben wird.

5.1.4  Besonderes berufliches Betroffensein 
nach § 56 SGB VII

In der gesetzlichen Unfallversicherung wird 
bei Minderungen der Erwerbsfähigkeit 
(MdE) das besondere berufliche Betroffen-
sein berücksichtigt. Ein solches besonderes 
Betroffensein bildet sich dann ab, wenn die 
versicherte Person erworbene berufliche 
Kenntnisse und Erfahrungen infolge des Un-
falls nicht mehr oder nur noch eingeschränkt 
nutzen kann und die Nichtberücksichtigung 
von Ausbildung und Beruf bei der Bewertung 
der MdE „zu einer unbilligen Härte“ führen 
würde (Widder u. Gaidzik 2018, Abschnitt 
20.3.5.; BSG, Urteil vom 27.06.2000 – B 2 U 
14/ 99 R, SozR 3– 2200 § 581 Nr. 7 (Lizenz-
fußballspieler)). Hier kann neben der Frage 
der Ausführbarkeit des bisherigen Berufs, 
die ein mögliches, keineswegs aber hinrei-
chendes Merkmal für besondere berufliche 
Betroffenheit darstellt, berufskundlich nach 
der Dauer der Ausübung gefragt werden, 
wenn im Detail verschiedene Tätigkeitsorte 
und Bezeichnungen vorliegen. Auch kann 

die „Günstigkeit“ der Stellung im Erwerbs-
leben eine berufskundliche Frage sein. Bei 
besonderer beruflicher Betroffenheit kann 
eine MdE um 10–20 % erhöht werden, je-
doch nur, wenn die versicherte Person nicht 
über Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt, die 
Leistungseinschränkungen zu kompensieren 
(BSG, Urteil vom 02.11.1999 – B 2 U 49/ 98 R, 
SozR 3– 2200 § 581 Nr. 6, Umschulung vom 
Balletttänzer zum Tanzpädagogen im Rah-
men der beruflichen Rehabilitation).

5.1.5  Medizinische Rehabilitation  
(§ 42 SGB XI), Leitungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben (§ 49 SGB XI) und 
Medizinischberuflich orientierte 
Rehabilitation (MBOR)

In Fragen der Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben wird von der Deutschen Ren-
tenversicherung eine berufskundliche Evalu-
ation empfohlen (Leitlinien zur Rehabilitati-
onsbedürftigkeit für Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben, 2005, S. 24, weiterhin ak-
tuell). In der Frage zu Leistungen zur Teil-
habe kann eine berufskundliche Klärung 
dann erforderlich sein, wenn es um deren 
Notwendigkeit aber auch um deren Chancen  
geht.

Bei der MBOR wird Menschen im Er-
werbsleben eine zugeschnittene Rehabi-

Tätigkeiten, die ein abgeschlossenes Studium an einer
Fachhochschule bzw. einer wissenschaftlichen

Hochschule erfordern.

Tätigkeiten der Führungsebene und hoher Qualität,
die regelmäßig auf einem Hochschulstudium

beruhen und die üblicherweise mit einem
Bruttoarbeitsentgelt an der

Beitragsbemessungsgrenze bewertet werden. 

Tätigkeiten, die eine Meisterprüfung oder den Abschluss
einer Fachhochschule voraussetzen.

Tätigkeiten, die eine längere als zweijährige, regelmäßig 
dreijährige Ausbildung erfordern.

Tätigkeiten, die eine Ausbildung von mehr als 1 bis zu 2 Jahren
erfordern (obere Gruppe der sog. „Angelernten“).

Tätigkeiten, die eine Ausbildung von 3 bis zu 12 Monaten
erfordern (untere Gruppe der sog. „Angelernten“).

Ungelernte Tätigkeiten

6

5

4

3

2
b

2
a

1

 Abb. 2:  Mehrstufenschema zur Verweisbarkeit (Quelle: deutsche rentenversicherung Bund,  
frei online zugänglich unter https://rvrecht.deutscherentenversicherung.de/Verteilung/technisches/
Bilder/lokal/1259908_gra_sgb006_p_0240_1554715877906.jpg?__blob=normal&v=11 (abgeru
fen am 07.05.2023)
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litation angeboten (Broschüre zur MBOR, 
30.10.2019, Deutsche Rentenversicherung). 
Hier muss festgestellt werden, ob eine be-
sondere berufliche Problemlage vorliegt 
(BBPL). Dabei ist eine Anforderungsana-
lytik wesentlich, die Einschränkungen und 
Anforderungen betrachten muss, d. h. eine 
Person-Tätigkeits-Passung. Ergeben sich 
hier unterschiedliche Auffassungen (gerade 
im Fall MBOR nicht unwahrscheinlich), kann 
eine auch berufskundliche Aufklärung sinn-
voll sein.

5.2 Zivilrecht

5.2.1  Versicherungsdeckung bei privaten 
Berufsunfähigkeitsversicherungen

Im Zivilrecht entstehen gerade im Bereich 
der Frage der Versicherungsdeckung bei 
Verträgen zur Berufsunfähigkeit oft auch 
berufskundliche und tätigkeitsanalytische 
Fragestellungen. Diese betreffen auch die 
Verweisung auf andere Tätigkeiten (Neu-
haus 2020, S. 389, Verweis auf BGH, Be-
schluss vom 23.11.2016 - IV ZR 502/15,  
dort S. 5).

Für die Frage der Berufsunfähigkeit müs-
sen Unterlagen über den Beruf von der Versi-
cherungsnehmerin und dem Versicherungs-
nehmer vorgelegt werden (Neuhaus 2020,  
S. 442). Hier erfolgt die Aufklärung häufig 
über Fragebögen, bis ein Stundenplan ent-
steht. Dadurch erfolgt eine subjektive Be-
schreibung des Berufs.

Berufskundlich oder tätigkeitsanalytisch 
entsteht dann weiterer Klärungsbedarf, 
wenn ein solches Profil zu allgemein (zum 
Beispiel täglich 8 Stunden Tischlerarbeiten) 
oder zu schwierig zu interpretieren ist (zahl-
reiche Abkürzungen werden verwendet, die 
beispielsweise in IT-Berufen Vorgänge wie-
dergeben).

Mit diesen beruflichen Profilen arbeiten 
in der Regel medizinische Gutachterinnen 
und Gutachter und werden auch nach einer 
Einschätzung der Berufsunfähigkeit gefragt, 
ohne dass diese jedoch im Einzelfall mit den 
Anforderungen vertraut sind, so dass hier 
eine oft unterschätzte Diskrepanz entsteht. 
Sind Fragen zu den Tätigkeiten und deren 
Anforderungen strittig, kann ein berufs-
kundliches und tätigkeitsanalytisches Gut-
achten vor allem notwendig werden. Ein 
solches Gutachten bündelt die Tätigkeiten 
(s. oben), gibt den medizinischen Gutachte-
rinnen und Gutachtern dann eine Übersicht 

über Anforderungen körperlicher und psy-
chischer Natur.

Gerade auch bei Fragen im Bereich der 
Zivilgerichtsbarkeit kann eine berufskund-
liche Klärung erforderlich werden, um dann 
teils extrem detaillierte Arbeits-Profile zu 
vereinfachen, die Anforderungen herauszu-
arbeiten und zur medizinischen Sachaufklä-
rung beizutragen.

Sollen sich vom Gericht beauftragte 
medizinische Sachverständige zur gesund-
heitlichen Ausübbarkeit von Verweisungs-
tätigkeiten äußern, müssen sie wissen, wel-
chen außermedizinischen Sachverhalt sie 
zugrunde zu legen haben. Wegen der Vor-
tragslast obliegt es dem Versicherer, darzu-
legen, welche Merkmale (Arbeitsbedingun-
gen, Arbeitsplatzverhältnisse, Arbeitszeiten, 
erforderliche Tätigkeiten und Kräfte, Einsatz 
von Hilfsmitteln) diese Tätigkeit prägen (u. a. 
BGH, Urteil vom 23.01.2008 – IV ZR 10/07).

5.2.2  Frage der Erwerbsfähigkeit  
in Unterhaltsverfahren

Auch in anderen Rechtsgebieten wie dem 
Familienrecht stellt sich nicht selten die 
Frage, ob Antragstellende noch in ihrem 
Beruf arbeiten können und auch hier wie in 
Fragen der Berufsunfähigkeit kann es erfor-
derlich werden, ein Tätigkeitsprofil mit gut-
achterlichem Standard zu erstellen.

5.3  Typische Fragestellungen an  
den Gutachter für Berufskunde  
und Tätigkeitsanalyse

5.3.1  Erarbeiten eines Tätigkeitsprofils 
als Grundlage für die medizinische 
Begutachtung

Nicht selten sind medizinische Gutachterin-
nen und Gutachter mit der Bewertung von 
Tätigkeiten nicht vertraut und verweisen in 
Verfahren darauf, dass berufskundlich aufge-
klärt werden muss.

Dies ist im Sinne der Rechtsprechung, die 
berufskundliche Ermittlungen bei der Frage 
von Anforderungen einer beruflichen Tätig-
keit vorsieht (BSG, Urteil vom 08.10.1992 – 
13/5 RJ 24/90).

Dabei beschreiben die berufskundlichen 
Gutachterinnen und Gutachter entweder 
Anforderungen eines konkreten Berufsbilds 
(Verweisungstätigkeit in Verfahren nach § 
240 SGB VI), das anschließend durch medizi-
nische Gutachterinnen und Gutachter in den 

jeweiligen Fachgebieten bewertet wird, oder 
analysiert die konkrete Tätigkeit einer Person 
(Frage der privaten Berufsunfähigkeitsver-
sicherung). Aufgabe eines solchen berufs-
kundlichen Gutachtens ist es, den Beruf und 
die Tätigkeiten anschaulich darzustellen und 
Angaben zu den Anforderungen zu liefern.

Sinnvoll ist für unterschiedliche Verfahren 
dabei, Empfehlungen für Fragen zu formu-
lieren (vgl. Francke et al. 2017)

Auftraggebende können den berufskund-
lichen Gutachterinnen und Gutachtern bei-
spielsweise folgende Fragen stellen:

Berufsbild:
1. Bitte beschreiben Sie das Berufsbild ei-

nes <Berufsbezeichnung>
2. Welche Tätigkeiten sind für den Beruf 

prägend?
3. Bitte geben Sie für jede der Tätigkeiten 

die mit ihnen verbundenen mentalen 
und körperlichen Anforderungen (keine, 
gering, mittel, hoch, höchste) an und be-
gründen Sie Ihre Auffassung

Tätigkeitsprofil:
1. Geben Sie anhand der Informationen 

von Arbeitnehmer und Arbeitgeber ein 
Tätigkeitsprofil als Basis für die medizi-
nische Begutachtung an.

2. Bitte erläutern Sie dabei Fachbegriffe, 
falls notwendig

3. Bitte geben Sie für jede der Tätigkeiten 
die mit ihnen verbundenen mentalen 
und körperlichen Anforderungen (keine, 
gering, mittel, hoch, höchste) an und be-
gründen Sie Ihre Auffassung

5.3.2  Beurteilung der Möglichkeit der  
Tätigkeit mittels der Informationen 
aus medizinischen Begutachtungen

Nicht selten liegen in Verfahren bereits me-
dizinische Gutachten vor. Dann ist es Auf-
gabe der berufskundlichen Gutachterinnen 
und Gutachter, anhand der medizinischen 
Bewertungen zu prüfen, ob Berufe oder 
Tätigkeiten noch möglich sind. Bei unter-
schiedlichen Einschätzungen muss mitgeteilt 
werden, welche Beurteilung zugrunde zu le-
gen ist. Dies sind komplexe Fragestellungen, 
die wie es die Bestellungsvoraussetzungen 
des DIHK deutlich machen, voraussetzen, 
dass medizinische Texte interpretiert werden 
können, um den Richterinnen und Richtern 
bei ihrer Entscheidung zu assistieren. Die 
berufskundlichen Gutachterinnen und Gut-
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achter sollten das Gutachten so aufbauen, 
dass sie die für die Bewertung relevanten 
medizinischen Informationen zunächst zu-
sammentragen, anschließend Beruf oder Tä-
tigkeit beschreiben, schließlich die Passung 
bewerten.

Fragen an die Gutachterinnen und Gut-
achter können dabei sein:
1. Kann die Versicherte noch in Ihrem bis-

herigen Beruf als <Berufsbezeichnung>  
anhand der medizinischen Bewer-
tung(en) tätig sein? Wenn ja, in welchem 
zeitlichen Umfang?

2. Bitte prüfen Sie als Grundlage die Ergeb-
nisse der medizinischen Begutachtungen 
und bewerten Sie diese aus berufskund-
licher Sicht.

3. Ist eine Verweisung auf andere konkret 
benannte Tätigkeiten zumutbar und 
möglich? Wenn ja, auf welche?

5.3.3  Berufskundliche Einstufungen im 
Rahmen der Eignungsdiagnostik

Aufgabe der berufskundlichen Gutach-
terinnen und Gutachter im Rahmen Eig-
nungsdiagnostik kann es sein, zu Anfor-
derungsprofilen Stellung zu nehmen, eine 
Tätigkeitsanalyse zu erstellen oder zu sich-
ten, die Anforderungen prägnant zu benen-
nen und die Kernanforderungen herauszu-
arbeiten. So Kompetenz dafür besteht kann 
bei der Frage der Organisation effizienter 
Auswahlprozesse assistiert werden, bei der 
Methodenauswahl und bei Stellenausschrei-
bungen im Berufsvergleich bei den mögli-
chen Eingangsqualifikationen.

5.3.4 Zumutbarkeit/Berufsvergleich
Die berufskundlichen Gutachterinnen und 
Gutachter können im Sinne des Überblicks 
und des Vergleichs von Berufen auch zu 
Charakterisierungen von Indikatoren zum 
sozialen Ansehen beruflicher Tätigkeit, Wert-
schätzung, Lebensstellung u. Ä. gefragt wer-
den, die sich auf eine Einschätzung zu Bes-
ser- oder Schlechterstellung von Personen in 
Bezug auf eine spezifische Fragestellung im 
zeitlichen Vergleich beziehen.

Verwendete Quellen
Externe Links zu aufgelisteten Internetquel-
len wurden bis zum Zeitpunkt der Druckle-
gung geprüft. Zu einem späteren Zeitpunkt 
haben der Verlag und die Verfasser keinen 
Einfluss. Eine Haftung des Verlags und der 
Verfasser ist daher ausgeschlossen.
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